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auf dem XX. Weltkongress für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit haben wir eine zentrale  
Botschaft vermittelt: Wir brauchen eine Kultur der 
Prävention. Von Frankfurt am Main aus hat der Be-
griff viele nationale und internationale Diskussi-
onen über Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit erobert. Man könnte sogar sagen, die „Kultur 
der Prävention“ ist ein Trendthema geworden. Doch 
wie können wir den Begriff mit Leben füllen? Das 
Ziel ist hoch gesteckt: Wir wollen, dass sicheres 
und gesundheitsbewusstes Verhalten, egal ob im 
Betrieb oder im Straßenverkehr, zur Aufgabe von 
allen wird. Wie können wir das erreichen?

Der Vorstand der DGUV hat im Juni dieses Jahres entschieden, die nächste gemein- 
same Präventionskampagne der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen dem  
Thema Präventionskultur zu widmen (siehe Artikel auf Seite 10). Damit wollen wir 
Aufmerksamkeit schaffen, zur Diskussion anregen und in den Betrieben langfristige 

Initiativen zur Förderung der Sicherheit und Gesundheit ver- 
ankern. Es geht ums Mitmachen, denn eine Präventionskultur 
braucht das Engagement aller Beteiligten im Unternehmen.

Was Präventionskampagnen bewirken können, das zeigen viele 
Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Mit Slogans wie „Run-
ter vom Gas“ (DVR), „Bleib oben“(BGN), „Ein Unfall ändert alles“ 
(BG ETEM) oder „Das kann ins Auge gehen!“ (HFUK Nord und 

FUK Mitte) haben Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ihre Zielgruppen auf 
vielfältige Weise angesprochen. Erfolgreiche Prävention braucht nicht nur gute  
Inhalte, sie braucht auch eine ansprechende Vermittlung. Auf all diese Erfahr- 
ungen wird auch die nächste Dachkampagne zurückgreifen können. Sie wird einen 
langen Atem brauchen, aber das Ziel lohnt allen Einsatz: Sicherheit und Gesund-
heit zum Maßstab allen Handelns machen und dadurch Unfälle und schwere  
Verletzungen vermeiden.

Mit den besten Grüßen
Ihr

Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

„Es geht ums Mitmachen,  
denn eine Präventions- 
kultur braucht das Enga- 
gement aller Beteiligten  
im Unternehmen.“

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Sie gilt bundesweit als Musterbeispiel für 
gesundes Arbeiten und Wohlfühl-Atmo-
sphäre für Kinder, Erzieherinnen und Er-
zieher. Am 6. Juli wurde sie offiziell eröff-
net: Die MusterKita „Kinderplanet“ im 
Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis. Beim 
Um- und Neubau erhielten Sicherheit und 
Gesundheitsschutz für die Beschäftigten 
und Kinder oberste Priorität. Die Muster-
Kita ist ein Gemeinschaftsprojekt der  
Unfallkasse Rheinland-Pfalz und des Ins-
tituts für Arbeitsschutz der Deutschen Ge- 
setzlichen Unfallversicherung (IFA), der 
Stadt Neuwied als kommunaler Trägerin 
und der Gemeindlichen Siedlungs-Gesell-
schaft Neuwied als Bauherrin.

Allen voran begrüßte Neuwieds Oberbür-
germeister Nikolaus Roth die rheinland-
pfälzische Ministerin für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie, Sabine Bät-
zing-Lichtenthäler. „Mich interessiert die 
MusterKita ganz besonders – als Mutter 
und als Ministerin für Arbeit und für De-
mografie“, machte sie in ihrer Ansprache 
deutlich. Bei der Gesundheitsförderung in 
Kitas habe man jedoch meist die Gesund-
heit der Kinder im Blick und verliere die 
Beschäftigten häufig aus den Augen. Da-
bei sei es auch unter dem Aspekt des de-
mografischen Wandels und Fachkräfte-
mangels besonders wichtig, dass die 
Arbeitsbedingungen so gut wie möglich 

sind, damit Beschäftigte sich wohlfühlen 
und entsprechend arbeiten können. „Da-
her danke ich vor allem der Unfallkasse, 
dem Institut für Arbeitsschutz, der Stadt 
Neuwied,  den Beschäftigten der Kita und  

allen Kooperationspartnern, dass Sie die-
ses Konzept umgesetzt haben. Man schaut 
auf diese MusterKita, und es ist bemer-
kenswert, was Sie hier auf die Beine ge-
stellt haben.“ 

MusterKita der Unfallkasse Rheinland-Pfalz offiziell eröffnet

Das belastungsreduzierende Mobiliar wie etwa höhenverstellbare Tische mit Rollen 
erleichtert den Kita-Alltag für Kinder, Erzieherinnen und Erzieher.
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2015 ist für die berufsgenossenschaftli-
chen Akut- und Rehakliniken ein histori-
sches Jahr. Mit dem 125-jährigen Jubiläum 
des BG Universitätsklinikums Bergmanns-
heil Bochum, der ersten Unfallklinik der 
Welt, feiern sie einerseits ihr Bestehen als 
medizinische Versorgungseinrichtungen 
der gesetzlichen Unfallversicherungen. 
Gleichzeitig schließen sie sich schrittwei-
se zu einer Holding zusammen und grün-
den ein neues Gesundheitsunternehmen. 

Einen wichtigen Meilenstein hat die kom-
plexeste Krankenhausfusion Deutsch-
lands nach vier Jahren intensiver Planung 
am 11. Juni 2015 erreicht: Die 13 bislang 
rechtlich unabhängigen Kliniken gründe-
ten ihre zukünftige Dachgesellschaft „BG 
Kliniken – Klinikverbund der gesetzlichen 

Meilenstein für neue Klinik-Holding
Unfallversicherung gGmbH“. Mit einem 
Gesamtumsatz von 1,21 Milliarden Euro, 
über 12.500 Beschäftigten und fast 
550.000 Behandlungsfällen pro Jahr wird 
sie zu den größten Klinikgruppen in 
Deutschland gehören.

Diese Fusion ist kein Selbstzweck: Nach-
dem sich die gewerblichen Berufsgenos-
senschaften und die Unfallkassen als Träge-
rinnen der gesetzlichen Unfallversicherung 
in den vergangenen Jahren systematisch 

neu aufgestellt hatten, wurde diese Struk-
turreform jetzt auch auf die eigenen medi-
zinischen Versorgungseinrichtungen aus-
geweitet. Die Vorteile für die Versicherten 
liegen auf der Hand: Schlanke Strukturen, 
systematische Steuerung und bessere Ver-
netzung sorgen für mehr Qualität und 
Wirtschaftlichkeit, höhere Innovations-
kraft, optimierten Wissenstransfer und 
damit letztlich für optimale Behandlungs-
ergebnisse in allen medizinischen Fach-
bereichen.
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Am 20. November 2014 wurde der Ge-
meinde-Unfallversicherungsverband  
Hannover/Landesunfallkasse Niedersach-
sen (GUVH/LUKN) im Rahmen der Preis- 
verleihung zum Corporate Health Award 
2014 als Exzellenzunternehmen ausge-
zeichnet und darf den Titel „Corporate 
Health Company“ tragen. 

Der Corporate Health Award ist die füh-
rende Qualitätsinitiative zum Betriebli-
chen Gesundheitsmanagement (BGM)  
im deutschsprachigen Raum und steht  
unter der Schirmherrschaft des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie. 
Die Teamleiterin Personal und Gesund-
heit, Sylvia  Aringer, und die BGM-Beauf-
tragte, Nele Tepelmann, haben die Aus-
zeichnung in Bonn entgegengenommen. 
Von Expertenseite heißt es:

„Der Gemeinde-Unfallversicherungsver-
band Hannover/die Landesunfallkasse 
Niedersachsen haben ein herausragendes 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
etabliert, das zu den besten deutschland-
weit zählt. Das BGM ist strukturell wie 
strategisch in die Unternehmensprozesse 
integriert und fördert eine unterneh-
mensweite Gesundheitskultur. Die Be-
schäftigen profitieren von umfassenden, 

genau auf ihre Bedarfe abgestimmten  
Gesundheitsleistungen, werden in ihrer 
Leistungsfähigkeit und Motivation nach-
haltig gestärkt.“

Der GUVH/die LUKN haben die Teilnah-
me am Health Award in erster Linie als  
Chance begriffen, im Rahmen des Audits 
an einem bundesweiten Benchmarking 
teilzunehmen und so eine Standortbe-
stimmung vorzunehmen. Das Ergebnis 
hat gezeigt, das die strategische Ausrich-
tung und die inhaltliche Gestaltung des 
BGM den Vergleich mit anderen Verwal-
tungen und Betrieben im Bundesgebiet 
nicht zu scheuen brauchen.

Im Rahmen des Audits wurde ein beson- 
deres und kritisches Augenmerk auf die 
strategische Implementierung des BGM, 
die Schnittstellenanbindung – insbeson-
dere zur Personalentwicklung und de-
mografiebezogenen Ausrichtung – sowie 
auf das interne Marketing gelegt. Vor al-
lem der zuletzt genannte Aspekt darf 
nicht vernachlässigt werden, um mög-
lichst viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu erreichen. 

Der GUVH/die LUKN bedienen sich hierzu 
unterschiedlicher Kommunikationska- 

näle. Neben einer hohen Intranetpräsenz 
einschließlich der Herausgabe einer regel- 
mäßigen Information zu Themen rund um 
die (betriebliche) Gesundheit werden 
auch Printmedien wie beispielsweise Fly-
er und persönliche Präsentationen durch 
die BGM-Beauftragte in Teamsitzungen 
genutzt. Derzeit wird der Einsatz von Ge-
sundheitslotsen vorbereitet.

Der GUVH/die LUKN begreifen das BGM 
als Prozess, innerhalb dessen immer wie-
der Optimierungen erforderlich sind. Das 
bedeutet auch, dass nicht mehr gewinn-
bringende Strategien fallengelassen und 
stattdessen neue – manchmal auch unge-
wöhnliche – Wege beschritten werden.

Betriebliches Gesundsheitsmanagement erhält Exzellenzsiegel  
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Bei der Berufsgenossenschaft Holz und 
Metall (BGHM) wird eine familienbe-
wusste Personalpolitik großgeschrieben: 
Nach der erfolgreich bestandenen Reau-
ditierung erhielt die BGHM am 29. Juni 
2015 in Berlin zum zweiten Mal das Zer-
tifikat audit berufundfamilie. Das Zertifi-
kat wird unter der Schirmherrschaft des 
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend sowie des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie vergeben.

Mit der erneuten Bestätigung ist die BGHM 
nun weitere drei Jahre Zertifikatsträgerin. 
„Unser Ziel ist es, die Angebote zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie weiter-
zuführen und nachhaltig in der gesamten 
Organisation zu festigen. Wir werden un-
ser vielfältiges Angebot, das bereits inten-
siv genutzt wird, durch weitere Maßnah-

men ergänzen und die Führungskräfte  
bei der Umsetzung unterstützen“, betont 
Michael Schmitz, der den Prozess der Au-
ditierung als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der BGHM begleitet hat.

Durch individuelle Teilzeitmodelle und 
Arbeitsplatzgestaltung ermöglicht die 
BGHM bereits eine hohe Flexibilität für  
ihre Beschäftigten. Um weite und mehrtä-
gige Dienstreisen zu reduzieren, hat die 
BGHM die technischen Voraussetzungen 
für Telefon- und Videokonferenzen ge-
schaffen. So können die Beschäftigten 
gleichermaßen aus der Verwaltung wie 
von zu Hause aus einfach und regelmäßig 
zwischen den 32 Standorten kommunizie-
ren. Gegenseitige Solidarität unter den  
Beschäftigten und Verständnis von den 
Führungskräften sind in der Unterneh-
menskultur fest verankert. 

Nicole Boos und Sabine Dietrich von  
der BGHM präsentieren das Zertifikat 
audit berufundfamilie.
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BGHM erhält zum zweiten Mal Zertifikat audit berufundfamilie
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Bundespräsident Joachim Gauck hat  
sich auf dem Deutschen Fürsorgetag in  
Leipzig bei der Berufsgenossenschaft für  
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspfle-
ge (BGW) über die sichere Mobilität von 

Menschen mit Behinderungen informiert. 
Nach seiner Eröffnungsrede besuchte 
Gauck bei einem Rundgang den Stand  
der BGW. Dort erfuhr er, was Menschen  
mit Behinderungen benötigen, um sicher  

unterwegs zu sein und am beruflichen  
wie gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 
können.

„Inklusion setzt in unserer Gesellschaft 
zwingend Mobilität voraus“, erklärt Prof. 
Dr. Stephan Brandenburg, Hauptgeschäfts-
führer der BGW. „Man muss hierzulande 
mobil sein, um einen Arbeitsplatz zu errei-
chen, soziale Kontakte zu pflegen, Freizeit-
angebote wahrzunehmen und sich ins ge-
sellschaftliche Leben einzubringen.“

Gemeinsam mit dem Berufsförderungs-
werk Bad Wildbad, dem Deutschen Roll-
stuhl-Sportverband (DRS) und dem Jo-
sefsheim Bigge hat die BGW ein Konzept 
zur Förderung der Mobilitätskompetenz  
von Menschen mit Behinderungen ent- 
wickelt. Es trägt den Namen „Kompetent 
mobil“ und enthält modulare Lerneinhei-
ten für Personen, die zu Fuß, mit dem 
Rollstuhl, mit anderen Hilfsmitteln oder 
mit Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn oder 
Auto unterwegs sind. Alle Module sind in 
einem Handbuch zusammengestellt. Ein 
begleitendes Online-Instrument hilft, den 
individuellen Förderbedarf zu ermitteln. 
Die Entwicklung des Konzepts wurde 
durch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) gefördert und vom 
Forschungsinstitut für Inklusion durch 
Bewegung und Sport (FIBS) wissenschaft-
lich begleitet.

Bundespräsident informiert sich über sichere  
Mobilität behinderter Menschen

Bundespräsident Joachim Gauck am Stand der BGW auf dem Deutschen 
Fürsorgetag in Leipzig 

Weitere Informationen unter: 
www.kompetent-mobil.de

Fo
to

: B
G

W
/O

liv
er

 E
be

rh
ar

dt

!

Im Sommer scheint nicht immer nur die 
Sonne, oft zucken auch gefährliche Blitze. 
Pro Jahr kommt es zu 800 Blitzunfällen in 
Deutschland, 100 Personen verletzen sich 
und fünf Menschen sterben. Besonders 
Kinder sind gefährdet, wenn sie beim Spie-
len im Freien von einem Gewitter über-
rascht werden. Wie sich Kinder bei Gewit-
tern richtig verhalten und damit schützen 
können, erklären ihnen Laura, Basti und 

Linus im neuen Comic „Donner-Wetter: 
Wissen für Kids zu Donner und Blitz“, den 
der VDE-Ausschuss Blitzschutz und Blitz-
forschung jetzt herausgegeben hat. 

Der speziell für Grundschulkinder ge-
zeichnete Comic kann unter www.donner-
wetter.info kostenlos heruntergeladen 
werden. Auf dieser Webseite sind auch Be-
stellungen für gedruckte Exemplare mög-

lich – etwa Einzelexemplare oder Sam-
melbestellungen für Schulklassen, Kin- 
dergruppen. Eine App zum Comic wird in 
wenigen Wochen veröffentlicht.

Comic klärt Grundschulkinder über Gefahren bei Gewittern auf

Weitere Informationen unter: 
www.vor-blitzen-schuetzen.eu

!



Informationen zu allen Preisträgerinnen und  
Preisträgern: www.jugend-forscht.de
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Jedes Unternehmen
ist einzigartig.
Genauso wie sein Schutz!

Wie können Sie Ihre Belegschaft und Unternehmens-
werte umfassend vor betrieblichen Sicherheitsrisiken
schützen? Auf der Weltleitmesse in Düsseldorf
fi nden Sie Konzepte, die individuell auf Ihr
Unternehmen zugeschnitten werden können:
von Brand- bis Schallschutz, von Elektro- 
bis Transportsicherheit und von
Maschinen- bis Objektschutz. Erfahren
Sie mehr auf der A+A 2015!

Sicherheit erleben:

www.aplusa.de/erleben
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Persönlicher Schutz, betriebliche Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit

Internationale Fachmesse mit Kongress

www.AplusA.de

27.–30. Oktober 2015
Düsseldorf, Germany
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Symposium zur Barrierefreiheit in 
Arbeit und Bildung

Wie können Arbeits- und Bildungswelt möglichst barrierefrei 
für Menschen mit Behinderungen gestaltet werden? Diese Fra-
ge steht im Mittelpunkt des Symposiums „Eine Bildungs- und 
Arbeitswelt für alle“, das am 27. Oktober 2015 im Institut für 
Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) in Dresden stattfindet. 
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an die Sozialpart-
ner, Unternehmerinnen, Unternehmer, Menschen mit Behin-
derungen, Architektinnen, Architekten und weitere Fachleute, 
die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen. Neben Vorträ-
gen und Reden zum Thema wird das DGUV-Sachgebiet „Barri-
erefreie Arbeitsgestaltung“ einen Leitfaden zur praktischen 
Umsetzung von Barrierefreiheit vorstellen.

Eine Anmeldung ist möglich unter: www.vbg.de/sym-
posium-barrierefreiheit. Die Teilnahme ist kostenfrei.

!

Beim 50. Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ haben Sophie 
Weiler, Timo Morath und Michael Böhler aus Baden-Württem-
berg den Preis für Prävention und Rehabilitation der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) gewonnen. Mit ihrem 
Elektro-Buggy holten sie beim Bundeswettbewerb außerdem 
den 3. Platz im Fachgebiet Arbeitswelt. Mit einem mehrsitzigen 
Buggy mobil zu sein, ist nicht immer einfach – besonders, wenn  
er bergauf geschoben werden muss. 

Um Eltern, Erzieherinnen und Erziehern die Handhabung sol-
cher Buggys zu erleichtern, haben die jungen Forschenden  
Sophie Weiler, Timo Morath und Michael Böhler einen Vier- 
sitzer-Kinderwagen mit einem Elektromotor ausgestattet. Der 
Elektromotor treibt zwei Räder über im 3-D-Drucker gefertigte 
Adapter an. Unter den Sitzen platzierten die 19-Jährigen den Ak-
ku, am Griff des Wagens den Drehregler zum Gasgeben. Für  
sichere Bremsmanöver sorgt eine zusätzliche Scheibenbremse. 
Der E-Buggy trifft den Nerv der Zeit: Ein erstes Kaufinteresse für 
das Gebrauchsmuster gibt es schon.

Der Preis für Prävention und Rehabilitation zeichnet jährlich 
die beste Arbeit aus, die sich mit der Prävention arbeitsbeding-
ter Gesundheitsgefahren, Gesundheitsrisiken in Kindertages-
stätten, Schulen und Hochschulen sowie der Rehabilitation von 
Erkrankten oder von Menschen mit Behinderungen befasst.

Jugend forscht – E-Buggy holt Preis 
für Prävention und Rehabilitation

!

Anzeige
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Die Visitenkarte mit Flyer für 
Feuerwehr-Einsatzkräfte können 
ab sofort bei der Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz über die Wehr-
leitung oder die Träger der 
Feuerwehren per E-Mail bestellt 
werden: info@ukrlp.de 
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3.377 Menschen sind laut Statistischem 
Bundesamt in 2014 im Straßenverkehr 
ums Leben gekommen. Das sind 38 To-
desopfer mehr als im Vorjahr. Ebenso an-
gestiegen ist die Zahl der Personen, die 
im Straßenverkehr in 2014 verletzt wur-
den: insgesamt 389.500 Menschen und 
damit 4,1 Prozent mehr als in 2013. „Die 
Zahlen der im Straßenverkehr Getöteten 
und Verletzten haben leider zugenom-
men und sind ein Alarmzeichen dafür, 
dass wir nicht nachlassen dürfen, uns 

weiterhin gemeinsam mit unseren Mit-
gliedern und weiteren Partnern anzu-
strengen, diese Entwicklung wieder um-
zukehren. Nach wie vor werden täglich 
neun Menschen auf unseren Straßen  
getötet, rund 1.000 verletzt. Jetzt muss 
der Blick verstärkt auf die Sicherheits-
potenziale gerichtet werden, die noch 
stärker ausgeschöpft werden müssen“, 
kommentiert Dr. Walter Eichendorf, Präsi-
dent des Deutschen Verkehrssicherheits-
rates (DVR), die Unfallzahlen 2014. 

Zahl des Monats: 3.377 

Alles auf eine Karte setzt die Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz für die Feuerwehren des 
Landes. Damit die Einsatzkräfte der Feu-
erwehr im Falle eines Unfalls alle wich-

tigen Informationen auf einen Blick fin-
den, erhalten sie ab sofort eine persön- 
liche Visitenkarte von der Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz (UK RLP): Die offizielle 
Vorstellung der mit einem Fotomotiv ge-
stalteten Karte erfolgte anlässlich einer 
Fort-bildungsveranstaltung vor rund 140 
Wehrleiterinnen und Wehrleitern sowie 
Inspekteurinnen und Inspekteuren der  
Kreis- und Stadtfeuerwehren aus Rhein-
land-Pfalz im Forum der Unfallkasse in 
Andernach. Das Ministerium des Innern 
für Sport und Infrastruktur und die Feu-
erwehr- und Katastrophenschutzschule 
RLP hatten zu  der Informationsveranstal-
tung eingeladen.

„Die Karte ist für die aktiven Feuerwehr-
mitglieder gedacht und kann ab sofort 
über die Wehrleitung beziehungsweise 
den kommunalen Träger bei uns bestellt 

werden“, teilte Bernd Ries mit, Referats-
leiter der Abteilung Rehabilitation und 
Entschädigung. „So erfährt die behan-
delnde Ärztin beziehungsweise der Arzt 
im Falle eines Unfalls auf einen Blick, an 
welche Leistungsträgerin man sich wen-
den muss, und kann offene Fragen unmit-
telbar klären“, so Ries weiter. Das Konzept 
und auch das Feuerwehr-Motiv auf der 
Vorderseite der Karte stießen bei den An-
wesenden auf große Begeisterung. 

Visitenkarte für Einsatzkräfte der Feuerwehr

Die neue Visitenkarte der UK RLP für 
Feuerwehr-Einsatzkräfte
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Die Feuerwehr-Unfallkassen laden zu ih-
rem 6. FUK-Forum „Sicherheit“ ein, das 
vom 7. bis zum 8. Dezember 2015 in Ham-
burg in der Handwerkskammer stattfin-
det. Inhaltliche Schwerpunkte der Fach-
tagung sind die Unfälle und die Unfall- 
verhütung beim Übungs- und Schulungs-
dienst. Immerhin machen die Unfälle in 
diesem Bereich bis zu 40 Prozent des  ge-
samten Unfallgeschehens im Feuerwehr-
dienst aus. Die Feuerwehr-Unfallkassen 
gehen bei ihrem 6. FUK-Forum „Sicher-
heit“ den Fragen nach: Welche Unfallge-
fahren treten beim Übungs- und Schu-

lungsdienst auf? Welche Unfallschwer- 
punkte gibt es? Was kann getan werden, 
um den Übungs- und Schulungsdienst si-
cher zu gestalten? Expertinnen und Ex-
perten aus dem Feuerwehrwesen, den 
Feuerwehr-Unfallkassen und dem Arbeits-
schutz treffen sich wieder, um Antworten 
zu geben und Lösungen zu diskutieren. 
Der Übungs- und Schulungsdienst ist  
das „tägliche Brot“ der Feuerwehren. 
Ganz egal, ob kleine freiwillige Ortsfeuer-
wehr oder große Berufsfeuerwehr – trai-
nieren für den Ernstfall müssen alle. Der 
Übungsdienst wird dabei in vielfältiger 

Form abgehalten. Theoretischer Unter-
richt steht genauso auf dem Dienstplan 
wie praktische Ausbildung oder „heiße“ 
Übungen. 

6. Forum „Sicherheit“ der Feuerwehr-Unfallkassen

Alle wichtigen Informationen 
zur Fachtagung, dem  
Programm, der Anmeldung  
und den Kosten fnden sich auf  
der Homepage der HFUK Nord  
unter: www.hfuknord.de

!



Weitere Informationen: ilka.woelfle@esip.eu, eva-marie.hoeffner@dguv.de

Den Arbeitsschutz in Europa verbes-
sern: Das ist das Ziel des strategischen 
Rahmens für Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz 2014–2020, den die EU-
Kommission im vergangenen Jahr vor-
gestellt hat.

Seit einigen Wochen beschäftigt sich 
nun der Beschäftigungsausschuss des 
EU-Parlaments mit den von der Brüs-
seler Behörde formulierten Maßnahm- 
en. Ole Christensen (S&D), zuständiger  
Berichterstatter, hat hierzu erste Forde-
rungen formuliert. Er betont, dass alle  
Beschäftigten – unabhängig von der 
Größe des Unternehmens – ein Recht 

auf das höchste Schutzniveau in Bezug 
auf Gesundheit und Sicherheit am Ar-
beitsplatz haben. Dieses Ziel verfolgt 
auch die gesetzliche Unfallversicherung 
in Deutschland seit vielen Jahren. Da-
neben hebt Christensen die Bedeutung 
der Prävention von arbeitsbedingten Er-
krankungen sowie die Bedeutung neu-
er, sich abzeichnender Risiken hervor. 
Letztere steht im Rahmen der „Vision 
Zero“ ebenfalls ganz oben auf der Agen-
da der gesetzlichen Unfallversicherung.

Neben den Abgeordneten hat sich im Ju-
ni die  Arbeitsgemeinschaft der Europä-
ischen Sozialversicherung (ESIP) mit 

dem Forum der Versicherung für Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten zu Wort1 
gemeldet. Beide Organisationen verei-
nen zahlreiche nationale Institutionen 
der Sozialversicherung, darunter auch 
die DGUV. Sie begrüßen einhellig das 
Ziel der EU-Kommission, den Arbeits-
schutz in Europa zu stärken. 

DGUV Forum 7-8/2015

In regelmäßigen Abständen werden  
auf europäischer Ebene mögliche Refor-
men der EU-Arbeitszeitrichtlinie disku-
tiert. Auch in diesem Jahr hat die EU-
Kommission verschiedene Interessen- 
vertreter dazu befragt. Die DGUV hatte 
sich an der Konsultation beteiligt und 
darauf hingewiesen, dass tägliche Ar-
beitszeiten von mehr als acht Stunden 
Dauer und wöchentliche Arbeitszeiten 
von mehr als 40 Stunden aus Sicht der 
Prävention nicht zu empfehlen seien.

Bislang scheint die Kommission noch 
nicht entschieden zu haben, welche 
weiteren Schritte sie einleiten wird. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass An-
fang 2016 ein Reformvorschlag veröf-
fentlicht wird. In der Zwischenzeit treibt 
der britische Premierminister David Ca-
meron die Debatte um die EU-Arbeits-
zeitrichtlinie voran. Er hat angekündigt, 
er wolle von der EU fordern, dass Groß-
britannien künftig nicht mehr an die 
Regelungen der EU-Arbeitszeitrichtlinie 
gebunden sein soll. Denn viele Euros-
keptiker sind der Auffassung, dass sich 

diese Regelungen negativ auf die briti-
sche Wirtschaft auswirken.

Schon 1993 hatte der damals amtieren-
de britische Premierminister John Major 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens der derzeit geltenden EU-Arbeits-
zeitrichtlinie ein britisches „Opt-out“ er- 

reicht. Sein Nachfolger Tony Blair  hatte 
es 1998 im Rahmen eines Kompromis-
ses aber wieder aufgegeben.

Ob David Cameron eine Abweichung er-
reichen wird, scheint zumindest frag-
lich. Denn von Deutschland, Frankreich 
und Belgien ist Widerstand zu erwarten. 

Reform der EU-Arbeitszeitrichtlinie: Großbritannien fordert “Opt-out” 

Der britische Premierminister David Cameron treibt die Debatte um  
die EU-Arbeitszeitrichtlinie voran.
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Stärkung des Arbeitsschutzes in Europa

Fußnote

[1] www.esip.eu > Knowledge Centre > 
Suchbegriff: EU Strategic Framework



Abbildung 1: Entwicklung der neuen Arbeitsunfallrenten (AU-Renten)  
je 1.000 Vollarbeiter (schwere Fälle, für die im Geschäftsjahr erstmals eine Rente,  
Abfindung oder Sterbegeld gezahlt wurde)
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Spätestens seit dem XX. Weltkongress für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
2014 kennen alle Akteurinnen und Akteu-
re im Arbeitsschutz den Begriff der „Kultur 
der Prävention“. Der Vorstand der DGUV 
hat binnen eines Jahres in seiner Sitzung 
2/2015 am 9. Juni 2015 entschieden, dass 
die nächste gemeinsame Präventions-
kampagne der Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen ebenfalls diesem Thema  
gewidmet sein wird. Und dass diese Prä-
ventionskampagne kein zwei- oder drei-
Jahres-Projekt sein kann, sondern weit da-
rüber hinausgehen muss. 

Mit der Beschlussfassung des Themas wur-
de gleichzeitig auch ein Fachkonzept ver-
abschiedet, das im Vorfeld von einer inter-
disziplinär besetzten Arbeitsgruppe er- 
arbeitet wurde. Was sich hinter der Kultur 
der Prävention konkret verbirgt und welche 
weiteren Rahmenbedingungen durch  
das Fachkonzept zur Kampagne festgelegt  
wurden, erfahren Sie in diesem Beitrag.1 

„Kultur der Prävention“ und Ziele  
der Präventionskampagne 
Betrachtet man die Entwicklung von Ar-
beits- und Wegeunfällen über die letzten 

100 Jahre, so ist ein starker Rückgang in 
den Unfallzahlen festzustellen (siehe Ab-
bildung 1). Dies zeigt, dass in der Präven-
tion viel erreicht wurde. Allerdings zeigt 

die Statistik auch, dass die Zahlen in den 
letzten Jahren deutlich langsamer zu-
rückgehen und die bisherigen Ansätze 
der Prävention möglicherweise nicht aus-
reichen, um der Vision Zero noch näher-
zukommen. 

Einen neuen Ansatz stellt die Etablie-
rung einer Kultur der Prävention dar. Sie 
zeichnet sich dadurch aus, dass in öffent-
lichen wie privaten Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen Aspekte von Si-
cherheit und Gesundheit auf allen Ent-
scheidungs- und Handlungsebenen als 
wichtige Kriterien berücksichtigt werden. 
Das bedeutet, dass dem Thema nicht nur 
punktuell bei der Umsetzung sicherheits-
technischer und arbeitsmedizinischer 
Maßnahmen Bedeutung beigemessen 
wird, sondern Prävention systematisch 
und dauerhaft in Prozesse und Struktu-
ren integriert wird. 

Kultur der Prävention
Die Veränderungen in der Arbeitswelt erfordern auch neue Wege zur Sicherheit und Gesundheit bei der  
Arbeit. Standen in der Vergangenheit technische und organisatorische Aspekte des Arbeitsschutzes im  
Fokus, so sind heute ganzheitliche Ansätze erfolgversprechend, die den Menschen und seine sozialen  
Beziehungen in den Mittelpunkt rücken.

Die kommende gemeinsame Präventionskampagne  
der gesetzlichen Unfallversicherung

Elke Rogosky
Projektleiterin Präventionskampagne  
im Stabsbereich Prävention der DGUV 
E-Mail: elke.rogosky@dguv.de

Anna-Sophia Quast
Projektleiterin Präventionskampagne im 
Stabsbereich Kommunikation der DGUV 
E-Mail: anna-sophia.quast@dguv.de

Anna-Maria Hessenmöller
Abteilung Forschung und Beratung, 
Bereich Evaluation und Betriebliches 
Gesundheitsmanagement, Institut für
Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) 
E-Mail: 
anna-maria.hessenmoeller@dguv.de
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„Die Statistik zeigt, dass die Zahl 
der Arbeits- und Wegeunfällen  
in den letzten Jahren deutlich lang-
samer zurückgeht.“
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Eine Kultur der Prävention setzt dabei ein 
umfassendes Grundverständnis von Prä-
vention voraus. So werden nicht nur tech-
nische und organisatorische, sondern  
alle Einflussfaktoren auf die Sicherheit 
und Gesundheit in den Blickpunkt ge-
rückt; zudem werden die Beziehungen 
zwischen den Menschen immer mehr Mit-
telpunkt der Betrachtung. 

Das Ziel der Kampagne ist es, Sicherheit 
und Gesundheit als Werte für alle Men-
schen, für jede Organisation sowie für  
die Gesellschaft zu thematisieren und  
im Denken und Handeln zu integrieren.  
Sie werden dadurch zum Maßstab allen  
Handelns und bei allen Entscheidungen 
eigeninitiativ berücksichtigt.

Handlungsfelder
Ausgehend von dem Ziel wurden sechs 
Handlungsfelder und dazugehörige Teil-
ziele sowie konkrete Aktivitäten und Indi-
katoren im Fachkonzept definiert, die ent-
scheidenden Einfluss auf die erfolgreiche 
Integration von Sicherheit und Gesund-
heit ins alltägliche Handeln aller haben 
(siehe Abbildung 2).

Die Handlungsfelder gelten auch für Kinder-
tageseinrichtungen, Schulen und sonstige 
Bildungseinrichtungen und die dort han-
delnden Personen und Zielgruppen. Kinder 
und Jugendliche sind eine besonders wich-
tige Zielgruppe, denn Verhaltensweisen, 
Werte und Haltungen von Individuen wer-
den bereits im Kindes- und Jugendalter 
grundlegend ausgeprägt und sind für den 
Umgang mit Risiken, Gefahren und Konflik-
ten häufig ein Leben lang bestimmend. 

Die Handlungsfelder überschneiden und 
ergänzen sich, oft bedingen sie einander 
und Aktivitäten in einem Feld wirken auch 
auf andere Felder mit ein. Bei Verände-
rungsprozessen sind diese systemischen 
Wirkungen zu beachten und können ge-
nutzt werden.

Unternehmen, in denen Sicherheit und 
Gesundheit als Werte verankert sind, 
zeichnen sich darüber hinaus durch ei- 
ne inklusive Arbeits- und Lernkultur so- 
wie einen bewussten und konstruktiven  
Umgang mit Diversität aus. Dieser Aspekt 
muss in allen Handlungsfeldern mitge-
dacht und integriert werden.

Handlungsbedarf – die gesetzliche 
Unfallversicherung ist gefragt
Um die Rolle des Themas „Kultur der Prä-
vention“ und seine Umsetzung in Betrie-
ben zu ermitteln sowie mögliche Hand-
lungsfelder zu identifizieren, wurde Ende 
2014 eine repräsentative Befragung von 
500 Unternehmerinnen und Unterneh-
mern sowie 1.100 Beschäftigten durchge-
führt. Außerdem fanden jeweils zwei Fo-
kusgruppen mit Lehrkräften sowie Schü- 
lerinnen und Schülern statt, bei denen die 
Situation in Schulen aus unterschiedlichen 
Perspektiven diskutiert wurde.

Die Befragung in den Betrieben ergab, 
dass Sicherheit und Gesundheit trotz  
hoher Bedeutsamkeit dort keine integ-
rierten Bestandteile der Strukturen und  
Prozesse sind. Obwohl 97 Prozent der  
befragten Unternehmensleitungen und  ▸
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Besondere Gruppen, die speziell für die Sicherheit und Gesundheit im Betrieb verantwortlich sind,  
gibt es gerade mal in einem von zehn Unternehmen.

„Eine Kultur der Prävention  
setzt dabei ein umfassen- 
des Grundverständnis von  
Prävention voraus.“
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92 Prozent der Beschäftigten angeben, 
dass das Thema für ihren Betrieb wichtig 
sei, gibt lediglich rund die Hälfte von  
ihnen an, dass finanzielle, personelle 
oder zeitliche Investitionen in Sicherheit 
und Gesundheit erkennbar sind. 

Ebenfalls die Hälfte der Unternehmenslei-
tungen berichtet, dass Sicherheit und Ge-
sundheit Bestandteile der Unternehmens-
ziele sind. Im Durchschnitt geben nur vier 
von zehn Betrieben an, dass das Thema  
in den Führungsleitlinien berücksichtigt 
wird. Besondere Gruppen, die speziell für 
die Sicherheit und Gesundheit im Betrieb 
verantwortlich sind, gibt es gerade einmal 
in einem von zehn Unternehmen.

Auch in den meisten Schulen sind trotz 
großen Bedarfs keine systematischen 
Maßnahmen vorhanden, mit denen Si-
cherheit und Gesundheit von Schülerin-
nen und Schülern sowie von Lehrkräften 
unterstützt würden. Aus den Diskussio-
nen in den Fokusgruppen geht hervor, 
dass Sicherheit und Gesundheit bisher 
keine integrierten Bestandteile des Unter-
richts sind. Aktivitäten finden – wenn 
überhaupt – punktuell im Rahmen außer-
unterrichtlicher Projekte statt und sind in 
starkem Maße vom persönlichen Engage-

ment und der Kompetenz der einzelnen 
Lehrkräfte abhängig. Für die Lehrkräfte 
selbst gibt es in Schulen in der Regel eben-
so kein umfassendes Konzept zur Förde-
rung von Sicherheit und Gesundheit im 
Schulalltag. Maßnahmen und Angebote  
in diesem Bereich sind davon abhängig,  
welche Bedeutsamkeit die Schulleitung 
dem Thema beimisst. Eine parallel zu die-
ser Befragung durchgeführte Recherche 
des Instituts für Arbeit und Gesundheit 
(IAG) in vergangenen, repräsentativen   
Erwerbstätigenbefragungen zum Stand 
der Umsetzung von Sicherheit und Ge-
sundheit in Unternehmen zeigte ebenfalls 
Handlungsbedarf und Gestaltungsmög-
lichkeiten auf, insbesondere in den Berei-
chen Kommunikation, Führung und Ver-
bindlichkeit, mit der Sicherheit und 
Gesundheit im Betrieb verankert sind. 

Auf die Frage, an welchen externen Be-
rater beziehungsweise welche externe 
Beraterin sie sich zum Thema Sicherheit 
und Gesundheit wenden würden, gaben 
70 Prozent der Unternehmensleitungen 
die Unfallkasse beziehungsweise Berufs-
genossenschaft an. Dies zeigt, dass die 
gesetzliche Unfallversicherung als kom-
petente Ansprechpartnerin für die The-
men wahrgenommen wird.

Zielgruppen, Laufzeit und  
Dramaturgie
Zielgruppen sind – wie bei früheren Kam-
pagnen auch – Unternehmensverantwort-
liche und Beschäftigte sowie Verantwort-
liche im Arbeitsschutz und betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. Hinzu kommen 
spezifische Zielgruppen für die einzelnen 
Handlungsfelder, wie die Leitungen von 
Schlüsselbereichen (etwa Personal, Pro-
duktion, Einkauf) oder Lehrstühle für Cor-
porate Governance/Betriebswirtschaft. 

Wie schon eingangs angedeutet kann  
das Thema „Kultur der Prävention“ nicht 
im Rahmen einer zwei- bis dreijährigen 
Kampagne in die Unternehmen transpor-
tiert werden. Gründe hierfür sind, dass 
die Veränderung von Werten und Werte-
systemen beziehungsweise Kulturen  
einen längeren Zeitraum erfordert. Au-
ßerdem haben Unternehmen und Ein- 
richtungen in Deutschland sehr stark dif-

„Nur vier von zehn Betrieben 
geben an, dass das Thema  
Sicherheit und Gesundheit in  
den Führungsleitlinien be- 
rücksichtigt wird.“

Handlungsfelder
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Abbildung 2: Konzeptioneller Ansatz der Präventionskampagne

Ziel

Sicherheit und  
Gesundheit als 
Werte integriert
(Menschen,  
Organisationen,  
Gesellschaft)

• in der Bildung, 
bei der Arbeit 
und im Ehrenamt

• frühzeitig und  
lebenslang

• eigeninitiativ

Prävention als integrierter Bestandteil aller Aufgaben
Verankerung in Unternehmenszielen, Managementsysteme

Führung
Führungsgrundsätze im Unternehmensleitbild, gesundheits-
förderlicher Führungsstil

Kommunikation
Transparenz, Wertschätzung, Informationsfluss

Beteiligung
Partizipation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei  
Diagnose/Planung/Evalution von Maßnahmen

Fehlerkultur
Fehler & Fehlerrisiken transparent machen, bewerten,  
Maßnahmen ableiten

Soziales Klima/Betriebsklima
Kollegialität, gegenseitige soziale Unterstützung, Wertschätzung

Prävention  
lohnt sich!

durch …
• mehr Sicherheit 

und Gesundheit
• weniger  

Ausfallzeiten
• bessere  

Identifikation
• erfolgreichere 

Personal- 
gewinnung

• bessere Qualität
• besseres Image
• bessere Betriebs-

ergebnisse

Nutzen
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Abbildung 3: Laufzeit und Dramaturgie der Präventionskampagne

ferierende Ausgangslagen im Hinblick 
auf die Kampagnenziele. Daher wurde ei-
ne langfristig angelegte Kampagne von 
etwa zehn Jahren beschlossen, um tat-
sächlich alle Unternehmen und Einrich-
tungen mit diesem Thema erreichen und 

den Wertewandel nachhaltig anstoßen 
zu können. Die Dachkampagne wird ei-
nen eher wellenförmigen Verlauf haben, 
das heißt: unterschiedliche Themen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten und mit 
wechselnder Intensität kommunizieren. 
Der Kampagnenstart wird nach der in- 
ternen Vorbereitung im Laufe des Jahres 
2017 erfolgen.

Interne Vorbereitung
Die interne Vorbereitung der Kampagne 
erfordert eine kontinuierliche Informa- 
tion, Einbindung, Vernetzung und gege-
benenfalls die fachliche und oder metho-
dische Qualifikation der Präventionsex- 
pertinnen und -experten der Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen. Außerdem 
empfiehlt das Fachkonzept für eine glaub-

würdige Kommunikation der Kampagn-
enthemen nach außen, eine Kultur der 
Prävention zunächst in den eigenen Häu-
sern umzusetzen, soweit noch nicht ge-
schehen beziehungsweise soweit noch 
Handlungsbedarfe ermittelt werden.

Nächste Schritte
Das Fachkonzept ist nun um ein Kommu-
nikationskonzept zu ergänzen. Dieses 
wird unter anderem Vorschläge für ein Er-
scheinungsbild der Kampagne und erste 
Ideen für Maßnahmen beinhalten. Das 
Kommunikationskonzept wird mit Unter-
stützung einer Public Relations(PR)-Agen-
tur erarbeitet. Dem geht eine öffentliche 
Ausschreibung für diesen Auftrag voraus. 
Ziel ist, das Kommunikationskonzept im 
Februar 2016 – zum Beispiel im Rahmen 
des Dresdner Forums Prävention – DGUV-
intern vorzustellen und beraten zu lassen. 

Am 14. und 15. Oktober findet das erste 
DGUV-Forum Kampagne in der DGUV Aka-
demie Dresden statt. Hierzu eingeladen 
sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den Bereichen Prävention und Kom-
munikation der Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen. Dort wird es – insbeson-
dere am zweiten Tag – um das Thema „Kul-
tur der Prävention“ und die Vorbereitung 
der nächsten gemeinsamen Präventions-
kampagne gehen. 

Trägerkampagnen
modular und bedarfsorientiert aufgebaut

1. Sequenz 2. Sequenz 3. Sequenz

ZwischenzeitStart EndeZwischenzeit

Entscheidung über weitere Sequenzen der Dachkampagne

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Fußnote

[1] Das vollständige Fachkonzept findet 
man unter: www.dguv.de (Webcode 
d1070162)

Fazit
Mit der Entscheidung für dieses Kampag-
nenthema wurde ein wichtiger Schritt zur 
Zukunftsfähigkeit der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen getan. Nur 
wenn sich unsere Präventionsarbeit zur 
Sicherheit und Gesundheit im Betrieb an 
den aktuellen und künftigen Anforderun-
gen der Arbeitswelt orientiert, werden wir 
von Unternehmen und unseren Zielgrup-
pen auch künftig als Partnerinnen im Ar-
beitsschutz geschätzt. 

Die Kampagne wird erstmals über das bis- 
herige Präventionsziel, eine Veränderung 
der Verhältnisse und des Verhaltens zu er-
zielen, hinausgehen. Sicherheit und Ge-
sundheit sollen für immer mehr Mensch-
en integrierter Bestandteil ihrer impliziten 
Grundannahmen und somit „gelebt“ wer-
den. Sicherheit und Gesundheit bekom-
men damit längerfristig auch einen ande-
ren gesellschaftlichen Stellenwert. •

„Sicherheit und Gesundheit  
bekommen damit längerfristig  
auch einen anderen ge- 
sellschaftlichen Stellenwert.“
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Ziel der aktuellen DGUV-weiten Präventi-
onskampagne „Denk an mich. Dein Rü-
cken“ ist, Betriebe, Beschäftigte sowie die 
breite Öffentlichkeit für das Thema Rü-
ckengesundheit zu sensibilisieren. Die 
Rückenbelastungen bei der Arbeit, in der 
Schule und in der Freizeit sollen sinken. 

Thematisch erweitert wird die von 2013 bis 
Ende 2015 laufende Kampagne im eben-
falls 2013 aufgelegten Arbeitsprogramm 
Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) der 

GDA. Unter dem Motto „Prävention macht 
stark – auch Deinen Rücken“ erweitert die 
Initiative von Bund, Ländern, Unfallversi-
cherungsträgern und weiteren Institutio-
nen den Fokus über die Rückengesundheit 
hinaus auf das gesamte Spektrum der 
Muskel-Skelett-Erkrankungen. 

Das bis 2017 laufende Programm setzt 
zum einen auf die Verbesserung der Rah-
menbedingungen am Arbeitsplatz: So-
wohl bewegungsarme oder einseitig be-

lastende Tätigkeiten als auch Tätigkeiten 
mit hohen körperlichen Belastungen sol-
len gesundheits- und altersgerechter wer-
den. Zum anderen zielt das Programm  
darauf, die Rolle der Beschäftigten als Ex- 
pertinnen und Experten für ihre eigene 
Gesundheit zu stärken.1

Sieben Strategieaspekte
Die Kommunikation beider Initiativen 
bringt gleich zwei Herausforderungen mit 
sich: Erstens konkurriert sie mit vielfälti-
gen anderweitigen Informationsangebo-
ten zu ihren Themenfeldern. Zweitens ist 
dafür zu sorgen, dass die Kampagne und 
das Arbeitsprogramm sich nicht gegensei-
tig kommunikativ ausbremsen. Um beide 
Herausforderungen zu meistern, haben 
sich sieben Strategieaspekte herauskris-
tallisiert:
•	 Nicht ermüden, sondern  

Interesse wecken
•	 Nachhaltiges Angebot entwickeln
•	 Anknüpfungspunkte schaffen
•	 Multiplikatoren bewegen

Sichtbar bleiben in der Flut
Tagtäglich sind wir einer Flut von Gesundheitsbotschaften ausgesetzt. Wer sich hier Gehör verschaffen 
will, hat es nicht leicht. Welche Strategien weiterhelfen können, zeigt ein Blick auf das Arbeits-
programm Muskel-Skelett-Erkrankungen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).

Frauke Rothbarth
Leiterin Arbeitspaket Kommunikation des  
GDA Arbeitsprogramms MSE, Berufsgenossenschaft  
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)  
E-Mail: frauke.rothbarth@bgw-online.de

Autorin

Kampagnen

In der Produktdatenbank des Portals www.gdabewegt.de finden sich nahezu alle Medien zur Rückengesundheit.
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[1] Informationen zum Programm unter:  
www.gdabewegt.de

•	 Die Zusammenarbeit stärken
•	 Das Arbeitsprogramm in den  

Betrieb bringen
•	 Intern vor extern setzen

Diese Strategieaspekte haben sich in der 
Praxis bewährt und können von daher 
weiterempfohlen werden.

Nicht ermüden,  
sondern Interesse wecken
Rückenthemen sind nicht nur in Publi-
kumsmedien ein Dauerbrenner. Auch in 
Fachpublikationen, auf Seminaren und 
Kongressen spielen sie eine große Rolle. 
Die thematische Dopplung in Präventions-
kampagne und Arbeitsprogramm birgt die 
Gefahr der Ermüdung. Deshalb wurden 
beide Angebote bewusst logisch miteinan-
der verknüpft, und es wurde ein gemeinsa-
mer roter Faden entwickelt. Nur dies bietet 
die Chance, in den Unternehmen und der 
Fachöffentlichkeit das Interesse für beide 
Initiativen aufrechtzuerhalten und deren 
Botschaften nachhaltig in der betriebli-
chen Präventionsarbeit zu verankern. 

Nachhaltiges Angebot entwickeln
Ein wesentliches Angebot ist das gemein-
same Portal www.gdabewegt.de: Dort  
finden Unternehmen, Beschäftigte sowie 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
zielgruppenorientiert Wissenswertes rund 
um das Thema Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen. Neben Veranstaltungshinweisen und 
aktuellen Meldungen bietet eine Themen-
box Hintergrundinformationen, etwa eine 
Sammlung von Gute-Praxis-Beispielen aus 
Betrieben unterschiedlicher Branchen. 

Kernstück des Portals ist eine Produktda-
tenbank. Sie bündelt das Wissen und die 
Angebote aller in der GDA Aktiven zur Prä-
vention von MSE. Wer eine passende Ar-
beitshilfe für eine spezielle Belastungsart 
sucht, wird hier ebenso fündig wie je-
mand, der eine schnelle Übersicht über 
aktuelle Studienergebnisse, das passende 
Seminar oder anschauliches Material für 
die betriebliche Unterweisung benötigt. 
Ziel ist, dass das Online-Angebot über das 
Ende des Arbeitsprogramms MSE hinaus 
dauerhaft bestehen bleibt.

Anknüpfungspunkte schaffen 
Neben der inhaltlichen spielt auch die  
optische Verknüpfung der Angebote eine 
wichtige Rolle in der Kommunikation. So 
nutzt das Arbeitsprogramm MSE beispiels-

weise bekannte Motive aus der Bilderwelt 
von „Denk an mich. Dein Rücken“. Oder es 
macht mit einer eigens entwickelten Logo-
kombination beider Aktionen sichtbar, dass  
Arbeitsprogramm und Präventionskam- 
pagne sich gegenseitig unterstützen. 

Weiter ist geplant, dass wesentliche Ele-
mente aus „Denk an mich. Dein Rücken“   
in das MSE-Portal überführt werden und 
damit weit über das Ende der Kampag-
nenlaufzeit genutzt werden können. Da-
zu gehören Inhalte des Internetauftritts, 
Schriften, die Sammlung Guter-Praxis-
Beispiele  und Bilder.

Multiplikatorinnen und Multi-  
plikatoren bewegen
Unter dem Motto „gda bewegt“ spricht das 
Arbeitsprogramm MSE diejenigen an,  
die aktiv werden müssen, um gesunde Ar- 
beitsbedingungen zu schaffen: Unterneh-
merinnen, Unternehmer und Führungs-
kräfte. Ein wichtiger strategischer Kommu-
nikationshebel ist hier die Ansprache der 
betrieblichen Interessenvertretungen, des 
betriebsärztlichen Dienstes und der Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit. 

Die Zusammenarbeit stärken
Leitmotiv ist die Zusammenarbeit, Er-
folgsfaktor die breit angelegte Partner-
schaft. Neben Bund, Ländern und Unfall-
versicherungsträgern sind in der GDA 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände 
sowie die gesetzlichen Krankenkassen ak-
tiv. Das betrifft sowohl das Bündeln von 
Fachwissen und Ressourcen als auch eine 
abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit. Dabei 
besteht eine besondere Herausforderung 
darin, mit gemeinsamen Ressourcen Auf-
merksamkeit zu erzeugen und durch ziel-
gruppenspezifische Angebote mit dem  

individuellen Profil des einzelnen Trägers 
sichtbar zu bleiben.

Das Arbeitsprogramm in den  
Betrieb bringen
Um Überzeugungsarbeit im direkten Dia-
log zu leisten und die Unternehmen direkt 
bei der betrieblichen Prävention zu unter-
stützen, machen die Aufsichtsdienste al-
ler GDA-Beteiligten innerhalb von drei 
Jahren mehr als 16.000 Betriebsbesichti-
gungen, bei denen der Fokus auf MSE 
liegt. Und da Maßnahmen zum Gesund-
heitsschutz vor allem dann erfolgreich 
sind, wenn die Führungskräfte und die 
betrieblichen Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren das Thema zu ihrer Sache 
machen und die Umsetzung im Betrieb 
unterstützen, wird das Präventions-Know-
how auch in Schulungen und Seminaren 
weitergegeben. 

Intern vor extern setzen
Damit die Botschaften des Arbeitspro-
gramms MSE wirklich in den Betrieben  
ankommen, spielt auch die Identifikation 
der Aufsichtsdienste damit eine große  
Rolle. Deshalb hat die Arbeitsgruppe Kom-
munikation des Arbeitsprogramms MSE  
im Vorfeld dafür gesorgt, dass die Informa- 
tionen und Materialien für alle internen  
Akteurinnen und Akteure gut zugänglich 
sind. Dazu dient neben Schulungen vor  
allem ein eigener Extranet-Bereich auf 
www.gdabwegt.de mit Video-Tutorials und 
praktikablen Handlungshilfen. •

Die Logokombination der Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ und des  
GDA-Arbeitsprogramms Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) 
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Vom Claim zur Dachmarke
Die BMVI-/DVR-Kampagne „Runter vom 
Gas!“, die von 2008 bis 2011 lief, beschäf-
tigte sich zunächst monothematisch mit 
der Hauptunfallursache „unangepasste 
Geschwindigkeit“. 

Seit Ende 2011 machen sich BMVI und 
DVR unter der bekannten Absendermarke 
„Runter vom Gas!“ dafür stark, über ver-
schiedenste Unfallrisiken aufzuklären 
und Verhaltensände rungen im Straßen-
verkehr herbeizuführen. 

Schwerpunkte der Aufklärungsarbeit 
sind zum Beispiel aktuelle Risikofakto-
ren wie Ablenkung, riskantes Überholen, 
aggressives Drängeln und besondere Ge- 
fahren auf der Landstraße. Auch für das 
Tragen von Fahrradhelmen, die Gurt-
nutzung im Pkw, das richtige Verhalten 
bei Stau (Rettungsgasse) und am Unfall-
ort beziehungsweise für die Auffrischung 
der Erste-Hilfe- Kenntnisse setzen sich 
die Initiatoren ein. 

Neben Fahrerinnen und Fahrern von Au-
tos werden dabei auch gezielt Verkehrs-
teilnehmende angesprochen, die als  
Berufskraftfahrende, mit dem Rad und 
Motorrad unterwegs oder noch Neulinge 

am Steuer sind. Für mehr gegenseitiges 
Verständnis zwischen Fahrerinnen bezie-
hungsweise Fahrern von Lkw und Pkw 
wirbt beispielsweise ein illustriertes Wör-
terbuch in Kooperation mit dem Sprachen-
verlag Langenscheidt, Logistik- und Be-
rufskraftfahrerverbänden sowie Autobahn 
Tank & Rast. 

Die Kampagne erzielt besondere Aufmerk-
samkeit durch das Medium Auto bahn- 
und Rastplatzplakate, die in Abstimmung 
mit der DGUV und den Bundesländern re-
alisiert werden. Insgesamt setzt die Kam-
pagne insbesondere auf PR-Projekte, star-
ke Partnerschaften (etwa Bundesländer, 
Polizei, Verkehrswachten, Fahrschulen, 
Automobilclubs, technische Überwa-
chungsdienste) sowie auf Prominente,  
die die Aktion ideell unterstützen, und 
weniger auf klassische Werbemittel.

Beispiel: Maßnahmenbündel  
für Motorradfahrende
Neue Saison, alte Gefahr: Viele Motorrad-
fahrende starten unvorbereitet in den 
Motorradfrühling und erhöhen dadurch 
ihr Unfallrisiko. Passend zum Ende der 
Winterpause startete daher bei der Kam-
pagne „Runter vom Gas!“ im März 2015 
die Aktion „Mach dich fit für die Land-

straße“. In drei kurzen Videoclips zeigt 
der Schauspieler und leidenschaftliche 
Biker Hannes Jaenicke gemeinsam mit 
DVR-Fahrsicherheitstrainer Jürgen Bente, 
worauf es für einen guten Start in die  
Motorradsaison ankommt – etwa auf die 
richtige Sitzposition, Körperspannung 
und Kurventechnik. 

Im Jahr 2014 sind rund 600 Motorradfah-
rende und ihre Begleitung ums Leben ge-
kommen, mehr als 33.000 wurden ver-
letzt. Dies gilt in besonderem Maße für 
untrainierte Personen, die mit dem Fah-
ren erst anfangen oder wieder einsteigen.  
Das Risiko, mit dem Motorrad tödliche zu 
verunglücken, ist 3,5-mal so hoch wie mit 
dem Pkw – bezogen auf die Kilometerleis-
tung noch wesentlich höher. 

Eines der Hauptprobleme: Die schmale 
Silhouette des Motorrads ist für andere 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrs-
teilnehmer nicht so gut erkennbar. Des-
halb ist es auf dem Bike umso wichtiger, 
gut vorbereitet zu sein, sich sichtbar be-
ziehungsweise bemerkbar zu machen und 
vor allem vorausschauend und mit ange-
passter Geschwindigkeit zu fahren. Bei ei-
nem Gewinnspiel zu den Videos wurden 
zehn vom DVR zertifizierte Motorradsi-
cherheitstrainings verlost. 

„Runter vom Gas!“
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) mit seinen Partnern  
sensibilisieren unter der „Kampagnenmarke“ für aktuelle Unfallge-
fahren und sprechen die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden  
auf Augenhöhe an. 

Verkehrssicherheitskampagne

Carla Bormann
Referatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit Kampagnen/
Medienarbeit, Stellvertretende Pressesprecherin, 
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR) 
E-Mail: CBormann@dvr.de
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In Kooperation mit Motorradverbänden, 
Motorradhändlern und -herstellern sowie 
den Initiato ren der Motorradgottesdienste 
ist „Runter vom Gas“ besonders im Früh-
jahr auf zahlreichen Veranstaltungen, Bi-
kerfesten und Messen mit Infoständen 
und diversen Materialien präsent. 

Neben Motorradwarnwesten und Visier-
putztüchern wird nun bereits der dritte  
Motorrad-Comic vom Illustrator Martin 
Perscheid verteilt, der humorvoll für die  
Risiken des Motorrad fahrens sensibili- 
siert – ganz nach dem Motto „Fahrspaß mit 
Sicherheit“. Weitere Materialien, Hinter-
grundinformationen, Umfragen und Inter-
views zum Thema Motorradsicherheit sind 
auf der Kampagnen-Homepage zu finden.

Beispiel: Maßnahmenpaket  
junge Fahrerinnen und Fahrer
„Runter vom Gas!“ startete 2015 zum drit-
ten Mal in Folge in den Festival-Sommer. 
Unter dem Motto „Vollgas feiern – nüch-
tern fahren“ wurde die Risikozielgruppe 
der jungen Fahrerinnen und Fahrer auf 
den Hurricane- und Melt!-Festivals im  
Juni/Juli 2015 angesprochen. Im letzten 
Jahr haben neben diesen Festival-Koope-
rationen auch elf Veranstaltungen der 
Bundesländer beziehungsweise Landes-
re gierungen, Polizeiver bände und regio- 

nalen Verkehrssicherheitsorganisationen 
gegen Alkohol und Drogen am Steuer un-
ter diesem Motto stattgefunden. Statt 
nüchterner Fakten und moralischer Ap-
pelle setzt die Kampagne auf bunte Mo-
mente, Emotionen und unterhalt same  
Aktionen. So konnte man sich in einer Fo-
tobox „blitzen“ lassen oder der Kreativität 
freien Lauf lassen – mit Schminkstiften, 
die mit einem Augen zwinkern dafür sen-
sibilisie ren, grün, gelb oder pink, jedoch 
nicht „blau“ Auto zu fahren. 

Die Präsenz von „Runter vom Gas!“ in den 
vergangenen Jahren hat gezeigt, dass 
Musikveran staltungen eine gute Möglich-
keit darstellen, der Risikozielgruppe auf 
Augenhöhe zu begeg nen und auch durch 
die begleitende redaktionelle Berichterstat-
tung für das Thema „Alkohol oder Drogen 
am Steuer“ zu sensibilisieren. In diesem 
Sommer wird es auch um das Thema „Ab-
lenkung“ gehen. Laut einer forsa-Umfrage 
schreiben oder lesen knapp 41 Prozent der 
18- bis 29-jährigen Autofahrenden am Steu-
er Textnachrichten. Neben der dialogorien-
tierten Ansprache auf den Festivals selbst 
werden bereits im Vorfeld Sicherheits tipps 
zur Anreise kommuniziert und Tickets  
verlost. Die auftretenden Künstlerinnen 
und Künstler unterstützen die Kampagne 
mit Bühnenaktionen, Meet & Greets sowie 

mit Sicherheitstipps, die für die beglei- 
tende Medienarbeit eingesetzt werden. 

Verkehrssicherheitsspots auf den Büh-
nen, Plakate und Banner an Zufahrtswe-
gen und auf dem Gelände sowie Gasbal-
lons und neue Aktionsmate rialien sorgen 
für Aufmerksamkeit. Die Broschüre „Blind 
vor Liebe“ im Format eines Handys kommt 
bei den jungen Verkehrsteilnehmenden 
gut an. Sie wird auch bei Messen und über 
Partner wie Polizei, Fahrschulen, Verkehrs-
wachten und in Diskotheken zielgruppen-
gerecht verteilt. 

Neben dem Maßnahmenpaket „Musikfes-
tivals“ wurden junge Fahrerinnen und 
Fahrer auch über Kooperationen mit dem 
Deutschen Fußballbund und über Wettbe-
werbe und Videos angesprochen. In Kürze 
werden Online-Aktivierungsvideos mit 
dem Kabarettisten und Schauspieler Ser-
dar Somuncu in Social Media-Plattformen 
eine möglichst große Verbreitung finden 
und sich humorvoll mit aggressivem Ver-
halten wie Drängeln oder riskantem Über-
holen auseinandersetzen. •

Festivalsommer: 
„Vollgas feiern – nüchtern fahren“ 
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Veltins-Arena in Gelsenkirchen:  
„Runter vom Gas!“ in der Bundesliga

Weitere Informationen unter: 
www.runtervomgas.de
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Mehr als 13.000 meldepflichtige Arbeits- 
und Wegeunfälle von jungen Berufstäti-
gen bis 25 Jahren ver zeichnete die Berufs-
genossenschaft Energie Textil Elektro 

Medienerzeugnisse (BG ETEM) für das 
Jahr 2013. Das sind fast 20 Prozent aller 
meldepflichtigen Unfälle. Die Jugendli-
chen waren min destens drei Tage arbeits-

unfähig. Zwölf verunglückten tödlich und 
hinterlassen Eltern, Geschwister, Ver-
wandte sowie Freundinnen und Freunde. 
„Jugendliche sind im Beruf und in der 
Freizeit besonders gefährdet“, erläutert 
Dr. Jens Jühling, Präventionsleiter der 
BG ETEM, „weil sie oft eine hohe Risiko-
bereitschaft besitzen. Ihnen fehlt die Rou-
tine, und sie können Gefahren noch nicht 
richtig einschätzen.“

Wer heute im öffentlichen Raum unter-
wegs ist und Jugendliche beobachtet, 
wird sie nicht selten mit dem Smartphone 
hantieren sehen. Sie nutzen WhatsApp, 
um zu chatten, posten Fotos auf Insta-
gram, schauen Videos auf YouTube oder 

„Ein Unfall ändert alles“ 
„Ein Unfall ändert alles“ ist eine Kampagne der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeug-
nisse. Mit Videoclips im Stil von YouTube-Bloggern, Chats im Stil von WhatsApp und Interviews mit realen 
Unfallopfern werden junge Erwachsene angesprochen. Sie sind eingeladen, selbst zu entscheiden, welches 
Risiko sie auf sich nehmen. 

Virale Kampagne für junge Berufstätige 

Christian Sprotte
Pressesprecher, stellvertretender Leiter Abteilung  
Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit,  
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro  
Medienerzeugnisse (BG ETEM)
E-Mail: sprotte.christian@bgetem.de
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BG ETEM, Kommunikation durch Einsatz 
von Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren und Schaltung von bezahlten Posts 
in sozialen Netzwerken.

Ihren viralen Effekt konnte die Kampag-
ne durch bezahlte Posts auf Facebook 
und YouTube erreichen. Diese wurden in 
zwei Phasen geschaltet und stützten sich 
insbesondere auf zwei jeweils eine Minu-
te lange Videoclips. Sie erinnern an die 

Ästhetik von YouTube- oder Facebook-
Videos und knüpfen an die Welt der Ziel-
gruppe an. Die beiden Clips wurden auch 
für die bezahlten Postings auf Facebook 
und YouTube verwendet, sowohl in gan-
zer Länge als auch als gekürzte 18-Sekun-
den-Version, die das Ende offenlässt.

Die Ergebnisse
Knapp 5 Millionen Nutzenden im Alter von 
16 bis 25 Jahren wurden die Posts auf Fa-
cebook oder YouTube angezeigt. Das sind 
rund die Hälfte aller Angehörigen die- 
ser Altersgruppe in Deutschland. Beide  
Videos wurden fast 400.000 Mal ange-
schaut. Das entspricht einer Quote von 
rund 8 Prozent. Noch wichtiger ist aber die 
Interaktion, die die Videos auslösten. Über 
3.000 Mal wurde „Gefällt mir“ angeklickt. 
Hinzu kommen fast 300 Kommentare, und 
rund 150 Mal wurden die Posts geteilt. Die 
Kommentare bestehen oft nur aus dem 
Namen einer Person, mit welcher der 
Kommentierende auf Facebook befreundet 
ist. Das wirkt auf den ersten Blick etwas 
befremdlich, bestätigt aber die virale Wir-
kung, die die Kampagne entfaltet hat. Die 
Person, deren Name im Kommentar er-
wähnt wurde, erhält eine Nachricht: „XY 
hat Dich in einem Kommentar erwähnt. 
Da ich mit XY befreundet bin, möchte ich 
wissen, was er geschrieben hat, und sehe 
mir den Kommentar an.“ Im Idealfall ver-
breiten sich so Botschaften von einem 
zum anderen Nutzer wie ein „Virus“.

Die nächsten Schritte
Mit dem ersten Teil der Kampagne wurde 
Aufmerksamkeit für das Thema geschaf-
fen. Damit kann hinter das „A“ der alt- 

Fußnote 

[1] Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue 
Medien (BITKOM): „Kinder und Jugend 
3.0“, Berlin  2014, www.bitkom.org/
de/markt_statistik/64026_79221.aspx 
(abgerufen am 16.7.2015)

[2] www.ein-unfall-ändert-alles.de
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bekannten AIDA-Formel (Attention – In-
terest – Desire – Action) ein Haken gesetzt  
werden. 

Die weiteren Buchstaben stehen nun in 
der Fortführung der Kampagne im Jahr 
2015 auf der Tagesordnung. Kern ist dabei 
der Botschafter-Gedanke: Rund um das 
Thema Risiko sollen Betroffene zu Wort 
kommen, mit denen sich die Jugendlichen 
identifizieren können. Dabei spielt das Al-
ter der Botschafterinnen und Botschafter 
eine gewisse Rolle; sie dürfen aus Pers-
pektive der Jugendlichen nicht zu alt sein. 
Um persönlich und authentisch zu kom-
munizieren, äußern sie sich möglichst un-
gefiltert in verschiedenen Videoformaten. 

Erster Botschafter ist Holger Schumacher, 
der als Stuntman einen Arbeitsunfall bei 
Dreharbeiten erlitt. „Die BG hat mir in al-
len Belangen zur Seite gestanden“, erin-
nert sich Schumacher – von der medizini-
schen Heilbehandlung bis zum beruflichen 
Neustart. Ende 2014 bot er spontan seine 
Mitarbeit bei der Kampagne an. 

„Für uns ist Holger Schumacher ein idea-
ler Kampagnen-Botschafter“, erläutert 
Holger Zingsheim, Leiter der Abteilung 
Kommunikation der BG ETEM, „weil er 
sehr authentisch über den Umgang mit 
Risiken und über die Folgen eines Unfalls 
berichten kann.“ Das hört sich bei Schu-
macher so an: „Gerade das Auseinander-
setzen mit den Risiken am Arbeitsplatz  
ist verdammt wichtig. Das habe ich als 
Stuntman auch gelernt, und das kann 
man auch von Stuntmen lernen. Gerade 
dieses bewusste sich Auseinandersetzen 
machen Stuntmen immer, und das sollten 
andere Leute auch tun.“ •

kommentieren Facebook-Posts. Nach ei-
ner BITKOM-Studie1 nutzen 85 Prozent der 
Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18  
Jahren soziale Netzwerke. Ebenfalls 85 
Prozent schauen Filme oder Videos bezie-
hungsweise laden diese herunter, 76 Pro-
zent chatten mit Freundinnen und Freun-
den. Die Zahlen machen schnell deutlich: 
Eine erfolgreiche Kommunikation mit Ju-
gendlichen findet online statt und zwar in 
den sozialen Netzwerken. 

Ein Unfall ändert alles –  
Aufbau einer viralen Kampagne
Wie muss eine Kampagne aufgebaut sein, 
die das Risikobewusstsein junger Erwach-
sener anspricht? Gut gemeinte Hinweise 
und Belehrungen verfangen bei Jugendli-
chen nicht, betont Dr. Jens Jühling: „Was 
sie tun sollen, haben die jungen Leute oft 
genug von ihren Eltern und Lehrern ge-
hört. Sie wollen endlich selbst entschei-
den.“ Die Botschaft der Kampagne lautet 
deshalb: „Du bestimmst das Risiko.“ 

Zentrales Kampagnenelement ist eine Mi-
crosite2, die alle Inhalte bündelt. Sie ori-
entiert sich beim Aufbereiten der Inhalte 
an den Kommunikationsgewohnheiten 
von Jugendlichen. In diesem Alter chattet 
man gerne via Smartphone mit Freundi-
nen und Freunden. Auf der Microsite wer-
den solche Chats nachgezeichnet. Zu-
nächst geht es darin um Partys, DVDs- 
Schauen und andere Freizeitvergnügen. 
Ein Unfall ändert die Gespräche abrupt. 
Die Jugendlichen erleben mit, wie sich ein 
Unfall auf das Leben auswirken kann.

Dass Unfälle alles verändern können, 
wird auch belegt, und zwar in Interviews 
mit realen Unfallopfern. Drei junge Er-
wachsene berichten über die Unfälle, die 
sie erlitten haben. Sie erzählen sehr per-
sönlich und sehr emotional von ihren Er-
lebnissen nach dem Unfall. Da ist zum 
Beispiel Murat. Er stürzte bei Montagear-
beiten durch einen Dachstuhl, verletzte 
sich an der Wirbelsäule und ist seitdem 
teilweise gelähmt. Murat erzählt unter 
anderem von seinem vierjährigen Sohn, 
der traurig war, weil sein Vater fortan im 
Rollstuhl sitzen muss. 

Die Microsite ging am 10. November 2014 
online, und am gleichen Tag startete die 
Medienkampagne, um die Seite bekannt 
zu machen. Diese gliederte sich in drei 
Blöcke: Nutzung aller eigenen Kanäle der 

BG ETEM-Kampagne „Ein Unfall ändert alles“

197-8/2015

„Wie muss eine Kampagne  
aufgebaut sein, die das  
Risikobewusstsein junger  
Erwachsener anspricht?“

„Rund um das Thema Risiko sollen 
Betroffene zu  Wort kommen,  
mit denen sich die Jugendlichen 
identifizieren können.“
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„Gemeinsam was ins Rollen bringen“ – 
unter diesem Motto steht die bundes weite 
Inklusionskampagne des Deutschen Roll-
stuhl-Sportverbands e. V. (DRS). Unsere 
Ziele sind klar definiert: Wir möchten Roll- 
stuhlsport auf breiter Basis präsentieren, 
zum Sporttreiben motivieren, die Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinderungen 
aufzeigen und die Ge sellschaft für das 
Thema Inklusion sen sibilisieren – damit 
Hindernisse und Barrie ren nicht nur im 
Alltag, sondern vor allem in den Köpfen 
abgebaut werden. 

Die Kampa gne läuft zum denkbar besten 
Zeitpunkt: Die bundesweiten Maßnahmen 
unter der Schirmherrschaft der Bundes-
ministerin für Arbeit und Soziales, Andrea 
Nahles, begannen im Paralympischen 
Jahr 2014 und flankieren den Weg zu den 
Paralympischen Spielen in Rio 2016. 

Außerdem startete sie mit starken Ar- 
gumenten: Die Förderung von Inklusion  
ist zentrale Forderung der Verein ten Na- 

tionen an Deutschland und politi scher  
Wille; Inklusion ist die Voraussetzung  
für eine gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen an unserer Gesellschaft, der 
Abbau von Barrieren kommt dabei allen 
zugute. 

Unsere Kampagne kann jedoch nur ein 
Anfang sein: Alle Maßnahmen und Ak-
tionen lassen sich fortsetzen und weiter-
denken – um uns, unseren Partnern und 
Sponsoren im Einsatz für den Behinder-
tensport in Deutschland langfristige und 
nachhaltige Aufmerksamkeit zu sichern.

Sport hilft!
Sport ist viel mehr als nur Training und 
Wettkampf: Sport bringt zusammen, macht 
Spaß, schafft Erlebnisse und stärkt das 
Selbstbewusstsein; Sport integ riert, macht 
aktiv und mobil. Egal, ob im Sportverein, 
beim Schul-, Betriebs- oder Rehasport:  
Besonders in der Rehabilitation werden  
die Betroffenen in körperlicher und geisti-
ger Hinsicht nachhaltig gestärkt. Sport und 
Bewegung ermög lichen es Rollstuhlnut-
zenden, durch Training ihre Selbstständig-
keit im Alltag zurückzuerobern, im Sport 
Geleistetes verschafft kleinen und großen  
Athletinnen und Athleten ein positives 
Selbstwertgefühl, und natürlich können 
auch soziale Kontakte geknüpft werden. 
All diese Vorteile haben gleichermaßen 
auch eine präventive Wirkung.

In Deutschland leben rund 10 Millionen 
Menschen mit Behinderungen, eine Mil-
lion davon sind auf einen Rollstuhl an-
gewiesen. Mit unserer Kampagne wollen 
wir auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen aufmerksam machen, für 
eine größere öffentliche Wahrnehmung 
sorgen und die Bevölkerung für das The-
ma Inklusion und Behindertensport sensi-
bilisieren. Ebenso möchten wir Menschen 
mit Behinderungen auf die Möglichkeiten 
und Vielfalt des Rollstuhlsports hinwei-
sen und für diese begeistern.

Auffällige Bilderwelt
Wie erreichen wir eine hohe Aufmerksam-
keit und eine starke politische und ge-
samtgesellschaftliche Wahrnehmung? 
Wie sprechen wir gezielt Menschen mit 
und ohne Behinderungen, junge und alte 
Men schen an? Wir zeigen die sportlichen 
Leistungen von Rollstuhlsportlerinnen 
und Rollstuhlsportlern in einer moder-
nen, sehr dynamischen und auffälligen 
Bilderwelt – und sorgen mit ungewöhn-
lichen, provokativen und plakativen 
Headlines dafür, dass unsere selbstbe-
wusste Botschaft direkt in den Herzen 
und Köpfen der Menschen verankert wird. 

So werden die Fechterin Katja Lüke zur 
„Spießerin“, die Basketballerinnen Anni-
ka Zeyen und Gesche Schünemann zu 
„Korbgeberinnen“ und die Jungs der 
Sledge-Eishockey-Nationalmannschaft 
zur „Schlägertruppe“. Unsere Sportlerin-
nen und Sportler spiegeln die Vielfalt des 
Sports wider, aber auch die verschiedenen 
Wege, die sie zu diesem geführt haben. 
Mag die fünffache Paralympics-Siegerin 
im Mono-Ski, Anna Schaffelhuber, von 

„Gemeinsam was ins Rollen bringen“

„Wir zeigen die sportlichen Leis-
tungen von Rollstuhlsportlerinnen 
und Rollstuhlsportlern in einer 
moder nen, sehr dynamischen und 
auffälligen Bilderwelt.“

„Alle ‚Kampagnengesichter ‘ eint, 
dass sie durch den Sport ihren 
Platz im Leben gefunden haben.“

Inklusionskampagne des Deutschen Rollstuhl-Sportverbands e. V.

Henning Schulze
Projektkoordinator „Gemeinsam was ins Rollen bringen“, 
Deutscher Rollstuhl-Sportverband e. V. (DRS) 
E-Mail: henning.schulze@rollstuhlsport.de
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Eine auffällige Bildersprache bringt der laufenden Inklusionskampagne des Deutschen Rollstuhl- 
Sportverbands Aufmerksamkeit. Unter dem Motto „Stark im Sport, voll im Leben!“ sollen Menschen mit  
Behinderungen zu sportlichen Aktivitäten aufgerufen werden.
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STARK IM SPORT, VOLL IM LEBEN.
DURCH INKLUSION GEWINNEN ALLE.

ins-rollen-bringen.de

Jörg Wedde, Felix Schrader und Jacob Wolff haben Gold bei der 

Weltmeisterschaft (Division B) in Japan 2013 gewonnen.

SCHLaGERTRUPPE!
:

DRS_PLAKAT_SCHLAEGERTRUPPE_SledgeHockeyTeam.indd   1 23.02.15   10:57

21

Q
ue

lle
: D

RS



DGUV Forum

Titelthema

22 7-8/2015

Fo
to

: M
SS

P 
M

ic
ha

el
 S

ch
w

ar
tz

 S
po

rt
ph

ot
o

Motiv „Anpacker“ mit dem Rollstuhlbasketballer Mustafa Korkmaz, der bei den BG Baskets Hamburg spielt.

Geburt an auf den Rollstuhl angewiesen 
sein, so war es bei Handbike-Weltmeiste-
rin Dorothee Vieth ein Unfall mit dem Mo-
torroller im Alter von 42 Jahren, der ihrem 
Leben eine ganz neue sportliche Richtung 
geben sollte. Doch alle Kampagnenge-
sichter eint, dass sie durch den Sport ih-
ren Platz im Leben gefunden haben. 

Selbstvertrauen aufbauen
Gemäß unserem Motto „Stark im Sport, 
voll im Leben!“ för dert sportliches Enga-
gement nicht allein die körperliche Leis-
tungsfähigkeit, sondern hilft auch dabei, 
per sönliche Grenzen zu überwin den, ver-
borgene Potenziale zu entdecken und 
Selbstvertrau en aufzubauen. Damit alle 
zeigen können, was in ihnen steckt. Daher 
gibt es für jedes Leistungssportplakat ein 
entsprechendes Breitensportmotiv.

Die Webseite
Auf der Kampagnen-Webseite www.ins-
rollen-bringen.de sowie in den sozialen 
Netzwerken wird regelmäßig über die 
Möglichkeiten des Sporttreibens berich-
tet. Ein besonderes Feature ist die Ver-
einslandkarte, die auf den ersten Klick 
alle Sportangebote in der gewünschten 
Umgebung anzeigt. Ob Athletinnen und 
Athleten des Spitzen- oder Gelegenheits-
sports – in über 300 Rollstuhlsportver-
einen in Deutschland finden garantiert  
alle ein passendes Angebot. Rollstuhl-
sport im Verein macht Spaß und fördert 
sowohl In tegration als auch Mobilität.

Veranstaltungen und Wander- 
ausstellung
Darüber hinaus sind wir mit der Kampa-
gne auf zahlreichen Veranstaltungen in 

ganz Deutschland präsent. Wir geben 
dem Rollstuhlsport und der Inklusion ei-
ne mediale und reelle Plattform, um un-
ser Anliegen zu positionieren. 

Für 2016 sind eine Wanderausstellung 
durch alle 16 Landtage sowie eine eigene 
Roadshow als Einstimmung auf die Para-
lympics in Rio de Janeiro geplant. Auß-
erdem sind weitere Überraschungen nicht 
ausgeschlossen. Besuchen Sie uns bei  
einer unserer Veranstaltungen und erleb-
en Sie, dass der Rollstuhl viel mehr als ein 
bloßes Fortbewegungsmittel sein kann, 
wenn beispielsweise unsere „Rampen-
sau“ David Lebuser die Skateparks un-
sicher macht. Seien Sie mit dabei und 
bringen Sie mit uns gemeinsam etwas ins 
Rollen – wir freuen uns über jedes einzel-
ne Engagement!  •
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Die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse 
Nord (HFUK Nord) und die Feuerwehr- 
Unfallkasse Mitte (FUK Mitte) haben in  
den Jahren 2013 bis 2014 die Schwerpunkt-
aktion „Das kann ins Auge gehen!“ durch-
geführt. Die Kampagne befasste sich mit 
den Gefahren von Augen- und Gesichts-
verletzungen durch Löschwasserstrahlen. 
Feuerwehren und Jugendfeuerwehren 
sollten dafür sensibilisiert werden, besser 
auf den Augenschutz und  auf organisa-
torische Abläufe bei Übungen und im Ein-
satz zu achten. 

Poster, Videoclip und Stichpunkt 
Sicherheit 
Begleitet wurden die zahlreichen Semina-
re und Schulungsveranstaltungen im Rah-
men der Aktion mit verschiedenen Medi-
en: Ein Poster macht deutlich, wie schnell 
ein Wasserstrahl sprichwörtlich ins Auge 
gehen kann. Sichtbar im Feuerwehrhaus 
aufgehängt, soll es daran erinnern, im 
Einsatz und bei der Übung an den Augen-
schutz zu denken. 

Zusätzlich wurde ein Videoclip fürs Inter-
net produziert. Der Clip handelt von einem  
Angehörigen der Jugendfeuerwehr, der bei 
einer Übung schwer am Auge verletzt wird. 
Gezeigt wird, dass derartige Verletzungen 
gerade bei jungen Menschen schlimme 

und nachhaltige Folgen haben können  
und wie mehrdimensional die Auswirkun-
gen eines solchen Dienstunfalls für alle Be-
troffenen sind. Ergänzend zum Poster und 
Film erschienen unter dem Label „Stich-
punkt Sicherheit“ kurze Merk- und Infor-
mationsblätter zum Thema Augenschutz. 
Clip und Informationsblätter können auf 
den Homepages der Feuerwehr-Unfallkas-
sen heruntergeladen werden.

Umgang mit Wasser einfache  
Routine?
Der Umgang mit Wasser, Schläuchen und 
Strahlrohren ist für Feuerwehrangehö-
rige das Normalste auf der Welt. Weil es 
vermeintlich so einfach ist, mit Schläu-
chen und Strahlrohren zu arbeiten – und 
da es eine elementare Aufgabe der Feu-
erwehr ist –, wird mit diesen Tätigkeiten 
bereits in der Jugendfeuerwehr begon-
nen. Zur Grundausbildung von Feuer-
wehrangehörigen gehören der richtige 
Umgang mit Strahlrohren und die Kennt-
nis über die Löschwirkung von Wasser  
in seinen verschiedenen Formen. Bei 
Feuerwehrdiensten und Wettbewerben 
wird der Umgang mit Strahlrohren und 
Schläuchen häufig geübt. Doch gibt es 
immer wieder problematische Situatio-
nen, zum Beispiel Druckschwankungen 
bei einer Wasserförderung zur Einsatz-

stelle, Probleme beim längeren Halten 
von Strahlrohren (Ermüdung), schlechter 
Stand, Fehler beim Umgreifen oder bei 
der Übergabe des Strahlrohres an andere 
Personen oder einfache Missgeschicke, 
die zu unkontrollierten Wasserstrahlen 
führen können. 

Ebenfalls zum Problem können große und 
mitunter unübersichtliche Einsatzstellen 
werden, an denen gleichzeitig mehrere 
Trupps mit Wasser am Strahlrohr arbeiten. 
Durch fehlende Abstimmung, schlechte 
Sicht oder ungünstige Positionen treffen 
sich die Trupps unabsichtlich gegenseitig 
mit dem Wasserstrahl und können sich er-
heblich verletzen.

Augenverletzungen im  
Feuerwehrdienst
In den Geschäftsgebieten der Feuerwehr-
Unfallkassen gab es wiederholt schwere 
Verletzungen durch Löschwasserstrahlen.  
Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
bestätigen, dass erhebliche Risiken bis 
hin zum Totalverlust des Augenlichtes  
bestehen. Auch die Ohren sind gefährdet 
bei auftreffenden Löschwasserstrahlen. 
Durch verschiedene Medien, Aufklärungs- 
maßnahmen und organisatorische Rege-
lungen soll die Verletzungsgefahr redu-
ziert werden. Mit den Medien der Unfall- 
verhütungsaktion soll einerseits die Ge-
fahr eines Löschwasserstrahls dargestellt 
werden, aber auch ein bewussterer Um-
gang mit Schläuchen und Strahlrohren 
erreicht werden. •

Schwerpunktaktion  
„Das kann ins Auge gehen!“ 
Augenverletzungen durch Löschwasserstrahlen sind ein  
Verletzungsrisiko bei Feuerwehrleuten. Eine Schwerpunkt- 
aktion sollte Aufmerksamkeit für das Thema wecken. 
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Feuerwehr-Unfallkassen HFUK Nord und FUK Mitte 

Christian Heinz
Stellvertretender Geschäftsführer der Hanseatischen  
Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord) 
E-Mail: heinz@hfuk-nord.de
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Ein Plakat der Schwerpunktaktion



Sie kennen unser Profil  
noch nicht?  
Dann schauen Sie doch einfach 
bei Facebook vorbei unter:  
www.facebook.com/ 
feuerwehrunfallkassenie-
dersachsen 
Jedes „Gefällt mir“ ist herzlich 
willkommen.
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Regelmäßig wendet sich die FUK Nieder-
sachsen an die Jugendfeuerwehren in Nie-
dersachsen, um mit Gewinnspielen Prä-
ventionsthemen bei jungen Menschen zu 
platzieren. Die Jugendlichen werden aufge-
fordert, Ideen zu einem definierten Thema 
zu präsentieren. Eine Fachjury kürt dann 
die Gewinnerinnen und Gewinner. So weit, 
so gut. Doch warum nicht auch einmal an-
dere Wege gehen und die Adressaten von 
Präventionskampagnen da abholen, wo sie 
zuhause sind? In der Welt der sozialen 
Netzwerke.

Das Facebook-Profil
Das Motto des letzten Wettbewerbes war 
bewusst sehr allgemein gehalten: „Was 
dient meiner Sicherheit?“ Hierfür wurde 
ein Social-Media-Pilotprojekt gestartet: 
Die Bewerbung des Wettbewerbs und die 
Teilnahme liefen nämlich ausschließlich 
über ein soziales Netzwerk: Eigens für 
den Wettbewerb wurde eine Facebook-
Seite angelegt. 

Die Jugendlichen waren aufgefordert, sich 
in ihren Feuerwehren umzusehen und po-
sitive Beispiele für „Sicherheit“ in ihrem 
Feuerwehrumfeld zu finden – vom Feuer-
wehrhelm bis zum Anschnallgurt in den 
Fahrzeugen. Und dann: Handy-Foto knip-
sen, einen Kommentar dazu schreiben 

und auf die Facebook-Seite posten! Die 
Teilnahmemodalitäten waren mit Exper-
tinnen und Experten des Medienrechts 
abgestimmt. Vier Monate war der Sicher-
heitswettbewerb online.

Erster Gehversuch auf dem glatten 
Parkett der sozialen Medien ...
Das Ergebnis dieses Versuchs: Fast 100 
Einsendungen, nahezu 200 „Likes“ der 
Seite und Reichweiten von bis zu 100 Per-
sonen pro Tag. Da konnten wir mit dem 
„Versuchsballon“ sehr zufrieden sein. Ein 
höchst erfreulicher Nebeneffekt: Wir 
konnten aus diesem Sicherheitswettbe-
werb eine konkrete präventive Maßnahme 
für die Kinder- und Jugendfeuerwehren 
umsetzen, nämlich einen Körpergrößen-
messer. Auf entsprechender Höhe an der 
B-Säule eines Fahrzeuges angebracht, 
kann so bei jedem Kind überprüft werden, 
ob es noch einen Kindersitz braucht oder 
nicht. Ein gelungener Beitrag zur Ver-
kehrssicherheit. 

Diese Idee haben wir aufgegriffen und ei-
nen kindgerechten Aufkleber für die Kin-
der- und Jugendfeuerwehren in Nieder-
sachsen entwickelt. Die Präsentation 
dieses Aufklebers lief ebenfalls über Face-
book – nun aber über das normale Profil 
der FUK Niedersachsen. Die Nachricht 

kam an und erreichte fast 1.200 Personen 
bei einer damals weitaus geringeren An-
zahl an Fans unseres Profils. Inzwischen ist 
die Informationsverbreitung via Facebook 
ein fester Bestandteil unseres Kommunika-
tionskonzepts, das selbstverständlich 
durch interne Guidelines und Netiquette-
Regeln gestützt ist. Aktuelle Informatio-
nen, Sicherheitstipps oder Live-Postings 
von Veranstaltungen werden hier veröf-
fentlicht. Eine Chat-Funktion ermöglicht 
den unmittelbaren und schnellen Kontakt 
mit unseren Versicherten. 

Ein Beispiel: Nach einem tödlichen Unfall 
in einer Feuerwehr haben wir sofort Ver-
haltenshinweise gepostet, um weitere Un-
fälle zu vermeiden. Mehr als 9.200 Men-
schen haben diese Posting gelesen – davon 
etwa 6.000 allein in den ersten zwölf 
Stunden nach Veröffentlichung. Mit kei-
nem anderen Medium hätten wir in so 
kurzer Zeit so viele Menschen erreicht, die 
dieses Thema angeht. •

Social-Media-Sicherheits- 
wettbewerb für  
Jugendfeuerwehren
Die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen (FUK) wagte den Schritt in 
die sozialen Netzwerke. Die Erfahrungen bisher sind ermutigend.

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen

Kristina Harjes
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Presse,  
Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen (FUK) 
E-Mail: harjes@fuk.de
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Das Profil der Feuerwehr-Unfallkasse 
Niedersachsen bei Facebook
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Im Jahr 2014 startete die BGN ihre Präven-
tionskampagne „Bleib oben!“. Sie soll die 
Risiken beim Einsatz von Leitern in den 
Unternehmen bekannt machen und das 
Bewusstsein für die Gefährdungen schär-
fen.Der nachfolgende Artikel beschreibt 
die Vorgehensweise bei der Planung der 
Kampagne und die Durchführung der Ak-
tion in den Betrieben.

Analyse der Unfallschwerpunkte
Die Unfallzahlen aus den Mitgliedsbetrie-
ben sprechen eine deutliche Sprache: Jeder 
vierte tödliche Arbeitsunfall ist ein Ab-
sturz. Und jede dritte Rentenzahlung ist 
auf die Folgen eines Absturzes zurückzu-
führen. Absturzunfälle machen zwar nur 
vier Prozent aller Arbeitsunfälle aus, aber 
die Unfallfolgen sind oft besonders schwer. 

Dies war der Grund, Absturzunfälle ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen. Die Ur-
sachen von über 300 Absturzunfällen 
wurden in den Betrieben untersucht. Zwei 
Drittel aller Abstürze waren Stürze von 
Leitern und Tritten, allein ein Drittel da-
von Abstürze von Stehleitern: Der Unfall-
schwerpunkt war somit identifiziert. 

Besonders gefährdet sind Personen, die 
Montage- und Instandhaltungsarbeiten 
durchführen, sowie das Reinigungsperso-
nal. Ein weiteres Ergebnis: In den aller-

meisten Fällen werden die 
Stehleiter-Unfälle durch fal-
sches Verhalten, wie etwa fal-
sches Aufstellen, weites seit-
liches Hinauslehnen bis hin 
zum Arbeiten von der letzten 
Leiterstufe aus verursacht. 
Hinzu kommt, dass Arbeiten 
auf Stehleitern oft ungeplant 
oder improvisiert sind und 
dass sie häufig unter Zeit-
druck ablaufen. Ganz selten 
war eine defekte Leiter Ursa-
che eines Absturzes.

Die Präventionskampagne  
„Bleib oben!“ 
Die oben genannten Erkennt-
nisse waren die Grundlage für 
das Konzept der BGN-Präventionskampag-
ne „Bleib oben!“. Der inhaltliche Schwer-
punkt der Aktion liegt auf dem Verhalten 
beim Leitereinsatz. Ziel ist es, die Informa-
tion und Motivation der Beschäftigten zu 
verbessern. Denn darin liegt der Schlüssel, 
um Leiterunfälle zu vermeiden. Besonders 
geeignet ist „Bleib oben!“ für Beschäftigte, 
die Reinigungs-, Instandhaltungs- oder 
Montagearbeiten durchführen.

Sicheres Verhalten trainieren
Ziel ist es, dass Beschäftigte über das Ar-
beiten auf Leitern nachdenken und die 

Regeln des sicheren Stehleiter-Einsatzes 
verinnerlichen. Dazu setzen sie sich aktiv 
mit dem Thema auseinander und trainie-
ren die grundlegenden Verhaltensweisen. 
Dies geschieht anhand von Aufgaben, die 
sich ihnen im Betrieb in ähnlicher Weise 
stellen. Das für den sicheren Leitereinsatz 
erforderliche Wissen (Regeln) frischen die 
Aktionsteilnehmenden in einem Wettbe-
werb auf, bei dem zwei Teams praktische 
Aufgaben lösen und um einen Preis wett-
eifern. Im begleitenden Wissensquiz be-
antworten sie Fragen zum sicheren Ver-
halten auf Leitern und Tritten.  •

„Bleib oben!“ – 45 Minuten  
für den sicheren Aufstieg
Abstürze von Stehleitern gehören zu den folgenschwersten Unfällen überhaupt. Die Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) möchte mit ihrer Kampagne zur Prävention beitragen.

BGN-Präventionskampagne

Karin Carl-Mattarocci 
Leiterin Sachgebiet Betriebsbetreuung  
im Geschäftsbereich Prävention,  
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und  
Gastgewerbe (BGN) 
E-Mail: karin.carl-mattarocci@bgn.de
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Das Logo der Kampagne

Zusatzinformationen zur  
Präventionskampagne „Bleib 
oben!“ und alle Aktions- 
materialien sind im Internet 
unter www.bgn.de unter dem 
Shortlink = 1379 abrufbar.  
Bei Redaktionsschluss hatten 
bereits 200 Betriebe an der 
Kampagne teilgenommen. 
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Frau Rothe, vor gut einem Jahr startete 
das Projekt „Psychische Gesundheit  
in der Arbeitswelt“ der BAuA. Wie ist 
der Stand des Projekts?
In der ersten Phase des Projekts wollten 
wir den wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand zu allen für unser Thema relevanten 
Arbeitsbedingungsfaktoren systematisch 
aufbereiten. Dafür war zunächst methodi-
sche Vorarbeit notwendig: So mussten 
zum Beispiel die Arbeitsbedingungsfakto-
ren und die Kriterien für Recherche und 

Auswertung festgelegt werden. Wir haben 
uns für einen sehr breiten Ansatz ent-
schieden, da wir klassische Umgebungs-
faktoren wie Lärm genauso berücksichti-
gen wollen wie moderne Anforderungen, 
etwa Emotionsarbeit im Umgang mit Pa-
tientinnen und Patienten beziehungswei-
se Kundinnen und Kunden, oder organi-
sationale Faktoren wie Führung.

Daneben ist es uns wichtig, nicht nur psy-
chische Beeinträchtigungen, sondern 

auch positive Wirkungen der Arbeit mit zu 
betrachten, wie Motivation und Arbeits-
zufriedenheit. Im Ergebnis haben wir 
dann mehrere Tausend Studien systema-
tisch gesichtet und hinsichtlich der Rele-
vanz für unser Projekt analysiert.

Können Sie bereits erste Erkenntnisse 
aus den bisherigen Arbeiten ableiten?
Hinsichtlich der grundlegenden Zusam-
menhänge zwischen Arbeitsbedingungen 
und psychischer Gesundheit können wir 

„Gesichertes Fachwissen für den  
Arbeitsschutz“ 
Die psychischen Anforderungen in der Arbeitswelt sind gestiegen. Psychische Belastungen und ihre Folgen 
wie frühzeitiger Erwerbsausstieg und Arbeitsunfähigkeit werden zunehmend öffentlich diskutiert. Strittig ist 
jedoch, mit welchen Maßnahmen den Risiken psychischer Belastungen begegnet werden soll: Die Forde-
rungen reichen von Information und Beratung bis hin zu gesetzlichen Verordnungen. Um auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse fundierte Maßnahmen ergreifen zu können, hat das Bundesministerium  
für Arbeit und Soziales (BMAS) die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) beauftragt,  
das Projekt „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Wissenschaftliche Standortbestimmung“ aufzu-
legen. DGUV Kompakt sprach darüber mit der Präsidentin der BAuA, Isabel Rothe. 
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Psychische Belastungen

„Wir haben uns für einen sehr 
breiten Ansatz entschieden,  
da wir klassische Umgebungs-
faktoren wie beispielsweise 
Lärm genauso berücksichtigen 
wollen wie moderne Anforde-
rungen, etwa Emotionsarbeit 
im Umgang mit Patientinnen 
und Patienten.“
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erwartungsgemäß viele wissenschaftliche 
Erkenntnisse bestätigen. Unser Erkennt-
nisinteresse reicht aber deutlich weiter, 
denn es geht uns ja letztlich um konkrete 
Arbeitsgestaltung. Dafür müssen wir die 
in den Studien untersuchten Arbeitsbe-
dingungsfaktoren detaillierter verstehen.

Der Wissensstand zu den unterschiedli-
chen Arbeitsbedingungsfaktoren ist al-
lerdings sehr unterschiedlich. So ist zum  
Bei-spiel die Forschung zu Emotionsarbeit 
noch relativ neu. Aber selbst bei gut un-
tersuchten Faktoren wie beispielsweise 
Arbeitszeit und Pausen sind Erkenntnisse, 
die umfangreich den Wandel der Arbeit be- 
rücksichtigen, noch nicht hinreichend.

Für andere Faktoren wie beispielsweise 
den Lärm gibt es sowohl eine gute Wis-
sensbasis als auch eine Messmethodik; es 
fehlt aber an der Umsetzung der Erkennt-
nisse. Interventionsstudien, die nicht nur 
Gestaltungsmaßnahmen umsetzen, son-
dern auch deren Wirkung überprüfen, 
sind insgesamt sehr selten. Wir werden 
weiter forschen, wo es notwendig ist, Kon-
kretisierung und Umsetzung vorantrei-
ben, wo immer es möglich ist.

Das Projekt ist in drei Phasen aufge-
teilt: Wissensaufbereitung, Wissens-
vertiefung und Wissensanwendung. 
Was ist das Ziel dieses Vorgehens?
Nach der Logik der angewandten Risiko-
forschung werden die Risiken zuerst cha-
rakterisiert und bewertet; danach wird 
über Maßnahmen befunden. Die Projekt-
phasen I und II dienen daher der Wissens-
aufbereitung und -vertiefung. 

wichtigen Institutionen des Arbeitsschut-
zes wie der DGUV,  den Ländern und dem 
BMAS eng ins Gespräch kommen.

Dabei gilt, dass alle diese Gremien und  
Institutionen ohnehin schon sehr aktiv  
das Thema psychische Gesundheit in der  
Arbeitswelt gestalten, etwa durch Regel- 
setzung, Handlungshilfen, Beratung und  
Aufsicht. Es geht also nicht darum, das Rad 
komplett neu zu erfinden, sondern es soll 
auch bereits Vorhandenes vertieft und  
ergänzt werden. 

Frau Rothe, abschließend würden  
wir Sie gern noch fragen, was Sie sich 
insgesamt von dem Projekt für das 
Thema psychische Gesundheit bei der 
Arbeit erhoffen?
Ich bin davon überzeugt, dass ein mo-
derner Arbeitsschutz psychische Faktoren 
umfassend zu berücksichtigen hat, denn 
sie sind für die heutige Arbeitswelt höchst 
relevant. Dazu braucht es erstens ge- 
sichertes Fachwissen und zweitens eine 
kluge Weiterentwicklung des Arbeits-
schutzes, mit dem Ziel, die psychischen 
Belastungsfaktoren nicht nur sachgerecht 
in unsere Instrumente und Verfahrens-
weisen zu integrieren, sondern sie für die 
am Arbeitsschutz Beteiligten auch hand-
habbar zu machen. Zeitgemäßes Wissen 
hierfür bereitzustellen und die Umset-
zung zu unterstützen, ist das Ziel unseres 
Projekts.  •
Das Interview führte Dr. Dagmar Schittly, 
DGUV.

Interview: Isabel Rothe
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„Unser Projekt  
soll dazu beitragen,  
dass psychische  
Arbeitsbedingungs- 
faktoren besser  
in den Arbeitsschutz  
und in andere  
relevante Handlungs-
felder integriert  
werden.“ 

Ab dem vierten Quartal dieses Jahres wol-
len wir die Ergebnisse der Phase I mit den 
im jeweiligen Thema ausgewiesenen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
diskutieren. Ziel ist es, eine Verständigung 
hinsichtlich des gesicherten Fachwissens 
herzustellen – als Grundlage für den Ar-
beitsschutz –, aber auch zu identifizieren, 
wo noch Forschungsbedarf besteht. In 
Phase III wird dann mit Arbeitsschutzak-
teuren und Politik über Handlungsemp-
fehlungen beraten.

Sie wollen im Rahmen des Projektes 
auch die „Arbeitsschutz-Community“ 
einbeziehen. Warum und in welcher 
Form?
Unser Projekt soll dazu beizutragen, dass 
psychische Arbeitsbedingungsfaktoren 
besser in den Arbeitsschutz und in andere 
relevante Handlungsfelder integriert wer-
den. Das ist ja ohne eine intensive Diskus-
sion mit der Arbeitsschutz-Community gar 
nicht denkbar! Wir beabsichtigen, neben 
unserem wissenschaftlichen Beirat, der 
uns bereits seit Phase I eng begleitet, ins-
besondere unser Kuratorium, bestehend 
aus Sozialpartnern und Institutionen, die 
im Aufgabengebiet der Bundesanstalt tätig 
sind, für diese Diskussion zu nutzen.

Wesentlich wird es weiterhin sein, den 
Austausch mit dem Arbeitsprogramm der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie (GDA) zu „Schutz und Stärkung 
der Gesundheit bei arbeitsbedingten psy-
chischen Belastungen“ weiter zu intensi-
vieren. Natürlich wollen wir auch mit den 

Projekt „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht 
und entwickelt im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, 
fördert den Wissenstransfer in die Praxis, berät die Politik und erfüllt ho-
heitliche Aufgaben. Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
und hat in Abstimmung mit dem BMAS 2014 das Projekt „Psychische  
Gesundheit in der Arbeitswelt – Wissenschaftliche Standortbestimmung“ 
aufgelegt.

Das Projekt hat eine Laufzeit von etwa drei Jahren und soll Aufschluss über 
den gesicherten Stand des Wissens zu potenziell gefährdenden, aber auch 
potenziell förderlichen Belastungswirkungen geben und aufzeigen, welche 
Messstandards zur Verfügung stehen.

Zudem soll das gesicherte praxisbezogene Wissen zur gesundheitsförder-
lichen Arbeitsgestaltung beschrieben werden. Das Projekt wird durch einen 
Ausschuss des wissenschaftlichen Beirats der BAuA begleitet. Weitere Infor-
mationen liefert die Internetseite www.baua.de/psychische-gesundheit.de.
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Beim Umgang mit Gefahrstoffen muss ge-
mäß der Gefahrstoffverordnung grundsätz-
lich abgeklärt werden, ob der eingesetzte 
Gefahrstoff möglicherweise durch einen 
ungefährlicheren Stoff mit ähnlichen Ei-
genschaften ersetzt werden kann. Man 
spricht hier von der sogenannten Substi-
tution. Bei der Substitution sind jedoch 
verschiedene Aspekte zu beachten. 

Gemäß § 7 der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) muss zunächst festgestellt 
werden, ob Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
durchgeführt werden. Ist dies der Fall, so 
muss grundsätzlich die Möglichkeit einer 
Substitution geprüft und bevorzugt durch-
geführt werden. Dies gilt insbesondere für 
Stoffe, die krebserzeugend, erbgutverän-
dernd und gefährlich für die Fortpflan-
zung sind.

Was ist Substitution?
Unter Substitution versteht man im Sinne 
der Gefahrstoffverordnung das Ersetzen 
eines Stoffes oder eines Verfahrens durch 
einen anderen Stoff oder ein anderes Ver-
fahren mit geringerer Gefährdung. Diese 
Definition setzt voraus, dass es einen Er-
satzstoff für den zu substituierenden Stoff 
gibt, mit dessen Einsatz eine ähnlich hohe 
Produktqualität erzielt werden kann wie 
mit dem ursprünglich verwendeten Stoff.

Substitution in betrieblicher Praxis
Vollständig neue Ersatzstoffe zu entwi-
ckeln ist nicht selten mit höheren Ent-
wicklungskosten verbunden. Dementspre-

chend stehen als Ersatzstoffe nicht selten 
auch bereits bekannte Stoffe im Fokus, die 
im Vergleich zum ursprünglich eingesetz-
ten Gefahrstoff ein günstigeres toxikologi-
sches Profil aufweisen. 

Bei der Substitution orientiert man sich 
daher häufig auch an der Kennzeichnung 
bereits vorhandener Stoffe. Wird zum Bei-
spiel durch regulatorische Behörden ein 
Stoff (oder eine Formulierung, die diesen 
Stoff enthält) durch eine Kennzeich-
nungspflicht belegt, unter anderem weil 
er sich als gefährlich erwiesen hat, dann 
wird in der Regel eine Substitution mit ei-
nem nicht kennzeichnungspflichtigen 
Stoff durchgeführt. 

Dabei geht man vereinfachend davon aus, 
dass eine fehlende Kennzeichnung des Er-
satzstoffes gleichbedeutend mit dessen 
„Ungefährlichkeit“ ist. Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist Substitution in der Praxis 
nicht nur ein Thema im Arbeitsschutz, 
sondern auch aus ökonomischer Sicht. 
Nicht kennzeichnungspflichtige Ersatz-
stoffe können im Vergleich zu kennzeich-
nungspflichtigen Arbeitsstoffen und For-
mulierungen häufig besser vermarktet 
werden.

Fehlende Kennzeichnung gleichzu-
setzen mit Unbedenklichkeit?
Eine fehlende Kennzeichnung von Gefahr-
stoffen ist nicht notwendigerweise mit  
deren Ungefährlichkeit gleichzusetzen. 
Der wesentliche Grund für eine fehlen- 

de Kennzeichnung liegt in der unglaub- 
lich hohen Anzahl bekannter Gefahrstoffe  
(> 100.000), von denen letztendlich nur 
wenige Hundert tatsächlich bewertet und 
entsprechend gekennzeichnet sind. 

Die Kennzeichnung basiert darüber hin-
aus größtenteils auf Ergebnissen aus Tier-
versuchen, die nur grob orientierend auf 
den Menschen übertragen werden kön-
nen. Eine rein auf Basis der Kennzeich-
nung durchgeführte Substitution führt  
damit nicht selten zum Ersatz relativ gut 
untersuchter Stoffe mit weniger gut unter-
suchten Arbeitsstoffen. 

Aufgrund der wenigen Daten ist darüber 
hinaus oftmals nicht einmal mehr eine 
grob orientierende Abschätzung auf ge-
sundheitsgefährdende Wirkungen beim 
Menschen möglich. Aus Sicht des Arbeits-
schutzes ist eine Substitution daher nicht 
zwangsläufig auch mit einer erfolgreichen 
Substitution verbunden. 

Zudem täuscht die fehlende Kennzeich-
nung eine verbesserte Arbeitssicherheit 
den Anwendenden und Beschäftigten vor, 
die im Moment der Substitution jedoch 
nicht wirklich abgeschätzt werden kann.

Die Herausforderungen  
bei der Substitution von Gefahrstoffen
Die von der Gefahrstoffverordnung vorgesehene Ersetzung von gefährlicheren durch ungefährlichere Stoffe 
führt aus Sicht des Arbeitsschutzes nicht immer zum Ziel und sollte mit Augenmaß durchgeführt werden.

„Eine fehlende Kennzeich- 
nung von Gefahrstoffen ist nicht  
notwendigerweise mit deren  
Ungefährlichkeit gleichzusetzen.“

Aus der Forschung

Dr. Heiko U. Käfferlein
Kompetenz-Zentrum Toxikologie  
im Institut für Prävention und  
Arbeitsmedizin der DGUV (IPA)  
E-Mail: kaefferlein@ipa-dguv.de

Prof. Dr. Thomas Brüning
Institutsdirektor Institut für Prävention 
und Arbeitsmedizin der DGUV (IPA) 
E-Mail: bruening@ipa-dguv.de

Dr. Holger M. Koch
Kompetenz-Zentrum Toxikologie  
im Institut für Prävention und  
Arbeitsmedizin der DGUV (IPA)  
E-Mail: koch@ipa-dguv.de
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Dr. Tobias Weiß
Kompetenz-Zentrum Toxikologie  
im Institut für Prävention und  
Arbeitsmedizin der DGUV (IPA)  
E-Mail: weiss@ipa-dguv.de

Substitution mit Augenmaß –  
Beispiel Abbeizer
Die Substitution eines Gefahrstoffes mit 
einem Ersatzstoff erfordert immer Augen-
maß. Letztendlich muss das vorhandene 
gesundheitsgefährdende Profil des zu  
ersetzenden Gefahrstoffes demjenigen 
des Ersatzstoffes vergleichend gegen-
übergestellt werden. Die Sinnhaftigkeit 
von Substitutionsmaßnahmen lässt sich 
beispielhaft an Abbeizern und deren un-
terschiedlichen Inhaltsstoffen verdeut-
lichen.

In der Vergangenheit kam es bei der An-
wendung dichlormethanhaltiger Abbeizer 
vermehrt zu Todesfällen aufgrund des ho-
hen Dampfdruckes des Dichlormethans 
(DCM) in Kombination mit seiner direkt 
narkotischen Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem. Die hohe Gefährdung 
führte schließlich zur Substitution des 
DCM, unter anderem mit N-methyl-2- 
pyrrolidon (NMP). 

NMP besitzt im Vergleich zu DCM ein 
deutlich günstigeres toxisches Profil mit 
geringerem Dampfdruck und fehlender 
akut toxischer Wirkung, so dass die Sub-
stitution des DCM mit NMP aus Sicht der 
Prävention notwendig, sinnvoll und auch 
erfolgreich war.

NMP selbst ist jedoch nicht vollständig 
ungefährlich. Die Substanz wird erwiese-
nermaßen über die Haut aufgenommen, 
ist fortpflanzungsgefährdend und wird 
dementsprechend als reproduktionsto-
xisch gekennzeichnet (Kat. 1B). Obwohl 
bei Einhaltung ausgewählter Arbeits-
schutzmaßnahmen (unter anderem Haut-
schutz) die Exposition von Beschäftigten 
minimiert werden kann, wurde NMP den-
noch durch die strukturell ähnliche Sub-
stanz N-ethyl-2-pyrrolidon (NEP) ersetzt.

Dies gilt auch für andere Arbeitsbereiche. 
So konnte in Arbeitsplatzstudien des IPA 
gezeigt werden, dass NEP als Ersatz für 
NMP in der Automobilindustrie zum Ein-
satz kommt und Beschäftigte entsprechend 
exponiert sind. Vor dem Hintergrund, dass 
NEP in Analogie zu NMP ebenfalls repro-
duktionstoxisch ist und darüber hinaus ei-
ne deutlich höhere akute Toxizität als NMP 
besitzt, ist die Substitution von NMP mit 
dem Ersatzstoff NEP insgesamt äußerst kri-
tisch zu hinterfragen.

Quo vadis?
Das Beispiel NMP-NEP zeigt, dass eine 
Durchführung von Substitutionsmaß-
nahmen nicht in jedem Fall trivial ist. Die 
Generierung fehlender wissenschaftli-
cher Daten zu Neu- und Ersatzstoffen, 
insbesondere beim Menschen, ist dem-
entsprechend vor allem für die For-
schung und Entwicklung eine hohe He-
rausforderung. 

Das Beispiel NEP zeigt aber auch deutlich, 
dass die Wissenschaft nicht allein gefor-
dert ist. Die fruchtschädigenden Eigen-
schaften des NEP wurden bereits 2007, die 
im Vergleich zu NMP höhere akute Toxizi-
tät bereits 1988 beschrieben – und damit 
deutlich vor der Einführung der Substitu-
tionsmaßnahmen. Letztere wurden vor al-
lem mit der Kennzeichnungspflicht von 
NMP ab 2011 vorangetrieben. Die Kenn-
zeichnungspflicht als reproduktionstoxi-
sche Substanz (Kat. 1B) gilt für NEP nun 
seit 2015. 

Der zeitliche Verlauf zeigt, dass es – trotz 
vorhandener wissenschaftlicher Daten – 
auch einer Optimierung der Entschei-
dungsabläufe in der Wissenschaft nach-
geordneten Bereichen bedarf, um aus 
Sicht des Arbeitsschutzes eine Substituti-
on auch als erfolgreiche Substitution be-
zeichnen zu können. •

Beim Umgang mit einem Gefahrstoff muss zunächst abgeklärt werden, ob er durch einen ungefährlicheren Stoff ersetzt werden kann.
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Bisheriger Gang des Gesetzes- 
vorhabens
Das Bundeskabinett hat am 10. Juni 2015 
den Entwurf des Krankenhausstruktur- 
gesetzes2 beschlossen. Wesentliche Eck-
punkte des Gesetzesvorhabens sollen  
eine Stärkung der Qualität der Kranken- 
hausversorgung3 und eine Verbesserung 
der pflegerischen Situation in den Kran-
kenhäusern sein, indem mehr Pflegekräfte 
ans Krankenbett und somit zu den Patien-
tinnen und Patienten gebracht werden.4 

Das Gesetz soll zum 1. Januar 2016 in Kraft 
treten. Es ist – wie in Gesetzgebungsver-
fahren üblich – davon auszugehen, dass 
der Gesetzentwurf bis zu dessen Inkraft-
treten noch Veränderungen erfahren wird. 
Gleichwohl dürften die wesentlichen Eck-
punkte bereits heute feststehen und in 
dem Gesetzesvorhaben umgesetzt werden, 
da diese durch eine gemeinsame Bund-
Länder-Arbeitsgruppe konsensual erarbei-
tet und über die positiven Voten der Ar-
beitsgemeinschaft der obersten Landes- 
gesundheitsbehörden5, der Amtschefkon-
ferenz6 sowie der Gesundheitsminister-
konferenz7 Eingang in den aktuellen Ent-
wurf gefunden haben. 

Es lohnt daher ein Blick auf die wesentli-
chen Kernpunkte des Gesetzentwurfs8, die 
bisher hierzu zu vernehmenden Stimmen 
sowie eine Betrachtung der Handlungs-
möglichkeiten, die sich für die BG-Klini-

ken, die im Klinikverbund der gesetzlichen 
Unfallversicherung e. V. zusammenge- 
schlossen sind9, daraus ergeben könnten.

Kernregelungen des KHSG
Zentrale Themen des Krankenhausstruk-
turgesetzes sind die Qualitätssicherung 
im Krankenhaus, die Krankenhauspla-
nung und die Sicherung der Finanzierung 
der Betriebskosten sowie die Verbesse-
rung der pflegerischen Situation in den 
Krankenhäusern.

Qualitätssicherung
Im Bereich der Qualitätssicherung sieht 
der Gesetzesentwurf mehrere Maßnah-
men vor. Die Bundesländer können Qua-
litätsindikatoren in die Krankenhauspla-
nung mit aufnehmen, welche vom Ge- 
meinsamen Bundesausschuss10 entwickelt 
werden.11 Nach der gesetzgeberischen 
Konzeption sind die vom GBA übermit-
telten Maßstäbe und Bewertungskriteri- 
en bindend, es sei denn, das Land möchte 
für seine Planungsentscheidung davon 
abweichen.12 Insoweit konstituiert das Ge-
setz einen positiven Begründungszwang 
für die Länder. 

Man darf gespannt darauf sein, wie der 
GBA diese Qualitätskriterien beschreiben 
wird. Die sich aufdrängende rechtliche 
Frage ist insoweit, ob dieses Konzept ver-
fassungsrechtlich trägt, da die Kranken-
hausplanung zum Kompetenzbereich der 

Länder gehört und nunmehr wesentlich 
durch ein Organ der gemeinsamen Selbst-
verwaltung auf Bundesebenee inhaltlich 
bestimmt werden soll. 

Weiterhin soll „schlechte Qualität“ in der 
Krankenhausversorgung künftig mit Ver-
gütungsabschlägen bestraft und „gute 
Qualität“ mit Zuschlägen belohnt wer-
den.13 Sinn und Zweck der Qualitätszu-
schläge beziehungsweise -abschläge soll 
sein, den Krankenhäusern finanzielle An-
reize zur Erhaltung oder Verbesserung der 
Versorgungsqualität zu geben.14 Auch in-
soweit darf man gespannt darauf sein, wie 
die Formulierungen zu den Maßstäben 
und Bewertungskriterien des GBA gefasst 
sein werden, da diese derart konkret sein 
müssen, um den Vergütungsanspruch ei-
nes Krankenhauses zu mindern bezie-
hungsweise auszuschließen, sowie einer 
gerichtlichen Überprüfung standhalten 
müssen. 

Die zu beantwortenden Fragen sind: Was 
ist Qualität? Wann kann man bei einer 
Krankenhausbehandlung von „schlech-
ter“ respektive „guter“ Qualität sprechen? 
Geht es um eine objektive und dann wohl 
abstrakte Beurteilung von Krankenhaus-
strukturen oder soll auf die konkret-indi-
viduelle Ebene des einzelnen Patienten 
oder der Patientin abgestellt werden? 

Die Aufgabe des GBA wird sein, die be-
reits heute bestehenden Qualitätsstan-
dards in die Formulierungen zu den Maß-
stäben und Bewertungskriterien hinein- 
zubringen sowie noch tiefergehend zu de-
finieren und zu schärfen. Insoweit ist für 
die qualitätsorientierte Systementwick-
lung eine intensivierte Begleitforschung 
wichtig. Nach der Vorstellung des Gesetz-
gebers kann sich die Versorgungsqualität 
auf vorhandene Strukturen, auf Abläufe 
oder auch auf die Qualität des Behand-
lungsergebnisses des Krankenhauses be-
ziehen.15 Ein Abstellen auf Strukturquali-

Das Krankenhausstrukturgesetz1

Hohe Qualität im Gesundheitswesen und eine Größe in der Krankenhausplanung – das sind die  
Ziele des Krankenhausstrukturgesetzes. Interessant sind sowohl die Notwendigkeit einer gesetzlichen  
Normierung als auch der vom Gesetzgeber beschrittene Weg.

Neue Gesetzesvorhaben

Prof. Dr. Ralf Möller
Leiter Bereich Bildungsgänge, Berufsbildung  
der DGUV Akademie 
Hochschule der Gesetzlichen Unfallversicherung (HGU) 
E-Mail: ralf.moeller@dguv.de
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tät, also die technische und personelle 
Ausstattung einer Klinik, ist nachvollzieh-
bar und messbar. 

Die Betrachtung einer Prozessqualität 
hingegen – wie zum Beispiel notwendige 
Voruntersuchungen oder Antibiotikapro-
phylaxe durchgeführt werden – ist als 
Qualitätsmaßstab bereits schwieriger zu 
fassen, da sich hier Abgrenzungsfragen 

zum ambulanten Sektor stellen. Wie sieht 
etwa die Zuständigkeit für Voruntersu-
chungen und deren Vergütung aus? Wie 
die Medikation als Aufgabe des ambulan-
ten Sektors? Wer erhält für welche Proze-
dur welche Vergütung und wie werden 
Doppeluntersuchungen vermieden? 

Ganz erhebliche Probleme bereitet die Be-
rücksichtigung einer Ergebnisqualität. 
Zwar können Komplikationsraten und In-
fektionsraten gemessen werden – sagt 
dies allerdings etwas über die Qualität 

der Klinik aus? Werden Aufnahmen von 
Patientinnen und Patienten von Kliniken 
künftig danach gesteuert, ob gegebenen-
falls aufgrund von körperlichen Zustän-
den Komplikationen auftreten könnten? 
Dergestalt müsste nun ein Krankenhaus 
überlegen, um einer planerischen „Qua-
litätsfalle“ zu entgehen, die anschließend 
auch noch auf die Ebene der Vergütung 
durchschlagen kann.

Die Tauglichkeit dieses gesetzgeberischen 
Gedankenmodells ist jedenfalls aus juristi-
scher Sicht hoch spannend: Der Behand-
lungsvertrag zwischen Krankenhaus bezie-
hungsweise Ärztin und Arzt auf der einen 
Seite und Patientinnen und Patienten auf 
der anderen ist ein Dienstvertrag nach §§ 
611 ff. BGB. Wesen der Verträge ist, dass ge-
rade kein Erfolg geschuldet wird. Dies ist 
zutiefst richtig, da jeder Mensch höchst un-
terschiedlich und dessen Gesundheit ein 
individueller Wert ist, der zudem durch in-
dividuelles Empfinden geprägt ist.16 

Die vom GBA zu entwickelnden planungs-
relevanten Indikatoren werden an dieser 
rechtlichen Bewertung nichts ändern kön-
nen. Es wird interessant sein zu beobach-
ten, wie der GBA dieses Spannungsfeld zu 
lösen versucht. Ebenfalls nicht ganz un-
problematisch ist die Kontrolle der Quali-

Krankenhausstrukturgesetz

„Die nicht ganz unparteiische  
Qualitätskontrolle gibt den  
Kostenträgern für Vergütungs- 
verhandlungen ein scharfes 
Schwert in die Hand.“

tätsanforderungen geregelt. Diese soll 
durch Prüfungen des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen (MDK), also 
mittelbar über die Kostenträger erfolgen.17 

Diese nicht ganz unparteiische Qualitäts-
kontrolle gibt den Kostenträgern faktisch 
für Vergütungsverhandlungen ein scharfes 
Schwert in die Hand. Insoweit haben be-
reits in der jüngeren Vergangenheit Kos-
tenträger im Zusammenhang mit Behand-
lungsfehlern die – aus deren Sicht – zum 
Teil mangelhafte Versorgungsqualität in 
Krankenhäusern bemängelt.18 Die Quali-
tätskontrolle ist nach den Regelungen des 
Gesetzesentwurfs zweistufig aufgebaut.19 

Schließlich sollen als finale Konsequenz 
„schlechter Qualität“ Fachabteilungen 
oder sogar ganze Krankenhäuser, die die 
notwendige Qualität dauerhaft nicht bie-
ten können, aus dem Krankenhausplan 
herausgenommen werden können.20 Diese 
angedachte Konsequenz wird ebenfalls 
nicht leicht umzusetzen sein. 

Ein Plankrankenhaus nach § 108 Nr. 2 SGB 
V ist aus Sicht der Versorgungsplanung 
eines Landes für die Versorgung der Be-
völkerung mit stationären Leistungen der 
relevanten Fachabteilungen und „Betten“ 
erforderlich, sonst hätte eine Aufnahme ▸
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Der Deutsche Bundestag hat am 2. Juli 2015 in erster Lesung den Gesetzentwurf zur Reform der Strukturen der Krankenhausver-
sorgung (Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) beraten. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2016 in Kraft treten.
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in den Krankenhausplan und eine Fest-
stellung per Verwaltungsakt erst gar nicht 
erfolgen dürfen.21 Es müssen daher vom 
GBA justiziable Qualitätskriterien ent- 
wickelt werden, damit die planerische Er-
forderlichkeit hinter die (ebenfalls neuen  
planerischen) Qualitätsparameter zurück-
tritt. 

Die Mindestmengenregelung soll nach 
den Vorgaben der Rechtsprechung rechts-
sicher ausgestaltet werden. Auch diese 
dient dem Aspekt der Qualitätssicherung. 
Gerade im Bereich hochkomplexer Leis-
tungen spielt Erfahrung eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. Konsequenzen erge-
ben sich auch für den Bereich der Ver- 
gütung. Wird eine Leistung erbracht ohne 
die zuvor erforderliche Abstimmung mit 
den Kostenträgern, sind diese nicht zur 
Vergütung verpflichtet.22 Das Problem die-
ses Regelungskomplexes ist, dass auf diese 
Weise in die Krankenhausplanung mittel-
bar eingegriffen wird. Wenn ein Plankran-
kenhaus zur Leistungserbringung zugelas-
sen ist, dann besteht auch ein Vergü- 
tungsanspruch.23 Richtigerweise müsste 
daher künftig eine Mindestmengenrege-
lung im jeweiligen Krankenhausplan des 
Landes und diesem folgend im Feststel-
lungsbescheid des jeweiligen Kranken-
hauses enthalten sein.

Betriebskostenfinanzierung
Im Gesetzesentwurf sind zahlreiche An-
sätze zur Verbesserung der Betriebskos-
tenfinanzierung von Krankenhäusern ent-
halten.24 Zu nennen sind hier zum Beispiel 
Qualitätszuschläge, Zuschläge für die Not-
fallversorgung in an der Notfallversor-
gung teilnehmenden Krankenhäusern, 
abhängig von den vorgehaltenen Notfall-
strukturen, Sicherstellungszuschläge25, 
Zentrums- und krankenhausindividuelle 
Zuschläge zur Berücksichtigung von 
Mehrkosten, die aus Beschlüssen des GBA 
resultieren. 

Das Mittel der qualitätsgesteuerten Ver-
gütung sollen Qualitätsverträge zwischen 
Kostenträgern und Krankenhausträgern 
sein.26 Das IQWiG27 wird nach einer Er- 
probungszeit untersuchen, ob Qualitäts- 
verträge eine hochwertige Versorgung  
fördern können. Insoweit sieht der Ge- 
setzgeber zu Recht eine Begleitforschung 
vor. Erheblichen Einfluss auf die Leis-
tungsvergütung werden zudem die vorge-
sehenen Änderungen bei der Kalkulation 

der G-DRG28 Fallpauschalen haben.29

Grundsätzlich soll das Thema Mengensteu-
erung30 einer Regelung zugeführt werden. 
Ziel des Gesetzgebers ist, die Fallzahlen-
steigerungen einzudämmen.31 Die Rege-
lung ist zweistufig aufgebaut. Die Vertrags-
parteien auf Bundesebene müssen sich für 
G-DRG-2017 mit Blick auf die (abstrakte) 
Bewertung bei wirtschaftlich begründeten 
Fallzahlensteigerungen einigen.32 An-
schließend wird die (konkrete) Mengen-
steuerung ab dem Jahr 2017 auf die Lan-
des- und Krankenhausebene verlagert.33 

In diesem Zusammenhang ist die Annähe-
rung der Landesbasisfallwerte an den ein-
heitlichen Basisfallkorridor zu betrach-
ten.34 Ebenfalls bemerkenswert ist, dass 
der Investitionsabschlag für Kliniken bei 
der ambulanten Vergütung von 10 auf 5 
vom Hundert halbiert wird.

Krankenhausplanung und  
Investitionskostenfinanzierung
Das duale Finanzierungssystem stationä-
rer Krankenhausleistungen wird beibe-
halten. Es bleibt deshalb dabei, dass die  
Kostenträger die Betriebskosten und die 
Länder die Investitionskosten finanzieren. 
Eine Abkehr von diesem System – und 
Rückkehr zur bereits früher gegebenen 
monistischen Finanzierung – scheint der-
zeit nicht erforderlich zu sein oder wird 
als praktisch nicht umsetzbar angesehen. 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die  
Investitionskostenfinanzierung mindes-
tens den Durchschnitt der in den Jahren 
2012 bis 2014 aufgewendeten Mittel be-
trägt, wobei sich das Land dazu entspre-
chend „freiwillig“ entscheiden muss.35 
Dies ist nicht ganz einfach für die Bundes-
länder, da Haushaltsmittel in der Zukunft 
gebunden werden und dies dem verfas-
sungsrechtlich intendierten Ziel der Haus-
haltskonsolidierung – Stichwort: Schul-
denbremse – entgegensteht. Weiterhin  
ist eine planerische Umstrukturierung der 
stationären Versorgung angedacht. Es ist 
ein Strukturfonds36 vorgesehen, mit dem 
Überkapazitäten abgebaut, eine stärkere 
Konzentration von Versorgungsangeboten 
erreicht und Umstrukturierungen in nicht 
akutstationäre Versorgungseinrichtungen 
ermöglicht werden sollen. 

Die Verwendung des mit 500 Millionen Eu-
ro über den Gesundheitsfonds finanzier-

ten Fonds setzt voraus, dass sich die Län-
der zur Hälfte an den Kosten beteiligen. 
Dementsprechend könnte maximal ein Fi-
nanzvolumen von 1 Milliarde Euro zur Ver-
fügung stehen. Die Fördergelder werden 
zusätzlich neben der Investitionskostenfi-
nanzierung zur Verfügung gestellt. 

Die Entscheidung darüber, welche Maß-
nahme gefördert werden soll, trifft das 
Land im Einvernehmen mit den Kranken-
kassenverbänden. Da nach § 12 Abs. 1 S. 
3 Hs. 1 KHSG-E ausdrücklich Zweck des 
Strukturfonds sein soll, Überkapazitäten 
abzubauen, stationäre Versorgungsan- 
gebote und Standorte zu konzentrieren  
sowie die Umwandlung von Kranken- 
häusern in nicht akutstationäre örtliche  
Versorgungseinrichtungen zu betreiben,  
wäre zu erwarten, dass sich der Gesetz-
geber gerade im Hinblick auf diese Ziele 
zu kartellrechtlichen Fragestellungen äu-
ßert37. Hierzu schweigt der Gesetzesent-
wurf allerdings.

Mehr Personal in der Pflege
Die Bundesregierung initiiert ein Pflege-
stellen-Förderprogramm.38 Das Gesamt-
volumen des Programms beträgt in den  
Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 660 Milli-
onen Euro (pro Jahr 220 Millionen Euro). 

Ab dem Jahr 2019 stehen dauerhaft 350 
Millionen Euro jährlich zur Verfügung. 
Aus Sicht der Bundesregierung wird da-
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durch ermöglicht, im stationären Sektor 
voraussichtlich 6.350 neue Stellen zur Pa-
tientenpflege am Bett zu schaffen.39 Das 
Programm wird insbesondere seitens der 
Krankenhäuser und Gewerkschaften als 
nicht auskömmlich bewertet.40

Insgesamt erfordert die gesetzliche Um-
gestaltung des stationären Sektors nicht  
unerhebliche Finanzmittel. Diese werden 
von den Kostenträgern sowie dem Bund 
und den Bundesländern erbracht.41

Stellungnahmen zum  
Gesetzentwurf
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
(DKG) kritisiert den Gesetzesentwurf in 
den wesentlichen Kernbereichen als Eti-
kettenschwindel.42 Weder die steigende 
Belastung des Personals werde vom Ge-
setzgeber als Problem erkannt noch der 
von den Bundesländern zu verantworten-
de Investitionsstau beseitigt. Zudem wür-
den über die Regelungen zum Versor-
gungszuschlag den Krankenhäusern 500 
Millionen Euro an Finanzierungsmitteln 
entzogen. Ebenso sei die Betriebskosten-
finanzierung völlig unzureichend, da der 
Gesetzesentwurf zum Beispiel Tarifsteige-
rungen nicht berücksichtige. Auch fänden 
die zusätzlichen Dokumentationspflich-
ten keine Akzeptanz.

Der Verband der Ersatzkassen (VdEK) hat 
sich kritisch zum Entwurf des KHSG ge- 

äußert.43 Die geplanten Vergütungsab- 
schläge bei Nichterfüllen von in die Kran-
kenhausplanung eines Landes aufgenom-
menen Qualitätsindikatoren seien kritisch 
zu betrachten. Eine Krankenhausreform 
dürfe schlechte Qualität nicht billiger ma-
chen, sondern müsse diese von der Kran-
kenhausversorgung ausschließen. 

Positiv seien im Gesetzesentwurf die zahl-
reichen Ansätze zur Verbesserung der Be-
triebskostenfinanzierung von Kranken-
häusern zu sehen, allerdings werde das 
große Problemfeld ökonomisch motivier-
ter Mengensteigerungen nicht konsequent 
angegangen. Weiterhin konstatiert der 
VdEK, dass das Problem der unzureichen-
den Investitionskostenfinanzierung durch 
die Länder mit der anstehenden Kranken-
hausreform nicht gelöst werde.

Demgegenüber sieht der AOK-Bundes- 
verband den Gesetzesentwurf dem Grunde 
nach positiver.44 Insbesondere der Quali-
tätsansatz in der medizinischen Versor-
gung im Rahmen der Krankenhauspla-
nung sei zu begrüßen. Allerdings wer- 
den die im Gesetzesentwurf bezifferten 
Mehrausgaben für die Gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) kritisch bewertet. 
Ebenso enthalte der Gesetzesentwurf keine 
Lösungsansätze für den von den Bundes-
ländern zu verantwortenden Investitions-
kostenstau. Schließlich sei auch das Perso-
nalförderprogramm unzureichend.

Die Vereinigte Dienstleistungsgewerk-
schaft verdi bezeichnet den Gesetzentwurf 
als „enttäuschend“.45 Kritisiert wird vor 
allem die mangelnde Personalausstattung 
in den Krankenhäusern und dass der Ge-
setzesentwurf hier keine Verbesserungen 
bringe. Der Fehlbedarf wird mit insgesamt 
162.000 Arbeitskräften, davon allein im 
Pflegebereich mit rund 70.000 Fachkräf-
ten beziffert.

Der Deutsche Städtetag kritisiert die im Ge-
setzesentwurf vorgesehenen Maßnahmen 
der Finanzierung sowohl der laufenden  
Betriebskosten als auch der Investitionen 
als unzureichend und mahnt insbesondere 
im Bereich der Investitionskostenfinanzie-
rung Nachbesserungen an.46

Perspektiven für BG-Kliniken
Das wesentliche Kernelement des KHSG 
ist die Qualität in der stationären Versor-
gung. Über die oben genannten Maßnah-
men soll hohe Qualität erhalten oder das 
bisherige Qualitätsniveau einer Klinik  
gesteigert werden. Gerade den BG-Klini-
ken mit ihren hohen Qualitätsstandards 
bieten sich insoweit hervorragende Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Wegen der un-
fallversicherungsrechtlichen Leistungs- 
erbringung sind in den Bereichen Struk-
tur- und Prozessqualität hohe Standards 
vorhanden, die als Wettbewerbsvorteil 
auch in der Leistungserbringung im Sys-
tem der GKV genutzt werden könnten. 

Sinnvoll ist insoweit ein Blick über den 
Tellerrand hinaus. Die Frage ist dabei 
auch, welche Leistungen künftig als eige-
ne Kernleistungen erbracht werden und 
wie das Leistungsspektrum über Koopera-
tionen mit Partnern der Spitzenversor-
gung ergänzt werden kann. Hier sollte Ziel 
sein, die eigenen vorhandenen Kompeten-
zen zu Leuchtturmnetzwerken in den Re-
gionen der BG-Kliniken auszubauen. 

Wegen der hohen Qualitätsstandards soll-
ten dabei die Struktur- und Prozessquali-
tät der BG-Kliniken auf die jeweiligen 
Leuchtturmnetzwerkpartner übertragen 
werden. Auf diese Weise können Quali-

Test eines Exoskeletts in der BG-Klinik 
Halle: Den BG-Kliniken mit ihren hohen 
Qualitätsstandards bieten sich durch  
das neue Gesetz hervorragende Entwick-
lungsmöglichkeiten.

▸

▸
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Fußnoten

[1] Entwurf eines Gesetzes zur Reform 
der Strukturen der Krankenhausver-
sorgung, Vorabfassung der Bt.-Drucks, 
18/5372 vom 30.06.2015, www.bmg.
bund.de/fileadmin/dateien/ 
Downloads/Gesetze_und_ 
Verordnungen/GuV/K/GE_KHSG.pdf 
(Stand 7.7.2015).

[2] Im Folgenden KHSG-E.

[3] Art. 1 Nr. 1 KHSG-E mit einer Ände-
rung des § 1 Abs. 1 KHG.

[4] Vergleiche Bundesgesundheitsmi-
nisterium – BMG, www.bmg.bund.de/
themen/krankenversicherung/ 
krankenhaus-strukturgesetz.html 
(Stand 2.7.2015).

[5] AOLG. Diese setzt sich aus den Lei-
terinnen und Leitern der Gesundheits-
abteilungen der Länder zusammen. 
Das BMG und ggf. andere Einrichtungen 
wie etwa das Robert Koch-Institut oder 
das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte nehmen als Gäste teil. 
Vergleiche https://www.gmkonline.de/ 
(Stand 2.7.2015).

[6] ACK. Der ACK gehören die Staatsse-
kretäre für Gesundheit und die Staats-
räte für Gesundheit der Länder an; 
vergleiche https://www.gmkonline.de/ 
(Stand 2.7.2015).

[7] GMK. Dieser gehören die Gesund-
heitsminister des Bundes und der 
Länder an; vergleiche https://www.
gmkonline.de/ (Stand 2.7.2015). Verglei-
che zu Regelungen des KHSG TOP 9.2 
der 88. GMK, https://www.gmkonline.
de/Beschluesse.html?id=308&jahr= 
(Stand 2.7.2015) sowie TOP 12.5 der 
87. GMK, https://www.gmkonline.de/
Beschluesse.html?id=203&jahr=2014 
(Stand 2.7.2015).

[8] Vergleiche hierzu auch Metzner 
in Krankenhaus Umschau, Ausgabe 
6/2015, Seite 51 ff., dessen Zusammen-
fassung und Kommentar zum Referen-
tenentwurf wohl auch dadurch geprägt 
sein dürfte, dass er einer der Autoren 
des Papiers der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe ist.

tätspartnerschaften als Vorreiter der me-
dizinischen Innovation entstehen.

Mit Blick auf die Änderungen, die durch 
das KHSG im Bereich der Vergütung der 
stationären Leistungserbringung ange-
dacht sind, stellen sich auch für die BG-
Kliniken Zukunftsfragen, die mit den 
jüngst vollzogenen Änderungen der Ver-
gütungsstruktur in der gesetzlichen Un-
fallversicherung zusammenhängen. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 ist die Ver-
gütung der stationären unfallversicherungs-
rechtlichen Leistungserbringung von einem 
System der tagesgleichen Tagessätze auf ein 
neues System umgestellt worden, dessen 
Kern die Trennung der beiden Bestandteile 
Betriebskosten und Investitionskosten und 
deren Auszahlung nach unterschiedlich- 
en Verfahren sowie die Anwendung von an  
G-DRG orientierten Fallpauschalen für ge-
eignete Leistungen vorsieht.47 

Diese Systemumstellung ist vor dem Hin-
tergrund des seit Jahren im System der 
GKV eingeführten und bewährten Sys-
tems der Finanzierung der Betriebskosten 
nach G-DRG sowie der davon getrennten 
Investitionskostenfinanzierung durch die 
Bundesländer konsequent und aus syste-
mischer Sicht richtig. Unter den Gesichts-
punkten Qualität, Leistungserbringung 
aus einer Hand und systemische Beson-
derheiten ist die Finanzierung einiger un-
fallversicherungsspezifischer Kernberei-
che weiterhin über tagesgleiche Pflege- 
sätze abgebildet. 

Die Besonderheit des neuen Vergütungs-
systems ist, dass jederzeit eine Änderung 
der Zuordnung der stationären Leistungen 
zu Pflegesätzen oder Fallpauschalen mög-
lich ist, sofern sich dies als notwendig er-
weist.48 Diese Grundentscheidung für eine 
Beobachtung des „lernenden“49 Systems 
G-DRG und dessen Übertragbarkeit auf 
die Besonderheiten der Leistungserbrin-
gung in der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung dürfte sich nach Auffassung des Ver-
fassers noch als sehr weitsichtig erweisen.

Der Gesetzgeber der GKV hat ablesbar an 
den angedachten Regelungen des KHSG 
erkannt, dass über das System der Fall-
pauschalen Qualität in der Spitze wohl 
nicht zu finanzieren sein dürfte, sonst wä-
ren entsprechende Qualitätszuschläge 
nicht erforderlich. 

Insoweit leuchtet ein, dass eine Finanzie-
rung – auch im Verhältnis zum System der 
GKV – qualitativ hochwertiger stationärer 
Leistungen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung über an G-DRG orientierten Fall-
pauschalen im Einzelfall wegen der syste-
mischen Besonderheiten nicht auskömm- 
lich sein kann. Deshalb sieht das neue  
Vergütungssystem in der gesetzlichen Un-
fallversicherung konsequenterweise den  
UV-Zuschlag vor, der zusätzlich zu Fallpau- 
schalen vergütet wird. In beiden Leistungs- 
und Vergütungssystemen wird es somit 
künftig Qualitätszuschläge geben. 

Interessant wird dabei zu beobachten  
sein, wie sich die Zuschläge – einerseits 
Qualitätszuschläge in der GKV, anderer-
seits die UV-Zuschläge in der Gesetzlichen 
Unfallversicherung – vergleichsweise und 
vor dem Hintergrund der systembeding-
ten Unterschiede entwickeln werden. 

Zur erfolgreichen Umsetzung von Quali-
tätssicherungssystemen – unabhängig  
davon, ob im System der GKV oder der ge-
setzlichen Unfallversicherung – ist somit 
offenbar eine Anpassung der Finanzie-
rungssysteme durch Einführung von Zu-
schlägen erforderlich. Ob allein die Ein-
führung von Qualitätszuschlägen aus- 
reichend ist oder auch Regelungen zu In-
vestitions-, Struktur- und Vorhaltekosten 
erforderlich sein könnten, bleibt einer Be-
obachtung der Vergütungssysteme und 
Begleitforschung vorbehalten.

Ausblick
Das KHSG wird einige Neuerungen für die 
Planung und Finanzierung von Kliniken 
einführen. Das Kernziel des Gesetzgebers, 
Qualität in den Mittelpunkt zu stellen, 
kann als Idee nur Beifall finden. Fraglich 
ist allerdings, ob die angedachten Maß-
nahmen hierzu hinreichend sind. 

Deutlich wird, dass die systemische Ab-
grenzung einerseits der Krankenhauspla-
nung als Hoheitsaufgabe der Bundeslän-
der und andererseits die Betriebskosten- 
finanzierung durch die Kostenträger einer 
weiteren gesetzgeberischen Abstimmung 
bedarf. Hier enthält der Gesetzesentwurf 
noch einige unstimmige Passagen. 

Die dahinterstehende Frage ist, ob die du-
ale Finanzierung tatsächlich der richtige 
Weg ist, da beide Bereiche zum Beispiel 
über die vorgesehenen Regelungen zu Zu-

schlägen beziehungsweise Abschlägen 
wechselseitig zusammenwirken. Die Beant-
wortung dieser Frage und die sich daraus 
ergebenden Folgen dürften der einzig rich-
tige Weg für eine zukunftsorientierte Kran-
kenhausplanung und -finanzierung sein. 

Die Kraft, diesen Weg zu beschreiten, hat 
derzeit kein Beteiligter. Die nächste „Re-
form“ nach dem KHSG dürfte deshalb 
nicht lange auf sich warten lassen. •
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index.html (Stand 2.7.2015).

[47] Vergleiche hierzu Thiel/Roßbach in DGUV Forum, Ausgabe 
10/2014, Seiten 10 bis 12.

[48] Thiel/Roßbach in DGUV Forum, Ausgabe 10/2014, 10, 10,  
dort auch zum sogenannten „UV-Zuschlag“.

[49] So die seit Einführung von G-DRG als Mantra postulierte 
Besonderheit des Fallpauschalensystems.

Krankenhausstrukturgesetz

Nähere Erläuterungen zu den Themen „Qualitätssi-
cherung im Krankenhaus“ und  „Krankenhauspla-
nung“ finden Sie auf der Website des Verbandes der 
Ersatzkassen unter: www.vdek.com/vertragspartner/ 
Krankenhaeuser/Qualitaetssicherung.html und  
www.vdek.com/vertragspartner/Krankenhaeuser/ 
krankenhausplanung.html

!

[9] KUV; siehe hierzu www.k-uv.de/der-klinikverbund (Stand 
2.7.2015). Vergleiche hierzu auch DGUV-Forum 10/2014, Seiten 8 
bis 9, Interview mit Herrn Dr. Breuer und Herrn Nieper.

[10] Im Folgenden: GBA.

[11] Vergleiche insgesamt das Maßnahmenpaket nach Art. 6 Nr. 15 
KHSG-E mit einer Ersetzung von §§ 136 f. SGB V durch die neuen 
§§ 135b bis 137 SGB V und hier insbesondere § 136b SGB V in der  
Fassung des KHSG-E. Vergleiche zum Aspekt der Qualität in der 
Krankenhausplanung auch Laufer in Krankenhaus Umschau, 
Ausgabe 6/2015, Seite 26 ff.

[12] Art. 1 Nr. 2 KHSG-E mit einer Einfügung des neuen  
§ 6 Abs. 1a KHG.

[13] Art. 2 Nr. 5 Lit. d) KHSG-E mit einer Einfügung der neuen  
§ 5 Abs. 3 a) bis c) KHEntgG. Siehe auch Roeder/Bunzemeier/
Heumann, Das Krankenhaus, Ausgabe 7/2015, 626, 627 f.

[14] Vergleiche www.bmg.bund.de/themen/krankenversiche-
rung/krankenhausstrukturgesetz/faq-khsg.html (Stand 6.7.2015) 
sowie Teil B der Gesetzesbegründung zu Art. 2 Nr. 5 Lit. d) 
KHSG-E.

[15] Gesetzesbegründung Teil A II. 1. Vergleiche auch www.bmg.
bund.de/themen/krankenversicherung/krankenhaus-strukturge-
setz/faq-khsg.html (Stand 6.7.2015).

[16] Siehe hierzu demnächst die Veröffentlichung Möller, SGB 2015, 
Seiten 423 bis 429.

[17] Art. 6 Nr. 2 KHSG-E mit einer Einfügung der neuen § 275a SGB V.

[18] Vergleiche zum Beispiel die Presseerklärung des AOK-Bun-
desverbandes zum Krankenhausreport 2014 der AOK, deren erste  
Überschrift „Risikofaktor Krankenhaus“ lautet; vergleiche  
www.aokbv.de/imperia/md/aokbv/presse/pressemitteilungen/
archiv /2014/krankenhaus_report_2014_pressemappe_210114.pdf 
(Stand 15.7.2015).

[19] Erste Stufe: Ergreifen von Maßnahmen der Qualitätsverbes-
serung; zweite Stufe: Sanktionen zum Beispiel über Vergütungs-
abschläge.

[20] Art. 1 Nr. 3 Lit. a) KHSG-E mit einer Einfügung des neuen § 8 
Abs. 1a bis 1c KHG.

[21] Siehe hierzu grundlegend Möller, VSSR 2007, 263 bis 287.

[22] Art. 2 Nr. 8 Lit. b) bb) KHSG-E mit einer Einfügung in § 8 Abs. 
4 KHEntgG. Vergleiche auch § 136b Abs. 4 SGB V KHSG-E.

[23] Die Zahlungsverpflichtung einer Krankenkasse entsteht  
nach der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
unmittelbar mit der Inanspruchnahme der Leistung durch den 
Versicherten, wenn die Versorgung in einem zugelassenen  
Krankenhaus erfolgt und im Sinne von § 39 Abs. 1 S. 2 SGB V 
erforderlich ist; vergleiche zum Beispiel Bundessozialgericht  
vom 16.12.2008, B 1 KN 1/07 KR R, SozR 4-2500 § 109 Nr. 13,  
Rdnr. 11 mit weiteren Nachweisen; vom 8.11.2011, B 1 KR 8/11 R,  
SozR 4-5560 § 17b Nr. 2, Rdnr. 13 mit weiteren Nachweisen.

[24] Vergleiche hierzu im Einzelnen Roeder/Bunzemeier/ 
Heumann, Das Krankenhaus, Ausgabe 7/2015, 626, 627 ff.,  
insbesondere ab Seite 628.

[25] Art. 2 Nr. 5 Lit. b) KHSG-E mit einer Neufassung des  
§ 5 Abs. 2 KHEntgG.

[26] Art. 6 Nr. 10 KHSG-E mit einer Einfügung der neuen  
§ 110a SGB V.

[27] Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesund-
heitswesen. Zur Untersuchung vergleiche § 136b Abs. 8 SGB V in 
der Fassung des KHSG-E.

[28] Abkürzung für „German-Diagnosis Related Groups-System“.  
Vergleiche hierzu die Informationen des Instituts für das Entgeltsy-
stem im Krankenhaus, InEK, www.g-drg.de/cms/ (Stand 15.7.2015).



Unfallversicherung

Ärztliche Gutachten helfen ihren Auftrag-
gebern bei der Entscheidung in einem  
Einzelfall. Neben der Kausalität geht es  
in der gesetzlichen Unfallversicherung 
meist um die Minderung der Erwerbsfä-
higkeit (MdE). Sie orientiert sich nicht an 
der konkreten letzten Tätigkeit, sondern 
wird durch eine abstrakte Betrachtung des 
allgemeinen Arbeitsmarktes eingeschätzt. 

Damit die Versicherten und die Gerichte 
von den Gutachten überzeugt werden, 
müssen Ärztinnen, Ärzte und Versiche-
rungen außer den rechtlichen Grundla-
gen auch gesellschaftliche Megatrends 
berücksichtigen, also sich verändernde 
Verhältnisse in der Technik, der Medizin, 
des Arbeitsmarktes und der Rechtsent-
wicklung. 

Im Idealfall sollte ein Konsens über diese 
Einflussfaktoren zur MdE bestehen, an  
denen alle Gutachten orientiert werden 
und an die sich Auftraggebende halten. 

Aktives Vorgehen
Dabei hilft aber kein Abwarten, etwa auf 
die Urteile von Gerichten, die vorgeben 
könnten, die MdE an Veränderungen an-
zupassen. Vielmehr gehört es zu einer ak-
tivierenden Sozialversicherung, dass 
wichtige Themen innovativ aufgegriffen 
und transparent gemacht werden. 

Stets hat die gesetzliche Unfallversiche-
rung ihren Teil dazu beigetragen wie etwa 
beim Auswahlrecht der Gutachterinnen 
und Gutachter, bei der Beurteilung von 
Kausalzusammenhängen und auch bei  
deren angemessener Vergütung. Deswe-
gen haben vor Kurzem die Geschäftsfüh-
rerinnen und Geschäftsführer der Unfall-
versicherungsträger eine Arbeitsgruppe 
auf der Ebene der DGUV eingesetzt, um 

Dr. Friedrich Mehrhoff
Stabsbereich für Rehabilitationsstrategien  
und -grundsätze der DGUV 
E-Mail: friedrich.mehrhoff@dguv.de
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„Gutachten 
müssen passen“

Ärztliche Begutachtung

Damit ärztliche Gutachten möglichst passgenau 
ausfallen, müssen geänderte Rahmenbedingungen 
zukünftig in den Prozess miteinfließen.
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Unfallversicherung investiert viel, mehr 
als ausreichend und zweckmäßig in die 
Wiederherstellung der Beschäftigungs-
fähigkeit ihrer Versicherten gemäß der 
rechtlichen Vorgabe „Rehabilitation vor 
Rente“. 

Das Pendel darf indes nicht einseitig aus-
schlagen. Eine veränderte Einschätzung 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit in 
den Fällen, in denen Hilfsmittel im Einzel-
fall tatsächlich die Teilhabe am allgemei-
nen Arbeitsleben verbessert, wäre nur 
konsequent.

Ausblick
Die Diskussion zur Weiterentwicklung der 
ärztlichen Begutachtung steht erst am 
Anfang. Aber der Dialog muss beginnen 
und die widerstreitenden Interessen müs-
sen einer maßvollen Lösung zugeführt 
werden. Der Diskurs darüber muss trans-
parent sein. Dazu dient etwa das Diskus-
sionsforum unter www.Reha-Recht.de, 
wo auch ein Forum „Ärztliche Begutach-
tung“ zur Verbreitung von Argumenten 
und Meinungen einlädt. 

Wichtig ist auch, aus den Diskussionen  
in Nachbarländern Nutzen zu ziehen, wo 
Auswirkungen der gesellschaftlichen Ver-
änderungen auf die ärztliche Begutach-
tung ebenso diskutiert werden. So etwa 
geht Belgien den Weg zur Fortbildung im 
Disability-Management. Die Ärztinnen und 
Ärzte sollen sich dort mehr auf „Return-to-
Work“-Aspekte konzentrieren, also auf die 
verbleibenden Fähigkeiten zu arbeiten.  
Bei diesem internationalen Bildungspro-
gramm zum Disability Management nimmt 
die gesetzliche Unfallversicherung in 
Deutschland (www.disability-manager.de) 
eine Führungsrolle ein. •

dern die Bewertung der MdE, bezogen 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, 
auch wenn die Unfallversicherungsträ-
ger zuvor alle „geeigneten Mittel“ zur 
Vermeidung einer Erwerbsminderung 
genutzt haben.

3. Wenn im ärztlichen Gutachten Ein-
schränkungen auf dem allgemeinen  
Arbeitsmarkt geklärt werden müssen, 
so wie in der gesetzlichen Unfallver- 
sicherung, dann bedeutet das auch, 
dass die Veränderung des Arbeitsmark-
tes in den letzten Jahren zu berücksich-
tigen ist.

 
Eigentlich müssen die Gutachterinnen 
und Gutachter sowie die entscheiden-
den Auftraggebenden bei ihrer Bewer-
tung den Arbeitsmarkt oder (bei Emp-
fehlungen zur Wiedereingliederung im 
Einzelfall) den Beruf oder den Arbeits-
platz kennen, wenn sie beurteilen, in-
wieweit der zu begutachtenden Person 
der Arbeitsmarkt verschlossen ist. 

 
Meist geben ihnen die Begutachtungs-
bücher oder Empfehlungen von Fachge-
sellschaften, manchmal auch die Ent- 
scheidungen von Gerichten eine Orien-
tierungshilfe. Bisher wurde diese Me-
thode der Konsenswerte bis auf wenige 
Ausnahmen als gerecht und befriedend 
empfunden, worauf andere Länder mit 
hohem Konfliktpotenzial in der Begut-
achtung neidvoll blicken. Diesen deut-
schen Weg des Augenmaßes sollten wir 
auch nicht verlassen.

4. Die Technik hat die Hilfsmittelversor- 
gung revolutioniert. Nicht nur eine Bril-
le hilft wieder sehen oder ein Hörgerät 
wieder hören, sondern Amputierte kön-
nen wieder laufen und sogar Querschnitt-
gelähmte wagen die ersten Schritte mit 
einem Roboter. 

Die sich daran anschließende Frage ist, 
wie sich diese Nachteilsausgleiche auf  
die Höhe der Minderung der Erwerbsfä-
higkeit auswirken. Denn die gesetzliche  

Ärztliche Gutachten

„Die Diskussion zur Weiterentwicklung  
der ärztlichen Begutachtung steht erst am Anfang.  

Aber der Dialog muss beginnen.“

„Es gehört zu einer aktivierenden 
Sozialversicherung, dass wichtige 
Themen innovativ aufgegriffen 
und transparent gemacht werden.“

den interdisziplinären Dialog über Zu-
kunftsfragen der ärztlichen Begutachtung 
in der gesetzlichen Unfallversicherung 
strukturiert fortzusetzen.

Geänderte Rahmenbedingungen
In diesem Dialog werden sicherlich vier 
Veränderungen eine besondere Rolle 
spielen:

1. Die Behindertenrechtskonvention (BRK) 
der Vereinten Nationen, die 2009 in  
das deutsche Rechtssystem übertragen 
wurde, legt auf die Fähigkeiten wert 
und nicht nur auf die Beschreibung der 
Defizite von Menschen. Dieser men-
schenrechtliche Perspektivwechsel ver-
ändert auch die Begutachtung von ge-
sundheitlichen Einschränkungen.

 
Deswegen beschäftigt sich der ärztli-
che Beirat im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) mit der 
Weiterentwicklung der Versorgungsme-
dizinverordnung. Dort werden gerade 
die Einschätzungen angepasst, wann  
jemand mit welchem Grad schwerbe-
hindert ist (GdB). Daran wird sich auch 
die gesetzliche Unfallversicherung ori-
entieren müssen, zumal ihr die Grund-
sätze der UN-BRK besonders am Her-
zen liegen, wie sich aus ihren Aktions- 
plänen ergibt. 

2. Zu den Grundsätzen der UN-BRK gehört 
auch, dass sich die Beurteilung von De-
fiziten der Menschen nicht nur auf me-
dizinische Aspekte beschränken darf. 
Dieses Menschenrecht spiegelt sich in 
der ICF (Internationale Klassifikation 
von Funktionen) der Weltgesundheits-
organisation (WHO) wider, die gerade 
den psychosozialen Faktoren bei der 
Beurteilung medizinischer Sachverhal-
te einen besonderen Raum gibt.

 
Die Auswirkungen solcher Kontextfak-
toren, die die Psyche und Seele betref-
fen, können mitunter nur durch die zu-
sätzliche Einbeziehung von Fachleuten 
gerecht geklärt werden. Und sie verän-
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2012 2013 2014 Veränd. v. 2013  
auf 2014 (%)

Organisation  

UV-Träger 35  35  35  0,0

Sektionen und Bezirksverwaltungen1 76  76  74  - 2,6

Umfang der Versicherung

Unternehmen/Einrichtungen 3.866.445  3.916.612  4.003.444  + 2,2

Vollarbeiter2 37.957.013  38.873.944  39.060.408  + 0,5

Versicherte 76.159.014  78.065.883  78.880.657  + 1,0

 davon in der Schüler-UV 17.150.120  17.155.415  17.112.531  - 0,2

Versicherungsverhältnisse2 81.803.446  85.174.546  86.031.535  + 1,0

Entgelt1

Der Beitragsberechnung zugrundegelegtes Entgelt

 in 1.000 €1 816.686.778  841.506.133  876.687.711  + 4,2

 pro (GBG-)Vollarbeiter1 24.856  24.987  25.923  + 3,7

Arbeits- und Wegeunfälle
Meldepflichtige Arbeitsunfälle2 885.009  874.514  869.817  - 0,5

 je 1.000 Vollarbeiter 23,32  22,50  22,27  - 1,0

 je 1 Mio. geleisteter Arbeitsstunden 14,76  14,51  14,27  - 1,6

Meldepflichtige Schulunfälle 1.229.546  1.212.563  1.283.506  + 5,9

 je 1.000 Schüler 71,69  70,68  75,00  + 6,1

Meldepflichtige Wegeunfälle2 176.356  185.667  174.240  - 6,2

 je 1.000 gew. Versicherungsverhältnisse 3,93  4,08  3,75  - 8,0

Meldepflichtige Schulwegunfälle 110.908  112.225  109.992  - 2,0

 je 1.000 Schüler 6,47  6,54  6,43  - 1,7

Meldepflichtige Unfälle zusammen2 1.061.365  1.060.181  1.044.057  - 1,5

Meldepflichtige Schülerunfälle zusammen 1.340.454  1.324.788  1.393.498  + 5,2

Neue Arbeitsunfallrenten2 15.344  14.990  14.540  - 3,0

 je 1.000 Vollarbeiter 0,404  0,386  0,372  - 3,5

Neue Schulunfallrenten 601  542  472  - 12,9

 je 1.000 Schüler 0,035  0,032  0,028  - 12,7

Neue Wegeunfallrenten2 5.449  5.146  4.997  - 2,9

 je 1.000 gew. Versicherungsverhältnisse 0,121  0,113  0,108  - 4,8

Neue Schulwegunfallrenten 315  230  244  + 6,1

 je 1.000 Schüler 0,018  0,013  0,014  + 6,4

Neue Unfallrenten zusammen2 20.793  20.136  19.537  - 3,0

Neue Schülerunfallrenten zusammen 916  772  716  - 7,3

Tödliche Arbeitsunfälle2 500  455  483  + 6,2

Tödliche Schulunfälle 8  6  6  x

Tödliche Wegeunfälle2 386  317  322  + 1,6

Tödliche Schulwegunfälle 48  37  36  - 2,7

Tödliche Unfälle zusammen2 886  772  805  + 4,3

Tödliche Schülerunfälle zusammen 56  43  42  - 2,3

Berufskrankheiten (BKen)
Verdachtsanzeigen 70.566  71.579  71.685  + 0,1

Entschiedene Fälle 71.389  72.927  75.179  + 3,1

 davon: 

 BK-Verdacht bestätigt 35.293  36.202  36.754  + 1,5

  Anerkannte Berufskrankheiten 15.291  15.656  16.112  + 2,9

   darunter: neue BK-Renten 4.924  4.815  5.155  + 7,1

  Berufliche Verursachung festgestellt, besondere  20.002  20.546  20.642  + 0,5

 BK-Verdacht nicht bestätigt 36.096  36.725  38.425  + 4,6

Todesfälle infolge einer BK 2.454  2.343  2.457  + 4,9

Rentenbestand 855.664  842.899  830.534  - 1,5

Verletzte und Erkrankte 737.675  727.162  716.864  - 1,4

Witwen und Witwer 105.540  103.861  102.935  - 0,9

Waisen 12.415  11.845  10.704  - 9,6

Sonstige 34  31  31  0,0
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1 Organisation 
Die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung haben ihre Verwaltungsstruktu-
ren modernisiert. Durch Fusionen wurde 
dabei die Zahl der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften im letzten Jahrzehnt von 
35 auf 9 reduziert. Beginnend mit der Neu-
organisation im öffentlichen Bereich zum 
1. Januar 1998 hat sich die Zahl der Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen 
Hand von 54 auf 26 mehr als halbiert. 

Wegen der bundesweiten Zuständigkeit 
der Berufsgenossenschaften und einiger 
öffentlicher Träger gibt es darüber hinaus 
eine Reihe von Verwaltungsgemeinschaf-
ten und Kooperationen. 

Die Zahl der bei den Unfallversicherungs-
trägern tätigen Personen ist gegenüber dem 
Vorjahr um 0,9 Prozent auf 22.333 gestie-
gen. Davon gehörten 17.299 (+0,6 Prozent) 
zum Verwaltungspersonal und 5.034 (+1,8 
Prozent) zum Personal der Prävention.

2 Unternehmen und Einrichtungen
Bei den Mitgliedern der DGUV waren 
2014 insgesamt 4.003.444 Unternehmen 
beziehungsweise Einrichtungen zu ver-
zeichnen. Davon entfielen 3.323.046 auf 
den Zuständigkeitsbereich der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften. Die Un-
fallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand betreuten 680.398 Unternehmen 
und Einrichtungen.

In der gewerblichen Wirtschaft war im 
Jahr 2014 die Entwicklung der Zahl der 
Unternehmen in den verschiedenen Be-
rufsgenossenschaften uneinheitlich: Der 
größte Anstieg um 5,4 Prozent ist bei der 
Berufsgenossenschaft Handel und Wa-

rendistribution (seit 1.1.2015 Berufsgenos-
senschaft für Handel und Warenlogistik) 
zu verzeichnen. Bei der Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Industrie 
ist der Rückgang mit 3,1 Prozent am größ-
ten. Bei den übrigen Berufsgenossen-
schaften bewegen sich die Veränderun-
gen zwischen -1,8  Prozent und +5,3 
Prozent. Insgesamt ist die Unternehmens-
zahl im Vergleich zum Vorjahr um 70.272 
gestiegen (+2,2 Prozent).

Bei den Unfallversicherungsträgern der öf-
fentlichen Hand zählen als zugehörige Un-
ternehmen Bund, Länder, Gemeindever-
bände, Kommunen, Hilfeleistungsunter- 
nehmen, Privathaushalte und selbststän-
dige Unternehmen nach § 125 Abs. 3, § 128 
Abs. 4 und § 129 Abs. 3 SGB VII. Für das 
Berichtsjahr 2014 wurden 24.038 Unter-
nehmen, 491.507 Privathaushalte, die Per-
sonen beschäftigen, und 22.749 Unterneh-
men, die Hilfe leisten, ermittelt. Gegen- 
über dem Vorjahr ist auch hier die Gesamt-

Kennziffern der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung 2014
Die Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der neun gewerblichen Berufsgenossenschaften sowie der  
26 Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand für das Jahr 2014 liegen seit Kurzem vor. Der folgende 
Beitrag enthält die aktuellen Trends zu Unfällen, Berufskrankheiten, Rentenbestand und Leistungsauf-
wendungen. Die Organisation und der Umfang der Versicherung sowie Herkunft und  Verwendung der Mittel 
werden ebenfalls beschrieben.

Jahresbericht

Wolfram Schwabbacher
Referat Statistik der DGUV
E-Mail: wolfram.schwabbacher@dguv.de

Autor

2012 2012 2012 Veränd. v. 2013  
auf 2014 (%)

Aufwendungen und Umlage in €
Umlagesoll4 der gewerblichen Berufsgenossenschaften 10.599.173.215  10.534.901.168  10.679.707.589  + 1,4

Durchschnittsbeitragssatz gewerbliche Berufsgenossenschaften 1,30 % 1,25 % 1,22 % - 2,7

Umlagebeitrag der UV-Träger der öffentl. Hand 1.320.375.980  1.375.271.532  1.437.478.653  + 4,5

Prävention 1.013.342.263  1.037.823.865  1.083.191.237  + 4,4

Entschädigungsleistungen 9.460.441.171  9.597.732.704  9.769.448.150  + 1,8

 darunter: Heilbehandlung, sonst. Rehabilitation 3.863.217.392  3.997.118.452  4.152.279.455  + 3,9

      Finanzielle Kompensation 5.597.223.779  5.600.614.251  5.617.168.695  + 0,3

Verwaltung und Verfahren 1.341.165.690  1.333.832.112  1.390.716.542  + 4,3

Übersicht der wichtigsten Zahlen der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 

[1] nur gewerbliche Berufsgenossenschaften
[2] ohne Schüler-Unfallversicherung

[3] x Prozent nur bei Fallzahl > 10
[4] BGHM: ohne Berücksichtigung der Auslandsunfallversicherung

▸
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Grafik 1: Unternehmen/Beitragspflichtige, Haushalte und Unternehmen, die Hilfe leisten sowie Bildungseinrichtungen
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zahl der Unternehmen auf nun 538.294 
(+2,9 Prozent) gestiegen.

Außerdem sind die Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand für die Ein-
richtungen in der Schüler-Unfallversiche-
rung zuständig. Dazu gehören Einrichtun-
gen der Tagesbetreuung (inklusive 
Tagespflege), allgemeinbildende, berufli-
che und Hochschulen. Die Anzahl der Ein-
richtungen ist im Vergleich zum Vorjahr 
mit 142.104 nur geringfügig gestiegen 
(+0,9 Prozent).

In Grafik 1 ist der langjährige Verlauf der 
Zahl der versicherten Unternehmen und 
Einrichtungen dargestellt. Dabei zeigt sich 
ein deutlicher Anstieg seit 1986, der wäh-
rend der Ausweitung der Zuständigkeit 
der Unfallversicherungsträger auf die 
neuen Bundesländer um 1991 noch an Dy-
namik gewann.

3 Versicherte und Vollarbeiter 
Bei den Unfallversicherungsträgern der 
DGUV waren 2014 etwa 78,9 Millionen 
Menschen in Deutschland gegen die Fol-
gen von Arbeits-, Wege-, Schul- und 
Schulwegunfälle sowie Berufskrankheiten 
versichert. Hierbei handelt es sich zu-
nächst um die Beschäftigten in der ge-
werblichen Wirtschaft und im öffentli-
chen Dienst. Daneben gibt es per Satzung 
oder freiwillig versicherte Unternehmer. 

Einen wesentlichen Teil der Versicherten 
machen die rund 17,1 Millionen Kinder in 
Tagesbetreuung (inklusive Tagespflege), 
Schülerinnen und Schüler und Studieren-
de aus. Außerdem umfasst der Kreis der 
Versicherten bestimmte Sondergruppen, 
die per Gesetz ebenfalls unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung ste-
hen. Zu nennen sind hier insbesondere eh-
renamtlich Tätige, Personen in Hilfeleis-
tungsunternehmen, nicht gewerbsmäßige 
Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, Blut-
spendende, Pflegepersonen, Rehabilitan-
dinnen und Rehabilitanden, Entwick-
lungshelfende, Arbeitslose, Strafgefangene 
etc. Einige kurzfristig versicherte Personen-
kreise (zum Beispiel spontane Ersthelfende 
in Unglücks- oder Notfällen) sind mangels 
statistischer Quellen unberücksichtigt. 

Für die Berechnung von relativen Arbeits-
unfallquoten (vgl. Abschnitt 4.1) werden 
versicherte Teilzeitbeschäftigte statistisch 
in Vollarbeiter (Vollzeitarbeitsleistung- 
en) umgerechnet. Ein Vollarbeiter ent-
spricht der durchschnittlich von einer voll-
beschäftigten Person im produzierenden 
Gewerbe und Dienstleistungsbereich tat-
sächlich geleisteten – nicht der tariflichen 
– Arbeitsstundenzahl. Es erfolgt eine Be-
rücksichtigung der kalendarischen Ar-
beitstage, der durchschnittlichen Urlaubs- 
und Krankheitstage sowie der bezahlten 
Wochenstunden. 

Für 2014 beträgt die Zahl der Vollarbeiter 
bei den Mitgliedern der DGUV insgesamt 
39.060.408 und ist damit gegenüber dem 
Vorjahr um 0,5 Prozent gestiegen. Davon 
entfallen 33.819.129 Vollarbeiter auf den 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft, was 
gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs 
um 0,4 Prozent darstellt. Von diesen wur-
den 52,8 Milliarden Arbeitsstunden im ge-
werblichen Bereich geleistet; das sind 
1,1 Prozent mehr als im Vorjahr. 

Im öffentlichen Bereich ist die Vollarbei-
terzahl um 0,9 Prozent auf 5.241.279 gestie-
gen. Die Bestimmung der Rechengröße 
Vollarbeiter wird für die 17,1 Millionen Ver-
sicherten der Schüler-Unfallversicherung 
nicht vorgenommen. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist die Anzahl der Versicherten in 
der Schüler-Unfallversicherung nahezu 
unverändert geblieben (-0,2 Prozent).

4 Arbeits- und Wegeunfälle 
Vorbemerkung: Die Unfälle im Bereich der 
Schüler-Unfallversicherung werden in Ab-
schnitt 5 beschrieben.

4.1 Begriffe und Unfallquoten
Als meldepflichtige Unfälle werden in den 
Geschäftsergebnissen die Unfallanzeigen 
nach § 193 SGB VII gezählt. Danach sind 
Unternehmerinnen und Unternehmen ver-
pflichtet, binnen drei Tagen Unfälle von 
Versicherten in ihren Unternehmen anzu-
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zeigen, die eine Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als drei Kalendertagen – ohne den 
Unfalltag – oder den Tod zur Folge haben. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so 
werden auch Anzeigen von Verletzten, 
Durchgangsarztberichte sowie durch 
Krankenkassen angezeigte Fälle gezählt. 
Das Gleiche gilt für Wegeunfälle; das sind 
Unfälle auf dem Weg zum oder vom Ort 
einer versicherten Tätigkeit, die nach § 8 
Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 SGB VII den Arbeitsun-
fällen gleichgestellt sind.

Verläuft ein Arbeits- oder Wegeunfall töd-
lich oder hat er so schwere Folgen, dass es 
zu einer Entschädigung in Form einer Ren-
te oder Abfindung kommt, so wird er in 
den Geschäftsergebnissen zusätzlich als 
„neue Unfallrente“ nachgewiesen. Voraus-
setzung für eine solche Entschädigung ist, 
dass der Unfall allein oder zusammen mit 
einem früheren Arbeitsunfall für einen ge-
setzlich festgelegten Mindestzeitraum zu 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 20 Prozent geführt hat. 

Bei der statistischen Erfassung der tödli-
chen Unfälle werden diejenigen Fälle ge-
zählt, bei denen sich der Unfall im Berichts-
jahr ereignet hat und der Tod innerhalb von 
30 Tagen nach dem Unfall eingetreten ist.

Zur Beurteilung des durchschnittlichen 
Arbeitsunfallrisikos werden die absoluten 
Arbeitsunfallzahlen einerseits zur Zahl 
der geleisteten Arbeitsstunden und ande-
rerseits zur Zahl der Vollarbeiter ins Ver-
hältnis gesetzt. Bei Letzterer wird die 
durchschnittliche Expositionszeit eines 
Vollbeschäftigten gegenüber der Gefahr, 
einen Arbeitsunfall zu erleiden, berück-
sichtigt, und damit auch die konjunktu-
rell und tariflich bedingte Schwankung 
der Jahresarbeitszeit.

Jede versicherte Tätigkeit, ob als Teilzeit- 
oder als Vollzeitbeschäftigung oder als 
kurzfristige Aktivität wie das Blutspen-
den, bringt jedoch ein eigenes Wegeun-
fallrisiko mit sich. Darüber hinaus kön-
nen dieselben Versicherten in mehr als 
einem Versicherungsverhältnis stehen 
und entsprechend mehr versicherte Wege 
zurücklegen. Daher werden die Wege- 
unfälle auf die Zahl der Versicherungs- 
verhältnisse bezogen. Diese Zahl wird bei 
denjenigen Gruppen, die eine deutlich 
geringere Zahl von versicherten Wegen 
zurücklegen als Unternehmerinnen und 
Unternehmer, abhängig Beschäftigte und 
Schüler, entsprechend dem tatsächli-
chen Risiko gewichtet. Für das Berichts-
jahr ergeben sich insgesamt 46.450.878 

gewichtete Versicherungsverhältnisse 
(ohne Schüler-Unfallversicherung).

4.2 Meldepflichtige Arbeitsunfälle 
Im gewerblichen und öffentlichen Be-
reich waren im Berichtsjahr 869.817 mel-
depflichtige Arbeitsunfälle zu verzeich-
nen; dies waren 0,5 Prozent weniger als 
im Vorjahr. Da die Zahl der Vollarbeiter 
zudem gestiegen ist, ist das Risiko, einen 
Arbeitsunfall zu erleiden, je 1.000 Voll-
arbeiter von 22,50 im Vorjahr auf 22,27 in 
2014 um 1,0 Prozent gefallen.

Ebenso ist die Zahl der geleisteten Ar-
beitsstunden im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen, wodurch die Häufigkeit der 
meldepflichtigen Arbeitsunfälle je 1 Milli-
on geleisteter Arbeitsstunden um 1,6 Pro-
zent gesunken ist. Diese Unfallquote be-
trug im Berichtsjahr 14,27, während sie im 
Vorjahr noch bei 14,51 gelegen hatte.

Die Darstellung der Häufigkeitsquoten der 
meldepflichtigen Arbeitsunfälle getrennt 
nach den verschiedenen Bereichen der ge-
setzlichen Unfallversicherung für die letz-
ten Jahre in den Tabellen 1 und 2 verdeut-
licht die strukturell bedingten Unter- 
schiede. In Tabelle 1 ist die Häufigkeit der 
meldepflichtigen Arbeitsunfälle je 1.000 ▸

2011 2012 2013 2014 Veränd. v. 2013  
auf 2014 (%)

UV in der gewerblichen Wirtschaft 25,79  24,43  23,47  23,22 - 1,05  

101 BG Rohstoffe und chemische Industrie 18,75  19,13  18,29  18,26 - 0,13  
102 BG Holz und Metall 43,09   40,85  38,30  39,45    + 3,00  
103 BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 20,76  20,45  18,91  18,39    - 2,78  
104 BG der Bauwirtschaft 63,68  58,72  57,32  55,87    - 2,54  
105 BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 37,84  37,62  35,98  35,17    - 2,26  
106 BG Handel und Warendistribution1 27,02  24,68  24,67  23,66    - 4,10  
107 BG für Transport und Verkehrswirtschaft 43,34  41,65  39,26  38,28    - 2,48  
108 Verwaltungs-BG 14,99  13,71  12,97  12,96    - 0,05  
109 BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 15,54  15,27  15,22  15,84    + 4,08  

UV der öffentlichen Hand2

Allgemeine Unfallversicherung 16,56  16,17  16,21  16,14    - 0,47  
Schüler-Unfallversicherung
Schulunfälle je 1.000 Schüler 75,78 71,69 70,68 75,00   + 6,12  

Insgesamt (ohne Schüler-UV) 24,52  23,32  22,50  22,27    - 1,01  

Tabelle 1: Meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter bzw. 1.000 Schüler

[1] seit 1.1.2015 Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik
[2] Die Angabe in 2011 ist aufgrund der bei einigen UV-Trägern der öffentlichen Hand vorgenommenen 
Umstellung der Erfassung der Meldepflicht relativ unsicher.
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Vollarbeiter dargestellt, in Tabelle 2 je 1 
Million geleisteter Arbeitsstunden.

Die Quoten zeigen für den Großteil der Be-
rufsgenossenschaften die gleichen 
Trends: Am stärksten fällt die Abnahme 
bei der BG Handel und Warendistribution 
sowie der BG Energie Textil Elektro Medie-
nerzeugnisse mit fast 5 beziehungsweise 
über 3 Prozent aus. Einen Anstieg bei den 
Arbeitsunfallquoten je 1 Million geleiste-
ter Arbeitsstunden verzeichnen lediglich 
die BG Holz und Metall beziehungsweise 
die BG für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege.

2011 2012 2013 2014 Veränd. v. 2013 
auf 2014 (%)

UV in der gewerblichen Wirtschaft 16,22  15,46  15,14  14,88  - 1,69  

101 BG Rohstoffe und chemische Industrie 11,79  12,10  11,80  11,71  - 0,77  
102 BG Holz und Metall 27,10  25,85  24,71  25,29  + 2,34  
103 BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 13,06  12,94  12,20  11,79  - 3,40  
104 BG der Bauwirtschaft 40,05  37,16  36,98  35,81  - 3,16  
105 BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 23,80  23,81  23,21  22,54  - 2,88  
106 BG Handel und Warendistribution 16,99  15,62  15,92  15,17  - 4,72  
107 BG für Transport und Verkehrswirtschaft 27,26  26,36  25,33  24,54  - 3,11  
108 Verwaltungs-BG 9,43  8,68  8,37  8,31  - 0,69  
109 BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 9,77  9,67  9,82  10,16  + 3,41  

UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV)1 10,41  10,23  10,46  10,34  - 1,11  

Insgesamt 15,42  14,76  14,51  14,27  - 1,65  

Tabelle 2: Meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1 Million geleisteter Arbeitsstunden

[1] Die Angabe in 2011 ist aufgrund der bei einigen UV-Trägern der öffentlichen Hand vorgenommenen Umstellung der Erfassung  
der Meldepflicht relativ unsicher.

2011 2012 2013 2014 Veränd. v. 2013 
auf 2014 (%)

UV in der gewerblichen Wirtschaft 4,26   3,91   4,05     3,71    - 8,2  

101 BG Rohstoffe und chemische Industrie 4,29   4,07   4,13     3,85    - 6,7  
102 BG Holz und Metall 4,49   4,44   4,45     4,16    - 6,3  
103 BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 3,49   3,50   3,52     3,33    - 5,3  
104 BG der Bauwirtschaft 3,77   3,34   3,58     3,15    - 12,1  
105 BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 3,47   3,27   3,38     3,03    - 10,3  
106 BG Handel und Warendistribution 5,11   4,51   4,90     4,09    - 16,5  
107 BG für Transport und Verkehrswirtschaft 4,11   4,00   3,75     3,49    - 7,1  
108 Verwaltungs-BG 4,19   3,64   3,71     3,52    - 5,4  
109 BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 4,78   4,34   4,56     4,24    - 7,0  

UV der öffentlichen Hand1

Allgemeine UV 4,89  4,07  4,26     3,98   - 6,5 
Schulwegunfälle je 1.000 Schüler 6,69   6,47   6,54     6,43    - 1,7  

Insgesamt (ohne Schüler-UV) 4,34   3,93   4,08     3,75    - 8,0  

Tabelle 3: Meldepflichtige Wegeunfälle je 1.000 gew. Versicherungsverhältnisse bzw. je 1.000 Schüler

4.3 Meldepflichtige Wegeunfälle 
Bei den Wegeunfällen handelt es sich um 
alle Unfälle auf dem Weg zwischen Woh-
nung und Ort der versicherten Tätigkeit, 
nicht etwa nur um Straßenverkehrsun-
fälle. Die Straßenverkehrsunfälle wer-
den in den Geschäftsergebnissen nicht 
gesondert ausgewiesen; sie stellen zwar 
den überwiegenden Teil der Wegeun-
fälle, finden sich aber auch zu einem 
geringen Anteil bei den Arbeitsunfällen 
(zum Beispiel bei Berufskraftfahrerinnen 
und -fahrern). Im Bereich der Präventi-
on unterstützt die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung die Arbeit des Deut-

schen Verkehrssicherheitsrats (DVR) in 
fachlicher und finanzieller Hinsicht. Bei 
beruflichen Tätigkeiten im Straßenver-
kehr bestehen zusätzliche Präventions-
möglichkeiten, zum Beispiel durch die 
Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ 
(BGV D29) sowie spezielle Schulungs-
programme und Informationen für Versi-
cherte, die aus beruflichen Anlässen am 
Straßenverkehr teilnehmen beziehungs-
weise durch ihn gefährdet sind.

Bei den Unfallversicherungsträgern  
der öffentlichen Hand liegt der Arbeits-
schwerpunkt, bedingt durch die große 
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und Kälterekorden) und dem vergleichs-
weise milden Jahresbeginn 2014 hat ihre 
absolute Zahl um 6,2 Prozent abgenom-
men. Bezogen auf 1.000 (gewichtete)  
Versicherungsverhältnisse (vergleiche Ab-
schnitt „Unfallquoten“) sank die Häufig-
keit der meldepflichtigen Wegeunfälle von 
4,08 im Vorjahr auf 3,75 im Berichtsjahr 
um 8,0 Prozent. Die Entwicklung der We-
geunfallquoten bei den Berufsgenossen-
schaften liegt zwischen -5 und -17 Prozent 
(vergleiche Tabelle 3).

4.4 Neue Arbeitsunfallrenten 
Die Zahl der schweren Arbeitsunfälle, bei 
denen es erstmals zur Zahlung einer Ren-

te oder eines Sterbegeldes gekommen ist, 
ist von 14.990 im Vorjahr um 3,0 Prozent 
auf 14.540  in 2014 zurückgegangen. 

Dabei hat ihre Häufigkeit je 1.000 Vollarbei-
ter von 0,386 auf 0,372 im Berichtsjahr um 
3,5 Prozent abgenommen. Bezogen auf  
1 Million geleistete Arbeitsstunden ist ein 
Rückgang um 4,1 Prozent, von 0,249 in 2013 
auf 0,239 im Berichtsjahr, zu verzeichnen. 
Die Aufgliederung dieser beiden Unfall-
quoten nach den verschiedenen Bereichen 
der gesetzlichen Unfallversicherung für die  
letzten Jahre in den Tabellen 4 und 5 zeigt, 
dass die Entwicklung der neuen Arbeits- 
unfallrenten uneinheitlich ausgefallen ist. 

Zahl der Versicherten in der Schüler-Un-
fallversicherung, bei der Schulwegsicher-
heit. Mit den Landes- und Ortsverkehrs-
wachten werden auf regionaler Ebene 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
(Lehrkräften sowie Erzieherinnen und  
Erzieher) Fortbildungen angeboten. Unter-
stützt wird die Arbeit durch Aktionen und 
Medien zur Verkehrserziehung und Schul-
wegsicherheit (zum Beispiel Der Tote Win-
kel, BusSchule, Schulweglexikon).

Im Jahr 2014 ereigneten sich 174.240 mel-
depflichtige Wegeunfälle. Nach den extre-
men Wetterbedingungen zu Beginn des 
Vorjahres (trübe Monate mit vielen Schnee- 

2011 2012 2013 2014 Veränd. v. 2013 
auf 2014 (%)

UV in der gewerblichen Wirtschaft  0,450   0,429   0,410   0,395  - 3,5  

101 BG Rohstoffe und chemische Industrie  0,513   0,568   0,522   0,520  - 0,3  
102 BG Holz und Metall  0,607   0,535   0,537   0,568  5,8  
103 BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse  0,494   0,418   0,384   0,375  - 2,3  
104 BG der Bauwirtschaft  1,367   1,364   1,341   1,246  - 7,1  
105 BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe  0,510   0,435   0,450   0,418  - 7,0  
106 BG Handel und Warendistribution  0,470   0,449   0,380   0,392  3,2  
107 BG für Transport und Verkehrswirtschaft  1,172   1,170   1,005   0,951  - 5,3  
108 Verwaltungs-BG  0,211   0,212   0,214   0,194  - 9,3  
109 BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege  0,215   0,211   0,206   0,197  - 4,4  

UV der öffentlichen Hand

Allgemeine UV  0,232  0,245  0,230  0,223 - 2,9 
Schüler-Unfallversicherung
Schulunfälle je 1.000 Schüler  0,030   0,035   0,032   0,028  - 12,7  

Insgesamt (ohne Schüler-UV)  0,420  0,404  0,386  0,372 - 3,5 

Tabelle 4: Neue Arbeitsunfallrenten je 1.000 Vollarbeiter bzw. je 1.000 Schüler

2011 2012 2013 2014 Veränd. v. 2013 
auf 2014 (%)

UV in der gewerblichen Wirtschaft  0,283   0,272   0,264   0,253  - 4,1  

101 BG Rohstoffe und chemische Industrie  0,323   0,360   0,337   0,334  - 0,9  
102 BG Holz und Metall  0,382   0,339   0,346   0,364  + 5,2  
103 BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse  0,311   0,265   0,248   0,240  - 3,0  
104 BG der Bauwirtschaft  0,859   0,863   0,865   0,799  - 7,7  
105 BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe  0,320   0,275   0,290   0,268  - 7,6  
106 BG Handel und Warendistribution  0,296   0,284   0,245   0,251  + 2,6  
107 BG für Transport und Verkehrswirtschaft  0,737   0,741   0,648   0,610  - 5,9  
108 Verwaltungs-BG  0,133   0,134   0,138   0,125  - 9,8  
109 BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege  0,135   0,133   0,133   0,126  - 5,0  

UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV)  0,146   0,155   0,148   0,143  - 3,6  

Insgesamt  0,264   0,256   0,249   0,239  -   4,1   

Tabelle 5: Neue Arbeitsunfallrenten je 1 Million geleisteter Arbeitsstunden ▸
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Einer Zunahme vor allem bei der BG Holz 
und Metall von 5,8 beziehungsweise  
5,2 Prozent stehen Rückgänge in unter-
schiedlicher Größenordnung bei den 
meisten anderen Berufsgenossenschaf-
ten gegenüber, vor allem bei der Verwal-
tungs-BG, der BG der Bauwirtschaft so-
wie der BG Nahrungsmittel und Gastge- 
werbe (bis zu -9,3 beziehungsweise -9,8 
Prozent).

4.5 Neue Wegeunfallrenten
Die Zahl der neuen Wegeunfallrenten ist 
von 5.146 in 2013 auf 4.997 im Berichtsjahr 
um 2,9 Prozent gesunken. Dabei ist das 
Unfallrisiko je 1.000 (gewichteter) Versi-
cherungsverhältnisse um 4,8 Prozent von 
0,113 auf 0,108 gefallen. 

Tabelle 6 zeigt, dass sich die Verände-
rung dieser Wegeunfallquote gegenüber 
dem Vorjahr in den verschiedenen Berei-
chen ebenfalls unterschiedlich darstellt. 
Der höchste Anstieg ist bei der BG Holz 
und Metall (+6,6 Prozent) zu verzeich-
nen, der größte Rückgang bei der BG für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(-12,2 Prozent).

4.6 Verhältnis von neuen Unfall-
renten zu meldepflichtigen Unfällen
Im Jahr 2014 kamen auf 1.000 melde-
pflichtige Arbeitsunfälle 17 neue Arbeits-
unfallrenten, auf 1.000 meldepflichtige 
Wegeunfälle hingegen 29 neue Wege- 
unfallrenten. Daraus ist zu ersehen, dass  

Wegeunfälle im Vergleich zu Arbeitsunfäl-
len weitaus häufiger besonders schwere 
Folgen haben.

4.7 Tödliche Unfälle
Bei den tödlichen Arbeitsunfällen ist ein 
Anstieg um 28 Fälle auf 483 Todesfälle zu 
verzeichnen. Bei der Zahl der tödlichen 
Wegeunfälle findet sich ein Anstieg um 5 
Fälle auf 322. Beide Zahlen waren 2013 
stark zurückgegangen und markierten da-
mit ein Allzeittief. Die aktuellen Werte 
stellen den zweitniedrigsten Stand dar. 
  
Während auf 1.000 neue Arbeitsunfallren-
ten 33 tödliche Arbeitsunfälle kommen, 
entfallen auf 1.000 neue Wegeunfallren-
ten mit 64 tödlichen Wegeunfällen fast 
doppelt so viele Todesfälle. Dies verdeut-
licht – ebenso wie die entsprechende Aus-
sage in Abschnitt 4.6 – die überproportio-
nale Schwere der Wegeunfälle gegenüber 
den Arbeitsunfällen.

5 Schul- und Schulwegunfälle
Im Berichtsjahr ereigneten sich 1.393.498 
meldepflichtige Schülerunfälle (Schul- und 
Schulwegunfälle). Die Pflicht zur Unfallan-
zeige besteht in der Schüler-Unfallversi-
cherung dann, wenn der Versicherte getö-
tet oder so verletzt wird, dass er ärztliche 
Behandlung in Anspruch nehmen muss. 
Gegenüber dem Vorjahr sind die Schüler-
unfälle deutlich gestiegen (+5,2 Prozent). 
Der Schulweganteil liegt mit 109.992 mel-
depflichtigen Unfällen bei 7,9 Prozent. 

Auch das Schülerunfallrisiko ist im Be-
richtsjahr gestiegen (+5,5 Prozent). Die  
Rate liegt bei 81,4 Schülerunfällen je 1.000 
versicherte Schülerinnen und Schüler.

Bei der Zahl der neuen Schülerunfallren-
ten ist ein Rückgang von 7,3 Prozent auf 
insgesamt 716 erstmalige Entschädigungen 
zu verzeichnen. Der Anteil der neuen 
Schulwegunfallrenten liegt bei 34,1 Pro-
zent. Das Risiko einer schweren Verletzung 
ist demnach bei Schulwegunfällen um ein 
Vielfaches höher als bei Schulunfällen.

Die Zahl der tödlichen Schülerunfälle geht 
um einen Fall auf 42 zurück und bleibt da-
mit nach dem deutlichen Rückgang im 
Vorjahr auf dem gleichen niedrigen Ni-
veau. Der weit überwiegende Teil der töd-
lichen Schülerunfälle ereignet sich auf 
dem Schulweg. Im Jahr 2014 liegt der An-
teil bei 85,7 Prozent.

6 Berufskrankheiten 

6.1 Listen-Berufskrankheitensystem 
und Erweiterung 
In Deutschland gilt ebenso wie in vielen 
anderen Ländern ein gemischtes Berufs-
krankheitensystem (Liste und Einzelfälle). 
Berufskrankheiten sind nach § 9 Abs. 1 
SGB VII diejenigen „Krankheiten, die die 
Bundesregierung durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates 
als Berufskrankheit bezeichnet und die 
Versicherte infolge einer den Versiche-

2011 2012 2013 2014 Veränd. v. 2013 
auf 2014 (%)

UV in der gewerblichen Wirtschaft  0,137   0,123   0,114   0,108  - 4,8  

101 BG Rohstoffe und chemische Industrie  0,177   0,163   0,144   0,151  + 5,1  
102 BG Holz und Metall  0,141   0,148   0,140   0,149  + 6,6  
103 BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse  0,146   0,133   0,123   0,117  - 5,1  
104 BG der Bauwirtschaft  0,118   0,122   0,114   0,102  - 10,0  
105 BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe  0,114   0,102   0,100   0,092  - 8,7  
106 BG Handel und Warendistribution  0,168   0,143   0,122   0,119  - 2,6  
107 BG für Transport und Verkehrswirtschaft  0,142   0,154   0,100   0,102  + 1,8  
108 Verwaltungs-BG  0,120   0,094   0,098   0,091  - 7,3  
109 BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege  0,146   0,127   0,114   0,100  - 12,2  

UV der öffentlichen Hand

Allgemeine UV  0,139  0,115  0,107  0,102 - 4,8 
Schüler-Unfallversicherung
Schulwegunfälle je 1.000 Schüler  0,018   0,018   0,013   0,014  + 6,4  

Insgesamt (ohne Schüler-UV)  0,137  0,121  0,113  0,108 - 4,8 

Tabelle 6: Neue Wegeunfallrenten je 1.000 gew. Versicherungsverhältnisse bzw. je 1.000 Schüler
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rungsschutz nach §§ 2, 3 oder 6 begrün-
denden Tätigkeit erleiden“. 

In diese Liste können ausschließlich Er-
krankungen durch besondere gefährden-
de Einwirkungen aufgenommen werden, 
denen bestimmte Personengruppen durch 
ihre versicherte Tätigkeit in erheblich hö-
herem Grade als die übrige Bevölkerung 
ausgesetzt sind. Darüber hinaus ist nach 
§ 9 Abs. 2 SGB VII eine nicht in der Liste 
aufgeführte Krankheit anzuerkennen und 
zu entschädigen, wenn nach neuen medi-
zinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen 
die sonstigen Voraussetzungen des Abs. 1 
erfüllt sind.

Damit eine Erkrankung als Berufskrank-
heit anerkannt werden kann, muss zwi-
schen versicherter Tätigkeit und schädi-
gender Einwirkung sowie zwischen dieser 
Einwirkung und der Erkrankung ein recht-
lich wesentlicher ursächlicher Zusam-
menhang bestehen. 

Bei einigen Krankheiten müssen zusätz-
lich – neben diesem Kausalzusammen-
hang und den jeweiligen medizinischen 
Merkmalen – besondere versicherungs-
rechtliche Voraussetzungen erfüllt sein: 
Zum Beispiel müssen Hauterkrankungen 
zusätzlich zur Unterlassung aller Tätig-
keiten geführt haben, die für die Entste-
hung, die Verschlimmerung oder das Wie-

deraufleben der Krankheit ursächlich war- 
en oder sein können; darüber hinaus muss 
das Tatbestandsmerkmal „schwere Krank-
heit oder wiederholte Rückfälligkeit“ er-
füllt sein. 

In der ehemaligen DDR galt ebenfalls ein 
gemischtes Berufskrankheitensystem. 
Auch wenn das Berufskrankheiten-Recht 
der ehemaligen DDR seit dem 1. Januar 
1992 nicht mehr fortgilt, werden Leistun-
gen in vollem Umfang nach SGB VII und 
BKV weiterhin für solche Berufskrankhei-
ten erbracht, die sich auf die Berufskrank-
heitenliste der ehemaligen DDR (DDR-
BKVO-Liste) gründen. Sind diese jedoch 
nicht gleichzeitig Gegenstand der Berufs-
krankheiten-Liste der Berufskrankheiten 
Verordnung (BKV), muss der Eintritt der 
Erkrankung vor dem 1. Januar 1992 liegen 
und die Erkrankung dem zuständigen Un-
fallversicherungsträger vor dem 1. Januar 
1994 bekannt geworden sein.

6.2 Anzeigen auf Verdacht einer  
Berufskrankheit
Für Ärzte besteht nach § 202 SGB VII eine 
Anzeigepflicht bei begründetem Verdacht 
auf das Vorliegen einer Berufskrankheit. 
Für Unternehmer besteht eine Melde-
pflicht gemäß § 193 Abs. 2 SGB VII bereits 
bei Anhaltspunkten für das Vorliegen ei-
ner Berufskrankheit bei Versicherten in 
ihren Unternehmen. Bei Vorliegen ent-

sprechender Anhaltspunkte müssen auch 
Krankenkassen eine Anzeige erstatten. 

Es können jedoch auch Versicherte und 
andere Stellen den Verdacht auf Vorliegen 
einer Berufskrankheit melden. Der Unfall-
versicherungsträger prüft von Amts we-
gen durch das Feststellungsverfahren, ob 
tatsächlich eine Berufskrankheit i. S. v. § 9 
Abs. 1 oder 2 SGB VII vorliegt. Naturgemäß 
ist die Zahl der Anzeigen auf Verdacht ei-
ner Berufskrankheit höher als die Zahl der 
Fälle, bei denen sich im Feststellungsver-
fahren dieser Verdacht bestätigt.

Im Jahr 2014 sind bei den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften und den Unfall-
versicherungsträgern der öffentlichen 
Hand 71.685 Anzeigen auf Verdacht einer 
Berufskrankheit eingegangen: Dies stellt 
gegenüber dem Vorjahr mit einem Anstieg 
um 106 Fälle beziehungsweise um 0,1 Pro-
zent kaum eine Veränderung dar. In der 
Schüler-Unfallversicherung sind Berufs-
krankheiten erwartungsgemäß seltene Er-
eignisse. Im Berichtsjahr wurden 96 BK-
Verdachtsanzeigen registriert. In der 
Mehrzahl der Fälle handelt es sich dabei 
um Hauterkrankungen.

Die Aufschlüsselung der Verdachtsanzei-
gen der letzten Jahre nach Krankheits-
gruppen in Tabelle 7 erlaubt eine diffe-
renzierte Betrachtung: Die Hautkrank- 

(Unter-)
Gruppe

Bezeichnung 2011   2012   2013   2014   Veränd. v. 2013 auf 2014

absolut in %1

1 Chemische Einwirkungen 3.793 3.645   3.648   3.633  - 15   - 0,4  
11 Metalle und Metalloide 351 305   287   302  + 15   + 5,2  
12 Erstickungsgase 48 80   48   59  + 11   + 22,9  
13 Lösungsmittel, Pestizide und sonst. chem. Stoffe 3.394 3.260   3.313   3.272  - 41   - 1,2  
2 Physikalische Einwirkungen 22.138 22.379   22.550   22.114  - 436   - 1,9  
21 Mechanische Einwirkungen 10.114 9.956   10.049   9.966  - 83   - 0,8  
22 Druckluft 4 3   7   1  - 6     x  
23 Lärm 11.640 12.017   12.020   11.757  - 263   - 2,2  
24 Strahlen 380 403   474   390  - 84   - 17,7  
3 Infektionserreger, Parasiten, Tropenkrankheiten 2.577 2.367   2.614   2.799  + 185   + 7,1  
4 Atemwege, Lungen, Rippenfell, Bauchfell 15.557 15.274   15.783   15.639  - 144   - 0,9  
41 Anorganische Stäube 11.834   11.606   12.204   12.123  - 81   - 0,7  
42 Organische Stäube 206   208   209   250  + 41   + 19,6  
43 Obstruktive Atemwegserkrankungen 3.517   3.460   3.370   3.266  - 104   - 3,1  
5 Hautkrankheiten 25.230   24.619   24.393   24.355  - 38   - 0,2  
6 Augenzittern der Bergleute 6   6   7   3  - 4   x

Sonstige Anzeigen 1.968   2.276   2.584   3.142  + 558   + 21,6  

Insgesamt 71.269   70.566   71.579   71.685  + 106   + 0,1  

[1] Prozent nur bei Fallzahl > 10Tabelle 7: Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit nach Krankheitsgruppen

▸
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heiten stellen mit 24.355 Anzeigen den 
größten Anteil. Die Zahl dieser Verdachts-
anzeigen ist 2014 gegenüber dem Vorjahr 
nahezu unverändert (-0,2 Prozent). Für 
die hohe Zahl bei diesen Anzeigen spielt 
es eine Rolle, dass erstmals ab Berichts-
jahr 2005 auch Meldungen nach § 3 BKV 
und Hautarztberichte statistisch bei den 
Verdachtsanzeigen zu erfassen sind. Mit 
Meldungen nach § 3 BKV wird auf die Ge-
fahr hingewiesen, dass eine Berufskrank-
heit entstehen, wieder aufleben oder sich 
verschlimmern kann. 

Die zweitgrößte Gruppe bilden die 12.123 
Anzeigen auf Verdacht einer Erkrankung 
aufgrund anorganischer Stäube. Diese 
sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls 
nahezu unverändert (-0,7 Prozent). Die 
11.757 Verdachtsanzeigen durch Lärm sind 
um 263 Fälle zurückgegangen, was einem 
Rückgang um 2,2 Prozent entspricht. Die 
9.966 Anzeigen auf Verdacht einer Erkran-
kung aufgrund mechanischer Einwirkun-
gen sind um 83 Fälle beziehungsweise um 
0,8 Prozent gesunken.

6.3 Entschiedene Fälle 
Die durch Anzeigen auf Verdacht einer Be-
rufskrankheit ausgelösten Feststellungs-
verfahren führen zu einer der nachfolgend 
beschriebenen versicherungsrechtlichen 
Entscheidungen: Sind alle Voraussetzun-
gen für das Vorliegen einer Berufskrank-
heit erfüllt – wie in Abschnitt 6.1 beschrie-
ben –, so wird diese anerkannt. 

Bei bestimmten Berufskrankheiten müs-
sen dafür besondere versicherungsrecht-
liche Voraussetzungen erfüllt sein, wie 
zum Beispiel die Aufgabe der gefährden-
den Tätigkeit. Sind nur diese nicht er-
füllt, so wird zwar die Berufskrankheit 

im juristischen Sinne nicht anerkannt, es 
werden jedoch ggf. im Rahmen von § 3 
BKV Leistungen zur Individualpräventi-
on beziehungsweise zur medizinischen 
Rehabilitation erbracht. Beide Fallgrup-
pen werden statistisch als „bestätigte Be-
rufskrankheiten“ zusammengefasst. 

In den übrigen Fällen muss eine Ableh-
nung erfolgen, weil entweder nicht nach-
gewiesen werden kann, dass die Erkrank-
ten am Arbeitsplatz überhaupt einer ent-
sprechenden Gefährdung ausgesetzt 
waren, oder weil zwar der schädigende 
Einfluss am Arbeitsplatz festgestellt wer-
den kann, nicht aber ein Zusammenhang 
zwischen dieser Einwirkung und der Er-
krankung.

Bei einem Teil der anerkannten Berufs-
krankheiten wird aufgrund des Vorlie-
gens bestimmter Voraussetzungen – ins-
besondere einer Minderung der Erwerbs- 
fähigkeit von mindestens 20 Prozent –  
im Geschäftsjahr Verletztenrente (bezie-
hungsweise Gesamtvergütung) oder Ster-
begeld (beziehungsweise Hinterbliebe-
nenrente) erstmals durch Verwaltungsakt 
festgestellt (sogenannte „neue Berufs-
krankheitenrenten“). Bei den anerkann-
ten Berufskrankheiten ohne Renten- 
zahlung werden vielfach Leistungen in 
anderer Form erbracht, zum Beispiel 
Heilbehandlung, Verletztengeld, Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Über-
gangsgeld. 

In Tabelle 8 wird ein zahlenmäßiger Über-
blick über alle in den letzten zehn Jahren 
im Bereich der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften und der Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand entschiede-
nen Fälle gegeben. Auch hier sind die 

wenigen Fälle aus dem Bereich der Schü-
ler-Unfallversicherung enthalten.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 75.179 
Feststellungsverfahren abgeschlossen. 
Dabei wurde in 36.754 Fällen – und damit 
in 48,9 Prozent – der Verdacht auf das 
Vorliegen einer Berufskrankheit bestä-
tigt. Unter diesen bestätigten Fällen wa-
ren 16.112 anerkannte Berufskrankheiten 
im engeren Sinn, von denen wiederum in 
5.155 Fällen eine Rente, Abfindung oder 
Sterbegeld gezahlt wurde (neue Berufs-
krankheitenrenten). 

Die Zahl der neuen BK-Renten bewegt 
sich in den letzten Jahren auf einem ähn-
lichen Niveau wie bis zum Jahr 2008. Der 
enorme Anstieg (vor allem bei der BG RCI 
Branche Bergbau) im Berichtsjahr 2009 
ist unter anderem durch ein Urteil des 
BSG sowie eine Änderung der Berufs-
krankheiten-Verordnung zu erklären. Die 
Altfälle, die durch den Wegfall der Rück-
wirkungsklausel und der damit verbun-
denen Anerkennung (BSG-Urteil) ent-
standen sind, sind nun weitestgehend 
abgeschlossen.

In den übrigen 20.642 bestätigten Fällen 
– überwiegend Hauterkrankungen – wa-
ren die besonderen versicherungsrecht-
lichen Voraussetzungen nicht erfüllt. Der 
in den Jahren 2010 und 2011 deutlich er-
kennbare Anstieg bei den Fällen, bei de-
nen die berufliche Verursachung fest- 
gestellt wurde, die versicherungsrechtli- 
chen Voraussetzungen aber fehlen, ist 
durch die Verbesserung der Dokumenta-
tion der § 3-Maßnahmen in der Stufe 1 
des Stufenverfahrens Haut zu begrün-
den. In 38.425 Fällen musste eine Ableh-
nung erfolgen.

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BK-Verdacht bestätigt 25.022   23.663   25.570   31.219 34.573   35.293  36.202  36.754 
davon: 
  anerkannte Berufskrankheiten 15.920  13.383  16.078  15.461 15.262  15.291 15.656 16.112
    darunter: neue BK-Renten 5.459   4.123   6.643   6.123  5.407   4.924  4.815  5.155 
  berufliche Verursachung festgestellt,  
  besondere versicherungsrechtliche 
  Voraussetzungen nicht erfüllt 

9.102   10.280   9.492   15.758  19.311   20.002  20.546  20.642 

BK-Verdacht nicht bestätigt 38.887   35.980   37.132   37.967  37.165   36.096  36.725  38.425 

Entschiedene Fälle insgesamt 63.909   59.643   62.702   69.186  71.738   71.389  72.927  75.179 

Tabelle 8: Entschiedene Fälle
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(Unter-)
Gruppe

Bezeichnung BK-Verdacht bestätigt BK-Verdacht  
nicht  

bestätigt

Entschiedene  
Fälle  

insgesamt
anerkannte  

Berufskrankheiten
berufl. Verur- 

sachung best.,  
vers.-rechtl. 

Vor. fehlen
Insgesamt  

(Sp. 1, 3)Insgesamt
darunter neue 

BK-Renten

1 2 3 4 5 6

1 Chemische Einwirkungen 554  452  10  564  3.020  3.584  
11 Metalle und Metalloide 31  22  -  31  276  307  
12 Erstickungsgase 14  1  -  14  34  48  
13 Lösungsmittel, Pestizide  

und sonst. chem. Stoffe
509  429  10  519  2.710  3.229  

2 Physikalische Einwirkungen 7.488  859  203  7.691  15.641  23.332  
21 Mechanische Einwirkungen 987  488  203  1.190  9.727  10.917  
22 Druckluft -  -  -  -  4  4  
23 Lärm 6.425  303  -  6.425  5.574  11.999  
24 Strahlen 76  68  -  76  336  412  
3 Infektionserreger, Parasiten,  

Tropenkrankheiten
1.177  66  -  1.177  1.698  2.875  

4 Atemwege, Lungen,  
Rippenfell, Bauchfell

5.580  3.399  284  5.864  11.093  16.957  

41 Anorganische Stäube 4.955  3.130  -  4.955  8.152  13.107  
42 Organische Stäube 80  49  -  80  175  255  
43 Obstruktive  

Atemwegserkrankungen
545  220  284  829  2.766  3.595  

5 Hautkrankheiten 646  190  20.145  20.791  4.938  25.729  
6 Augenzittern der Bergleute 1  -  -  1  2  3  

Fälle gemäß DDR-BKVO-Liste 9  7  -  9  61  70  
Sonstige Krankheiten 657  182  -  657  1.972  2.629  

Insgesamt 16.112  5.155  20.642  36.754  38.425  75.179  

Tabelle 9: Entschiedene Fälle 2014 nach Krankheitsgruppen

In Tabelle 9 sind die entschiedenen Fälle 
des Berichtsjahres nicht nur nach Art der 
versicherungsrechtlichen Entscheidung, 
sondern zusätzlich nach Krankheitsgrup-
pen aufgegliedert. Es wird unter anderem 
deutlich, dass es besondere versiche-
rungsrechtliche Voraussetzungen nur bei 
bestimmten Berufskrankheiten gibt. Da-
durch ist die Rangfolge der häufigsten 
Berufskrankheiten auch unterschiedlich, 
je nachdem, ob man die anerkannten 
oder die bestätigten Fälle betrachtet.

6.4 Übergangsleistungen
Wenn eine versicherte Person eine ge-
fährdende berufliche Tätigkeit wegen  
der Entstehung, dem Wiederaufleben 
oder der Verschlimmerung einer Berufs-
krankheit aufgibt, so wird eine hierdurch  
verursachte Verdiensteinbuße oder ein  
anderer wirtschaftlicher Nachteil vom 
Träger der Unfallversicherung ausgegli-
chen. Diese Übergangsleistung nach § 3 

Abs. 2 BKV kann als einmalige Zahlung 
bis zur Höhe der Jahresvollrente gewährt 
werden. Es können aber auch monatliche 
Zahlungen bis zur Höhe eines Zwölftels 
der Vollrente für längstens fünf Jahre er-
folgen.

Im Jahr 2014 wurden von den Unfallver-
sicherungsträgern insgesamt 3.502 Über-
gangsleistungen gewährt, davon 3.400 im 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft. Ihre 
Verteilung nach Krankheitsgruppen und 
Unfallversicherungsträgern weist deutli-
che Schwerpunkte auf: Mit 1.561 Fällen 
sind 44,6 Prozent durch Hautkrankheiten 
begründet, die überwiegend in den Be-
rufsgenossenschaften Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege, Holz und Metall 
sowie Nahrungsmittel und Gastgewerbe 
zu finden sind. 

In weiteren 1.291 Fällen (36,9 Prozent) 
handelt es sich um obstruktive Atemwegs-

erkrankungen, die zu 67,3 Prozent auf die 
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe ent-
fallen. Weitere 516 Übergangsleistungen 
(14,7 Prozent) wurden aufgrund von Er-
krankungen durch mechanische Einwir-
kungen erbracht. Es verbleiben 134 Fälle 
(3,8 Prozent), die sich auf die übrigen Er-
krankungen verteilen.

7 Rentenbestand
1991 hatten die Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung im Rahmen der Ausweitung 
ihrer Zuständigkeit auf die neuen Bundes-
länder den gesamten laufenden Rentenbe-
stand aufgrund von Arbeitsunfällen und  
Berufskrankheiten von der Sozialversiche-
rung der ehemaligen DDR übernommen. 

Damit war der Rentenbestand im Jahre 
1991 um rund ein Drittel angestiegen. En-
de 2014 belief er sich auf 830.534 Renten, 
was einem Rückgang gegenüber dem Vor-
jahr um 1,5 Prozent entspricht. ▸
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Der Rentenbestand kann in verschiedener 
Weise aufgegliedert werden. Die wichtigs-
ten Aufteilungen ergeben folgendes Bild:

•	 730.931 Renten (88 Prozent) stammen 
aus dem Bereich der gewerblichen 
Wirtschaft

•	 81.687 Renten (10 Prozent) stammen 
aus dem Bereich der öffentlichen Hand

•	 17.916 Renten (2 Prozent) stammen  
aus dem Bereich der Schüler- 
Unfallversicherung

•	 702.443 Renten (85 Prozent) laufen 
aufgrund von Unfällen

•	 128.091 Renten (15 Prozent) laufen  
aufgrund von Berufskrankheiten

•	 716.864 Renten (86 Prozent)  
erhalten Verletzte und Erkrankte 

•	 113.670 Renten (14 Prozent)  
erhalten Hinterbliebene 

8 Entschädigungsleistungen
In diesem Abschnitt werden summarisch 
alle Entschädigungsleistungen einschließ-
lich der Aufwendungen im Rahmen der 
Schüler-Unfallversicherung dargestellt, 
welche Unfallversicherungsträger im Be-
reich der gewerblichen Wirtschaft und der 
öffentlichen Hand im Jahr 2014 für ihre 
Versicherten erbracht haben. Als Entschä-
digungsleistungen gelten die Dienst-, Sach- 
und Barleistungen nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles an Verletzte und Erkrankte 
sowie an Hinterbliebene. Im Einzelnen 
handelt es sich dabei um Heilbehandlung 
inklusive Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben und am Leben in der Gemein-
schaft, Pflege und Geldleistungen. 

Die Entschädigungsleistungen beliefen 
sich 2014 auf 9,769 Milliarden €. Das wa-
ren 171,7 Millionen € beziehungsweise 
1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. 3,966 Mil-
liarden € der Entschädigungsleistungen 
entfielen auf Heilbehandlung, 186 Millio-
nen € auf Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben und 5,514 Milliarden € auf Ren-
ten, Abfindungen und Beihilfen.

8.1 Heilbehandlung
2014 lagen die gesamten Aufwendungen für 
Heilbehandlung einschließlich medizini-
scher Rehabilitation, Geldleistungen, Pflege 

2011 2012 2013 2014 Veränd. v. 2013 
 auf 2014 (%)

Ambulante Heilbehandlung 1.258.615.274   1.292.127.515   1.331.964.576   1.386.659.529  + 4,1  
Zahnersatz 16.013.638   15.913.598   15.791.627   15.633.996  - 1,0  
Ambulante Heilbehandlung 
und Zahnersatz zusammen

1.274.628.913   1.308.041.113   1.347.756.203   1.402.293.526  + 4,0  

Stationäre Behandlung 1.035.375.657   1.041.445.538   1.066.648.353   1.104.642.301  + 3,6  
Häusliche Krankenpflege 11.350.817   11.801.689   12.137.666   12.512.625  + 3,1  
Stationäre Behandlung  
und häusliche Krankenpflege  
zusammen

1.046.726.474   1.053.247.228   1.078.786.019   1.117.154.926  + 3,6  

Verletztengeld 601.030.629   601.353.569   638.844.038   657.367.531  + 2,9  
Besondere Unterstützung 1.069.184   1.168.514   1.222.762   1.401.482  + 14,6  
Verletztengeld und besondere  
Unterstützung zusammen

602.099.813   602.522.082   640.066.800   658.769.013  + 2,9  

Gewährung der Pflege 125.430.171   138.663.325   150.597.498   163.030.937  + 8,3  
Pflegegeld 108.099.781   108.398.700   108.999.478   110.598.015  + 1,5  
Entschädigung für Wäsche-  
und Kleiderverschleiß

16.947.188   17.173.411   17.375.033   17.172.965  - 1,2  

Übrige Heilbehandlungskosten 936.304   1.249.724   1.263.902   1.172.580  - 7,2  
Sozialversicherungsbeiträge  
bei Verletztengeld

200.163.823   203.881.860   216.219.913   226.486.983  + 4,7  

Reisekosten bei  
Heilbehandlung und Pflege

188.473.601   196.692.052   204.881.467   216.872.864  + 5,9  

Haushaltshilfe und  
Kinderbetreuung

5.883.402   5.561.095   5.976.903   5.673.359  - 5,1  

Leistungen zum Teilhabe am  
Leben in der Gemeinschaft

39.108.463   40.310.346   39.664.161   44.202.737  + 11,4  

Verletztengeld bei  
Unfall des Kindes

1.778.346   2.049.047   2.055.092   2.528.834  + 23,1  

Sonstige Heilbehandlungs- 
kosten zusammen

686.821.079   713.979.560   747.033.447   787.739.274  + 5,4  

Insgesamt 3.610.276.278   3.677.789.983   3.813.642.469   3.965.956.739  + 4,0  

Tabelle 10: Aufwendungen für Heilbehandlung in Euro
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und ergänzender Leistungen in Höhe von 
3,966 Milliarden € um 4,0 Prozent bezie-
hungsweise um 152 Millionen € über denen 
des Vorjahres. Ihre detaillierte Aufgliede-
rung in Tabelle 10 zeigt, dass die Kosten in 
den meisten Teilbereichen gestiegen sind. 

Hervorzuheben ist der Anstieg bei der am-
bulanten Behandlung um 55 Millionen € 
beziehungsweise um 4,1 Prozent, bei  
der stationären Behandlung um 38 Milli-
onen € beziehungsweise um 3,6 Prozent, 
beim Verletztengeld um 19 Millionen € 
(+2,9 Prozent), bei der Gewährung der 
Pflege um 12 Millionen € (+8,3 Prozent) so-
wie den Reisekosten bei Heilbehandlung 
und Pflege um 12 Millionen € (+5,9 Pro-
zent) und bei den Sozialversicherungsbei-
trägen bei Verletztengeld um 10 Millionen 
€ beziehungsweise um 4,7 Prozent. 

In den Rechnungsergebnissen werden im 
Rahmen der Heilbehandlungskosten auch 
die Aufwendungen zur Förderung der Teil-
habe am Gemeinschaftsleben („soziale 
Reha“) erfasst, die sich im Berichtsjahr auf 
44 Millionen € (+11,4 Prozent) beliefen.

8.2 Leistungen zur Teilhabe  
am Arbeitsleben
Im Berichtsjahr betrugen diese Aufwen-
dungen 186 Millionen €. Sie waren da- 
mit um 1,6 Prozent beziehungsweise um  
2,8 Millionen € höher als im Vorjahr. In Ta-
belle 11 sind sie nach den verschiedenen 
Teilbereichen aufgeschlüsselt. Mit 89 Mil- 
lionen € wurden 47,5 Prozent aller Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben für 
Sachleistungen aufgewendet. Auf Über-
gangsgeld entfielen mit 45 Millionen € 
weitere 24,3 Prozent der Kosten.

8.3 Renten, Beihilfen  
und Abfindungen 
Die gesamten Aufwendungen dieser Art in 
Höhe von 5,514 Milliarden € weisen 2014 
gegenüber dem Vorjahr einen kleinen An-
stieg um 0,3 Prozent auf; sie sind in Tabel-
le 12 näher aufgeschlüsselt. Mit 5,418 Mil-
liarden € wurden 98 Prozent davon für 
Renten an Verletzte, Erkrankte und Hin-
terbliebene ausgegeben, wobei 4,006 Mil-
liarden € auf Versichertenrenten entfielen 
und 1,412 Mrd. € auf Hinterbliebenenren-
ten. Für Beihilfen an Hinterbliebene wur-
den 17 Millionen € aufgewendet und für 
Abfindungen an Versicherte und Hinter-
bliebene 79 Millionen €. Darüber hinaus 
wurden im Berichtsjahr etwa 100.000 € 
für Unterbringung in Alters- und Pflege-
heimen geleistet. 

9 Steuerungskosten für Prävention
Die Unfallversicherungsträger haben ge-
mäß § 15 SGB VII den gesetzlichen Auftrag, 
Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen, 
zu deren Einhaltung die Unternehmen be-
ziehungsweise Einrichtungen in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich verpflichtet sind. 

Die Unfallversicherungsträger tragen die 
Steuerungskosten, die bei der Einleitung 
von Präventionsmaßnahmen anfallen. 
Dagegen werden die Durchführungskos-
ten, deren Umfang statistisch nicht er-
fasst wird, die jedoch mit Sicherheit um 
ein Vielfaches höher liegen, von den Un-
ternehmen und Einrichtungen getragen.

2014 haben die Unfallversicherungsträger 
1,1 Milliarden € für Prävention, arbeits-
medizinische und sicherheitstechnische 
Dienste und Erste Hilfe ausgegeben.  

Diese Aufwendungen lagen um 4,4 Pro-
zent über denen des Vorjahres. Mehr als 
die Hälfte der Ausgaben entfiel mit 624 
Millionen € auf die Personal- und Sach-
kosten der Prävention. Für die Aus- und 
Fortbildung von Personen, die in den Un-
ternehmen mit der Durchführung der  
Prävention betraut sind, wurden 133 Mil-
lionen € aufgewendet. Die nähere Aufglie-
derung der übrigen Kosten der Prävention 
ist in Tabelle 13 zu finden.

10 Aufbringung der Mittel
Die Aufwendungen der Unfallversiche-
rungsträger im aktuellen Berichtsjahr 
sind in Grafik 2 anteilig dargestellt. 

Das Finanzierungsverfahren unterschei-
det sich im Bereich der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften strukturell von 
demjenigen im Bereich der Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen Hand. 
Aus diesem Grunde ist beiden Bereichen 
hier ein eigener Abschnitt gewidmet. Die-
ser enthält jeweils auch eine Überblicks-
darstellung der Aufwands- und Ertrags-
rechnung.

10.1 Aufbringung der Mittel und  
Beitragssatz im Bereich der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften
Das Umlagesoll für 2014 beläuft sich auf 
10,680 Milliarden € und ist damit um 145 
Millionen € beziehungsweise 1,4 Prozent 
höher als im Vorjahr. Das beitragspflichti-
ge Entgelt ist deutlich stärker um 4,2 Pro-
zent auf 876,7 Milliarden € gestiegen. Da-
mit ist der durchschnittliche Beitragssatz 
gegenüber dem Vorjahr gesunken und hat 
ein Allzeit-Tief erreicht: er beträgt nur 
noch 1,22 Prozent.

2011 2012 2013 2014 Veränd. v. 2013 
 auf 2014 (%)

Sachleistungen 88.171.586   88.400.601   87.394.795   88.554.893   + 1,3  
Übergangsgeld 44.902.188   43.998.927   44.411.753   45.209.468   + 1,8  
Sonstige Barleistungen 735.062   603.482   491.103   457.228   - 6,9  
Sozialversicherungsbeiträge  
bei Übergangsgeld

25.371.737   24.923.549   24.821.335   25.247.303   + 1,7  

Reisekosten 8.408.963   8.193.176   7.614.849   7.553.180   - 0,8  
Haushaltshilfe 207.993   198.412   227.334   285.166   + 25,4  
Sonstige ergänzende Leistungen 4.927.421   4.872.431   4.750.150   4.978.085   + 4,8  
Übergangsleistungen 14.049.853   14.236.830   13.764.664   14.037.393   + 2,0  

Insgesamt 186.774.803  185.427.409  183.475.983  186.322.716  + 1,6  

Tabelle 11: Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Euro

▸
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2011 2012 2013 2014 Veränd. v. 2013 
auf 2014 (%)

Herstellung von  
Unfallverhütungsvorschriften

2.702.969   2.263.528   1.921.299   1.816.914  - 5,4  

Personal- und Sachkosten  
der Prävention

557.191.867   587.129.171   604.425.759   624.136.783  + 3,3  

Aus- und Fortbildung  
(§ 23 SGB VII)

123.210.579   121.803.275   128.325.558   133.495.520  + 4,0  

Zahlungen an Verbände  
für Prävention

84.580.739   112.338.991   100.624.002   107.878.332  + 7,2  

Arbeitsmedizinische Dienste 48.067.295   50.176.441   53.415.071   46.389.888  - 13,2  
Sicherheitstechnische Dienste 13.567.000   14.439.713   15.192.261   26.724.970  + 75,9  
Sonstige Kosten der Prävention 82.152.970   86.915.006   90.916.929   96.787.964  + 6,5  
Erste Hilfe  
(§ 23 Abs. 2 SGB VII)

36.751.389   38.276.138   43.002.985   45.960.866  + 6,9  

Insgesamt 948.224.808   1.013.342.263   1.037.823.865   1.083.191.237  + 4,4  

2011 2012 2013 2014 Veränd. v. 2013 
auf 2014 (%)

Renten an Versicherte 3.954.729.802  3.975.382.391  3.980.743.614  4.005.807.364  + 0,6  
Witwen/Witwer  
nach § 65 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII

10.021.357  9.138.902  8.873.037  7.384.037  - 16,8  

Witwen/Witwer  
nach § 65 Abs. 2 Nr. 3 SGB VII

1.296.634.973  1.305.306.576  1.307.274.528  1.309.980.288  + 0,2  

Rente im Sterbevierteljahr  
nach § 65 Abs. 2 Nr.1 SGB VII

15.621.220  13.870.209  14.779.939  14.650.507  - 0,9  

Witwen/Witwer zusammen 1.322.277.550  1.328.315.687  1.330.927.503  1.332.014.832  + 0,1  
Waisen 92.665.518  89.732.323  85.001.498  79.755.773  - 6,2  
Sonstige Berechtigte 211.256  217.806  190.562  185.269  - 2,8  

Renten zusammen 5.369.884.126  5.393.648.207  5.396.863.177  5.417.763.237  + 0,4  

Beihilfen nach § 71 SGB VII an 
Witwen/Witwer einmalig 15.409.137  15.948.159  16.415.798  14.966.887  - 8,8  
Witwen/Witwer laufend 2.043.054  2.120.880  2.199.992  2.086.824  - 5,1  

Witwen/Witwer zusammen 17.452.192  18.069.039  18.615.790  17.053.710  - 8,4  
Waisen 34.209  78.910  43.372  60.069  + 38,5  

Beihilfen zusammen 17.486.400  18.147.949  18.659.162  17.113.779  - 8,3  

Abfindungen an
Versicherte  
(Inkl. Gesamtvergütung)

85.575.955  85.043.154  83.944.584  78.685.983  - 6,3  

Hinterbliebene 758.046  733.931  763.204  675.994  - 11,4  

Abfindungen zusammen 86.334.001  85.777.086  84.707.787  79.361.978  - 6,3  

Unterbringung in Alters-  
und Pflegeheimen 

254.241  258.971  212.515  99.911  - 53,0  

Insgesamt 5.473.958.769  5.497.832.213  5.500.442.641  5.514.338.905  + 0,3  

Tabelle 12: Aufwendungen für Renten, Beihilfen und Abfindungen in Euro

Tabelle 13: Steuerungskosten für Prävention in Euro
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[1] Insgesamt: 13.565.062.206 €
Die Aufwendungen bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften sind höher als das Umlagesoll, da Letzteres  
nach Saldierung mit den Erträgen und ohne umlageunwirksame Konten ermittelt wird.

Anders als in den übrigen Zweigen der 
gesetzlichen Sozialversicherung, in de-
nen in den letzten Jahrzehnten zum Teil 
erhebliche Beitragsanstiege zu verzeich-
nen waren, weist der durchschnittliche 
Beitragssatz der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften in der langjährigen Ent-
wicklung eine hohe Stabilität auf. Dem-
entsprechend ist der Anteil dieses Bei-
tragssatzes am Gesamtsozialversicher- 
ungs-Beitragssatz von 4,95 Prozent im 
Jahr 1970 auf 3,00 Prozent im Berichts-
jahr 2014 gesunken. 

Die Finanzmittel für die Durchführung der 
gesetzlichen Aufgaben der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften werden nach Ab-
lauf eines Geschäftsjahres nachträglich 
von den Unternehmern in der gewerbli-
chen Wirtschaft im Umlageverfahren auf-
gebracht. Die Aufwendungen sind höher 
als das Umlagesoll, welches die Unterneh-
mer in der gewerblichen Wirtschaft als 
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung aufzubringen haben. 

Die Berufsgenossenschaften erwirtschaf-
ten nämlich auch Einnahmen wie zum 
Beispiel Regresseinnahmen, die zunächst 
einen Teil der Aufwendungen decken, so 
dass nur noch die Differenz umgelegt wer-
den muss. Dies ist übersichtlich darge-
stellt in Tabelle 14, die als zusammenfas-
sende Abschlussübersicht die gegliederte 
Darstellung aller umlagewirksamen Auf-
wendungen und Erträge sowie das daraus 
resultierende Umlagesoll enthält.

Der Anteil des einzelnen Unternehmers an 
diesem Umlagesoll richtet sich zunächst 
nach dem beitragspflichtigen Entgelt in 
seinem Unternehmen; darunter sind die 
Arbeitsentgelte der abhängig Beschäftig-
ten sowie die Versicherungssummen der 
versicherten Unternehmerinnen und Un-
ternehmer zu verstehen. 

Darüber hinaus erfolgt eine Einstufung 
des Unternehmens nach dem Gefahrtarif 
aufgrund der generellen Unfallgefahr in 
diesem Gewerbezweig. Zusätzlich setzen 

die gewerblichen Berufsgenossenschaften 
Beitragszuschläge und -nachlässe fest, 
deren Höhe sich nach Zahl, Schwere und 
Kosten der Arbeitsunfälle (ohne Wegeun-
fälle) im einzelnen Unternehmen richtet. 
Diese Zuschläge und Nachlässe geben der 
Unternehmerin und dem Unternehmer ei-
nen wirtschaftlichen Anreiz, möglichst ef-
fektiv Unfälle zu verhüten.

10.2 Aufbringung der Mittel im  
Bereich der Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand
Die Unfallversicherungsträger der öffent-
lichen Hand finanzieren sich in erster Li-
nie aus Beiträgen der Kommunen, Land-
kreise, Länder und dem Bund. Die 
Beiträge werden dabei durch Haushalts-
planung errechnet. Die Höhe der Beiträge 
richtet sich nach der Zahl der Einwohne-
rinnen und Einwohner, der Versicherten 
oder den Arbeitsentgelten. Die zusam-
menfassende Abschlussübersicht der Auf-
wendungen und Erträge ist in Tabelle 15 
synoptisch dargestellt. •

Finanzielle Kompensation: 41,4 % Verwaltung: 10,1 %

Verfahren: 0,1 %

Zuführung zu Betriebsmitteln, 
Altersrückstellung u.a.:  9,7 %

Prävention: 8 %Rehabilitation: 30,6 %

Grafik 2: Aufwendungen 20141
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Ktgr. Umlagewirksame Erträge €

Kontenklasse 2
21 Sonstige Beitragseingänge 395.411.054  
22 Säumniszuschläge, Stundungszinsen 27.807.709  

Insgesamt 423.218.764  

Kontenklasse 3 (ohne umlageunwirksame Ktgr. 30/31)

32 Umlagewirksame Vermögenserträge  
aus den Betriebsmitteln

35.859.528  

33 Vermögenserträge -  
34 Gewinne der Aktiva -  
35 Einnahmen aus Ersatzansprüchen 372.978.043  
36 Geldbußen und Zwangsgelder 3.101.572  
37 Entnahmen aus den Vermögen 133.961.850  
38 Einnahmen aus öffentlichen Mitteln 449.608  
39 Sonstige Einnahmen 790.623.474  

Insgesamt 1.336.974.075  

[1] BGHM: ohne Berücksichtigung der  
Auslandsunfallversicherung

Ermittlung des Umlagesolls:
umlagewirksame Aufwendungen 12.439.900.427  

abzüglich umlagewirksamer Erträge 1.760.192.838  

Umlagesoll1 (Überschuss der Aufwendungen) 10.679.707.589  

Ktgr. Umlagewirksame Aufwendungen €

Kontenklasse 4
40 Ambulante Heilbehandlung 1.071.868.007  
45 Zahnersatz 9.335.946  
46 Stationäre Behandlung und  

häusliche Krankenpflege 
909.320.440  

47 Verletztengeld, besondere Unterstützung 589.821.441  
48 Sonstige Heilbehandlungskosten und  

ergänzende Leistungen
640.505.873  

49 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 166.711.938  

Insgesamt 3.387.563.645  

Kontenklasse 5
50 Renten an Versicherte und  

Hinterbliebene 
4.832.005.442  

51 Beihilfen an Hinterbliebene 15.463.615  
52 Abfindungen an Versicherte  

und Hinterbliebene
74.315.887  

53 Unterbringung in Alters- und  
Pflegeheimen 

17.470  

56 Mehrleistungen und Aufwendungsersatz 48.213  
57 Sterbegeld und Überführungskosten 16.451.910  
58 Leistungen im Rahmen von  

Unfalluntersuchungen
61.731.412  

59 Prävention 970.809.842  

Insgesamt 5.970.843.792  

Kontenklasse 6 (ohne umlageunwirksame Ktgr. 60/61)
63 Umlagewirksame Vermögens- 

aufwendungen
3.017.639  

64 Beitragsausfälle 243.514.525  
65 Beitragsnachlässe 256.682.618  
67 Zuführungen zu den Vermögen 614.461.206  
69 Sonstige Aufwendungen 786.743.480  

Insgesamt 1.904.419.468  

Kontenklasse 7
70 Gehälter und Versicherungsbeiträge 641.688.540  
71 Versorgungsbezüge, Beihilfen usw. 128.002.745  
72 Allgemeine Sachkosten der Verwaltung 63.236.024  
73 Bewirtschaftung und Unterhaltung der 

Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen 
und beweglichen Einrichtung

170.081.566  

74 Aufwendungen für die Selbstverwaltung 3.502.811  
75 Vergütungen für Verwaltungsaufgaben 156.820.917  
76 Kosten der Rechtsverfolgung 8.643.315  
77 Gebühren und Kosten der Feststellung  

der Entschädigungen
3.575.444  

78 Vergütungen für die Auszahlung  
von Renten 

1.522.159  

79 Vergütungen an andere für den  
Beitragseinzug 

-  

Insgesamt 1.177.073.523  

Summe der umlagewirksamen  
Aufwendungen 

12.439.900.427  

Summe der umlagewirksamen Erträge 1.760.192.838  

Tabelle 14: Gewerbliche Berufsgenossenschaften –  
Zusammenfassende Abschlussübersicht für das Jahr 2014:  
Ermittlung des Umlagesolls
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Ktgr. Umlagewirksame Aufwendungen €

Kontenklasse 4
40 Ambulante Heilbehandlung 314.791.522  
45 Zahnersatz 6.298.050  
46 Stationäre Behandlung und  

häusliche Krankenpflege 
207.834.487  

47 Verletztengeld,  
besondere Unterstützung

68.723.623  

48 Sonstige Heilbehandlungskosten und 
ergänzende Leistungen

147.233.401  

49 Leistungen zur Teilhabe am  
Arbeitsleben

19.610.778  

Insgesamt 764.715.810  

Kontenklasse 5

50 Renten an Versicherte und  
Hinterbliebene 

585.757.795  

51 Beihilfen an Hinterbliebene 1.650.163  
52 Abfindungen an Versicherte und  

Hinterbliebene
5.046.091  

53 Unterbringung in Alters- und  
Pflegeheimen 

82.440  

56 Mehrleistungen und Aufwendungsersatz 15.724.831  
57 Sterbegeld und Überführungskosten 1.111.969  
58 Leistungen im Rahmen  

von Unfalluntersuchungen
7.761.456  

59 Prävention 112.381.395  

Insgesamt 729.516.141  

Kontenklasse 6 (ohne umlageunwirksame Ktgr. 60/61)
63 Umlagewirksame  

Vermögensaufwendungen
88.343  

64 Beitragsausfälle 261.645  
65 Beitragsnachlässe 621.263  
67 Zuführungen zu den Vermögen 44.679.763  
69 Sonstige Aufwendungen 3.247.800  

Insgesamt 48.898.814  

Kontenklasse 7
70 Gehälter und Versicherungsbeiträge 147.919.878  
71 Versorgungsbezüge, Beihilfen usw. 12.555.055  
72 Allgemeine Sachkosten der Verwaltung 11.246.227  
73 Bewirtschaftung und Unterhaltung der 

Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen 
und beweglichen Einrichtung

23.149.193  

74 Aufwendungen für die Selbstverwaltung 1.182.334  
75 Vergütungen für Verwaltungsaufgaben 14.563.875  
76 Kosten der Rechtsverfolgung 1.643.237  
77 Gebühren und Kosten der Feststellung  

der Entschädigungen
245.686  

78 Vergütungen für die Auszahlung  
von Renten 

271.392  

79 Vergütungen an andere für den  
Beitragseinzug 

866.141  

Insgesamt 213.643.019  

Summe der umlagewirksamen  
Aufwendungen

1.756.773.784  

Umlagebeitrag (Ktgr. 20) 1.437.478.653   

Ktgr. Umlagewirksame Erträge €

Kontenklasse 2
20 Umlagebeiträge der Unfallkassen und 

Gemeindeunfallversicherungsverbände
1.437.478.653  

21 Sonstige Beitragseingänge 43.998.722  
22 Säumniszuschläge, Stundungszinsen 183.129  

Insgesamt 1.481.660.504  

Kontenklasse 3 (ohne umlageunwirksame Ktgr. 30/31)
32 Umlagewirksame Vermögenserträge  

aus den Betriebsmitteln
7.540.565  

33 Vermögenserträge -  
34 Gewinne der Aktiva -  
35 Einnahmen aus Ersatzansprüchen 89.370.103  
36 Geldbußen und Zwangsgelder -  
37 Entnahmen aus den Vermögen 32.541.909  
38 Einnahmen aus öffentlichen Mitteln 142.325.237  
39 Sonstige Einnahmen 3.335.465  

Insgesamt 275.113.280  

Summe der umlagewirksamen Erträge 1.756.773.784  

Tabelle 15: Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand –  
Zusammenfassende Abschlussübersicht für das Jahr 2014:  
Umlagerechnung
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„Die Vision von einer  
Brücke beseelt uns“

Sie sind nun seit drei Wochen in  
Deutschland. Was sind Ihre ersten  
Eindrücke von unserem Land?
Yum: Am stärksten hat uns die Land-
schaft und die Natur in Deutschland be-
eindruckt und natürlich die saubere, fri-
sche Luft. In China sind wir in vielen Re- 
gionen den täglichen Smog gewohnt. Wir 
nehmen die Menschen und vor allen Din-
gen die Beschäftigten des BG-Klinikums 
Hamburg als sehr höflich und hilfsbereit 
wahr. Allgemein begegnen uns die Men-
schen hier sehr freundlich. Auffällig wird 
dies für uns auch im Straßenverkehr. Die 
Deutschen scheinen sich alle an Regeln  
zu halten, es wird weniger gehupt und 
man nimmt Rücksicht auf Leute, die zu 
Fuß unterwegs sind. Bei uns kann man 
sich nicht darauf verlassen, dass die Vor-
fahrt für Fußgängerinnen und Fußgänger 
wirklich beachtet wird. Das empfinden 
wir als sehr positiv.

Und wie sieht es mit dem deutschen 
Essen aus? 
Yu: Das ist allerdings ein schwieriger 
Punkt. Das deutsche Essen ist nicht un-
bedingt nach unserem Geschmack. Die 
meisten Gerichte sind für uns nicht scharf 
genug. Wir denken allerdings, dass es für 
Deutsche schwieriger ist, sich an das chi-
nesische Essen zu gewöhnen als umge-
kehrt.

Sind da auch Dinge, die Ihnen  
seltsam erscheinen?
Yum: Es fallen uns diverse Dinge auf, die 
uns im ersten Moment seltsam und vor al-
lem anders erscheinen. Als wir das erste 
Mal an der Alster waren, haben wir zwei 
ältere Damen gesehen, die Bier aus Fla-

schen getrunken haben. In China hätten 
sie wohl eher eine Tasse Tee in der Hand.

Außerdem haben wir zum ersten Mal al-
koholfreies Bier gesehen. So etwas gibt es 
in China nicht. Da wir eine 0-Promille-
Grenze beim Autofahren haben, trinkt 
man in China kein Bier, wenn man Auto 
fährt. Das wäre vielleicht eine Geschäfts-
idee für uns? Eine zweite Sache, über die 
wir erstaunt sind, ist die Sauna. Wir ha-
ben zum ersten Mal die deutsche Sauna-
kultur erfahren. Das ist in China undenk-
bar. Aber das ist ja auch das Spannende 
an diesem Austausch. Alles von einer an-
deren, für uns unbekannten Kultur ken-
nenzulernen.

Haben sich in Ihrem Krankenhaus  
mehrere Leute beworben und gab es 
ein Auswahlverfahren?
Mou: Für diesen Austausch mit dem BG-
Klinikum Hamburg gab es in unserem 
Krankenhaus mehr als 30 Interessierte, da-
her fand im Vorfeld ein Auswahlverfahren 
statt. Ausschlaggebend für die Entschei-
dung waren natürlich fachliche, aber auch 
sprachliche Kenntnisse. Die Wahl fiel auf 
uns vier, weil der Präsident der Klinik der 
Meinung war, dass die Mischung zwischen 
zwei Ärzten und zwei Therapeuten opti-
mal für den Transfer und die Umsetzung 
der Informationen sei. 

Geplant ist, dass wir nach unserer Rückkehr 
weiter als Team zusammenarbeiten und un-
ser Wissen in den Klinikalltag einbringen 
sollen. Dadurch soll es zu einem intensive-
ren Austausch zwischen den unterschiedli-
chen Berufsgruppen kommen, der uns hier 
in der Klinik sehr positiv aufgefallen ist.

Sie nehmen seit drei Wochen am  
Klinikalltag teil. Was hat Sie im  
BG-Klinikum Hamburg beeindruckt 
und gibt es etwas, was in China  
umsetzbar ist?
Deng: Wir haben hier eine Vielzahl inter-
essanter Dinge kennengelernt, die wir ger-
ne in unserer Klinik umsetzen möchten. 
Natürlich muss man vieles an die örtli-
chen Begebenheiten, unsere Kultur sowie 
unsere Patientinnen und Patienten adap-
tieren. Großes Interesse haben wir an der 
Hydrotherapie, die in unserem Land zu 
wenig zum Einsatz kommt.

Neurologische Patientinnen und Patien- 
ten sowie solche mit Querschnittlähmun-
gen mithilfe von Hippotherapie zu thera-
pieren, ist für uns ebenfalls ein spannen-
der Ansatz, dessen Umsetzung in Bayi 
durchaus denkbar wäre. Wir werden auch 
versuchen, Gruppentherapien, das Roll-
stuhl- und das Prothesentraining in unse-
ren Klinikalltag zu übernehmen. Was uns 
allerdings besonders beeindruckt hat, ist 
der regelmäßige, intensive  interdiszipli-
näre Austausch und das daraus resultie-
rende Teamwork. Hier können wir beson-
ders viel lernen.

Was für Unterschiede gibt es zwischen 
beiden Häusern?
Yu: In China werden alle Patientinnen und 
Patienten von ihren Familien und Ange-
hörigen in der Klinik unterstützt. Das be- 
deutet, dass Familienmitglieder bei allen  
Therapien und bei allen täglichen Bedürf- 
nissen anwesend sind. Dies hat den Vor-
teil, dass die Angehörigen nach der Ent-

Vier Beschäftigte der chinesischen Rehaklinik Klinik Bayi in Chengdu – 
eine Ärztin, ein Arzt, eine Ergotherapeutin und ein Physiotherapeut –
hospitierten im Juni 2015 im BG-Klinikum Hamburg. DGUV Forum sprach 
mit ihnen über ihre Erfahrungen in Deutschland.

Chinesische Gäste im BG-Klinikum Hamburg



lassung alle Handgriffe der Versorgung 
kennen und keinerlei Berührungsängste 
haben. Nachteilig ist allerdings, dass die 
Familie natürlich alle Handgriffe zu schnell 
abnimmt, sodass die Erkrankten  gar nicht 
gezwungen ist, diese selbst zu erlernen. In 
Hamburg erleben wir das genaue Gegen-
teil. Patientinnen und Patienten versu-
chen, möglichst früh selbstständig zu wer-
den und möglichst viele Dinge des tägli- 
chen Lebens eigenständig zu erlernen. 

Yum: Beeindruckend fanden wir zum Bei-
spiel den Autotransfer oder auch die Fahr-
schule. Allerdings wäre es aus unserer Sicht 
schöner, wenn man eine Mischung aus bei-
dem hätte: Familie, die von Anfang an mit 
in die Rehabilitation mit einbezogen wird, 
sowie Patientinnen und Patienten, die 
möglichst eigenständig werden wollen. Wir 
hoffen, dass wir dieses durch unsere ge-
meinsamen Erfahrungen in unserer Klinik 
nach und nach implementieren können.

Mou: Einen sehr großen Unterschied ha-
ben wir in den Hygienebedingungen vor-
gefunden. Das Thema Händedesinfektion 
wird hier sehr groß geschrieben. Dies wird 
schon durch die überall vertretenen Hän-
dedesinfektionsspender deutlich oder da-
durch, dass der Zugang zum OP nur nach 
dreimaliger intensiver Reinigung gewährt 

wird. Beeindruckend! Zu diesem Thema 
haben wir dringend Nachholbedarf.

Deng: Auch die Infektionskontrolle wird 
hier weitaus gründlicher und effektiver 
betrieben als bei uns. Darüber hinaus hat 
uns die optimale Planung der OPs und 
das fortschrittliche Equipment in den 
Operationssälen fasziniert. In China exis-
tieren in den Regionen zentrale Planungs-
büros, die dies organisieren. Aber eine 
Vorortplanung ist natürlich viel effektiver.

Gibt es noch weitere Ansätze hier  
in Hamburg, die Sie eventuell über-
nehmen möchten?
Mou: Es gibt viele Themen und Ansätze, 
die bei unserer täglichen Arbeit hilfreich 
wären. Hier erwähnen möchten wir zum 
Beispiel die optimalen, übersichtlichen 
Therapiepläne für Patientinnen und Pati-
enten. Dadurch sind sie immer gut infor-
miert. Außerdem haben wir wahrgenom-
men, dass durch die unterschiedlichen 
Therapien die Erkrankten sehr gut auf ihr 
Leben nach dem Krankenhaus vorbereitet 
werden. Alle Therapien haben Bezug zu sei-
nem realen Leben. Am meisten überzeugt 
hat uns allerdings Ihr Mitarbeiter aus der 

Sporthalle (Philip Opong, Red.), der da-
durch, dass er selbst auf den Rollstuhl an-
gewiesen ist, und durch seine mitreißende, 
positive Art die betroffenen Patientinnen 
und Patienten motivieren kann. Dies ist ein 
besonders nachahmenswerter Gedanke.

Wird die Zusammenarbeit der beiden 
Kliniken fortgesetzt?
Mou: Wir hoffen ja. Unser Direktor hat uns 
gebeten, eine Kooperation zwischen dem 
BG-Klinikum Hamburg und der Rehaklinik 
Bayi ins Leben zu rufen. Wir möchten ger-
ne weiterhin von Ihren Standards lernen. 
Dafür könnten wir beim weiteren Ausbau 
der Traditionellen Chinesischen Medizin  
in Hamburg helfen. Weiterhin ist eine Zu-
sammenarbeit auf wissenschaftlichem 
Sektor denkbar. Wir würden uns sehr freu-
en, wenn wir Therapeutinnen und Thera-
peuten sowie Ärztinnen, Ärzte und Pfle-
gende aus Hamburg bei uns für eine 
Hospitation und vielleicht für ein Team-
training aufnehmen dürften. Die Vision 
von einer Brücke zwischen dem BG-Klini-
kum Hamburg und der Rehaklinik Bayi be-
seelt uns.

Deng: Wir möchten uns auch sehr für die 
große Gastfreundschaft bedanken. Ein gro-
ßes Dankeschön von uns an alle Beschäf-
tigten des Hauses, die bei uns einen ener-
giegeladenen, engagierten und kompe- 
tenten Eindruck hinterlassen haben.  •
Das Interview führte Christiane Keppeler, 
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit am  
BG-Klinikum Hamburg.

Interview: Chinesische Delegation am BUK Hamburg

„Wir haben hier eine Vielzahl  
interessanter Dinge kennen- 
gelernt, die wir gerne in unserer
Klinik umsetzen möchten.“

! Im Zuge der Zusammenarbeit der DGUV mit Sozialversicherungsträgern 
anderer Länder wurde bei einem Kongress in Peking  zum Thema Arbeitssi-
cherheit das Thema Reha-Standards zur Sprache gebracht.

Auf Veranlassung von Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der DGUV, 
wurden Dr. Jean-Jacques Glaesener und Rolf Keppeler aus dem BG-Klinikum 
Hamburg gebeten, die erst fünf Jahre alte Rehaklinik Bayi zu besichtigen 
und zu beraten, die nach dem großen Erdbeben in der Provinz Sichuan 
entstanden ist. In Bayi werden Patientinnen und Patienten der gesamten 
Region nach Polytrauma, Schädelhirntrauma, Querschnittlähmung, Ampu-
tation oder Schlaganfall rehabilitativ behandelt. Dafür stehen 500 Betten 
zur Verfügung.

In erster Linie ging es bei dem Besuch um den fachlichen Austausch zur 
effizienten Organisation der Rehabilitation sowie den weiteren Aufbau von 
fachlicher Kompetenz. Hierzu wurde von beiden Seiten ein weiterer Aus-
tausch angeregt. Dieser wurde mit einer vierwöchigen Hospitation von vier 
Beschäftigten der chinesischen Klinik im BG-Klinikum Hamburg im Juni be-
gonnen: zwei Ärzten, einer Ergotherapeutin und einem Physiotherapeuten. 
 

Die Mitglieder der chinesischen  
Delegation am BUK Hamburg: 
Chao Yu, Ergotherapeutin, Shuai Mou, 
Chirurg, Chao Yum, Physiotherapeut, 
Wangying Deng, Neurologin (v.l.n.r)
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Die Unfallkasse Post und Telekom (UK PT) hat am 8. Juli ihren 
bisherigen Geschäftsführer, Dr. Rudi Vetter, offiziell verabschie-
det. Rudi Vetter hatte seine Tätigkeit bereits zum 28. Februar  
dieses Jahres beendet und ist in den Ruhestand getreten.

Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV, Petra 
Zilch, würdigte in ihrer Ansprache das Engagement von Rudi  
Vetter auf Verbandsebene. So habe Rudi Vetter in mehreren Kom-
missionen der Geschäftsführerkonferenz und des Vorstandes im 
ehemaligen Bundesverband der Unfallkassen mitgewirkt. Er war 
stellvertretender Vorsitzender des Geschäftsführerausschusses 
Prävention und Mitglied des Beirates der Zeitschrift „Faktor Ar-
beitsschutz“. Bei der DGUV war Rudi Vetter Mitglied des Hennefer 
Kreises für Grundsatzfragen der Prävention sowie des IT-Aus-
schusses der Geschäftsführerkonferenz.

In der Amtszeit von Dr. Vetter wurden die Weichen gestellt für 
die zum 1. Januar 2016 geplante Fusion der UK PT mit der Berufs-
genossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft. „Damit 

hat die UK PT gemeinsam mit der BG Verkehr einen ganz neuen 
Weg beschritten: die erste und einzige Fusion eines Trägers der 
öffentlichen Hand mit einer gewerblichen Berufsgenossen-
schaft“, unterstrich Petra Zilch von der DGUV. Bei seiner Verab-
schiedung sicherte Rudi Vetter zu, dass die Arbeitsplätze der 
Beschäftigten der UK PT auch nach der Fusion erhalten bleiben.

Dr. Rudi Vetter verabschiedet 

Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV, Petra Zilch, 
und der bisherige Geschäftsführer der UK PT, Dr. Rudi Vetter
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Staffelübergabe beim Braunschweigischen GUV
Nach knapp 16 Jahren beim GUV Braun-
schweig hat Detlev Hoheisel (Mitte)  
die Geschäftsführung an seinen bis- 
herigen Stellvertreter Carsten Koops  
(links) abgegeben. Am 1. Juli 2015 wurde  
Hoheisel offiziell in den Ruhestand ver-
abschiedet. Die Funktion des stellver-
tretenden Geschäftsführers übernahm  
ab 1. August 2015 Michael Schwanz  
(rechts), der bisher für die DGUV tätig war.

Wilfried-Jürgen Ehrlich hat sein Amt als Vorsitzender des Vorstan-
des der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) abgegeben. 
Der Vorstand wählte in seiner Sitzung am 8. Juli 2015 Professor  
Dr. Eckhard Kreßel zum Nachfolger. Ehrlich bleibt weiterhin Mit-
glied im Vorstand der BGHM, ebenso übt er auch zukünftig seine 
Ämter im Spitzenverband, im Klinikverbund und im Bildungsstät-
tenverein Süddeutschland der gesetzlichen Unfallversicherung aus.

„Wilfried-Jürgen Ehrlich hat in den über neun Jahren als Vor-
standsvorsitzender sein Amt mit außerordentlicher Kompetenz 
und Zielstrebigkeit wahrgenommen. Insbesondere bei den drei 
großen Fusionen, die er maßgeblich begleitete, hat er große Ver-
antwortung und Augenmaß gezeigt. Für sein Engagement möch-
ten wir ihm recht herzlich danken“, würdigte Sönke Bock, Vor-
sitzender des Vorstandes der Versichertenseite, die Arbeit von 
Ehrlich. „Ich freue mich, dass uns seine fundierten Kenntnisse 
und seine wertvollen Erfahrungen im Vorstand und in seinen 
BGHM-übergreifenden Ämtern erhalten bleiben.“

Professor Dr. Eckhard Kreßel ist seit Mai 2007 Mitglied im Vorstand 
der BGHM. Zudem war er bis zum Januar 2011 ordentliches und ist 
seither stellvertretendes Mitglied des Präventionsausschusses. 

Neuer Vorstandsvorsitz bei der BGHM

Wilfried-Jürgen Ehrlich                    Prof. Dr. Eckhard Kreßel
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Juni 2015 
- Mitglied der VGplus - 

Pressemitteilung 

Staffelübergabe beim Braunschweigischen GUV  

Herr Direktor Detlev Hoheisel wurde zum 1. Juli 2015 in den Ruhestand verabschiedet. Nach 
knapp 16 Jahren beim BS GUV reichte er den „Staffelstab“ an den bisherigen stell-
vertretenden Geschäftsführer, Herrn Carsten Koops, weiter.  

Die Funktion des stellvertretenden Geschäftsführers übernimmt am 1. August 2015 Herr 
Michael Schwanz, der bisher für unseren Spitzenverband, die DGUV, tätig war. 

Von links: Carsten Koops, Detlev Hoheisel, Michael Schwanz 

Braunschweigischer Berliner Platz 1C Pressekontakt: 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband  38102 Braunschweig Sabine Jüttner 
Gesetzliche Unfallversicherung Tel.: 0531 27374-0 0531 27374-35 
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Kontakt: Prof. Dr. Susanne Peters-Lange;  
susanne.peters-lange@h-bonn-rhein-sieg.de

Aus der Rechtsprechung

57

Die Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung geht im 
Wege des Regresses nach § 110 SGB VII gegen das Unterneh-
men vor, bei dem ein Leiharbeitnehmer die zum Unfall füh-
renden Arbeiten auf einem Dach einer Reithalle ausgeführt 
hatte, von dem er sieben Meter tief in eine Reithalle stürzte 
und schwere Verletzungen erlitt. 

Der für den Verleiher zuständige Unfallversicherungsträger 
hatte diesen Unfall zuvor als Arbeitsunfall anerkannt. 
Gleichwohl sah sich der Senat durch die bindende Entschei-
dung des für das Verleihunternehmen zuständigen Trägers 
nicht dergestalt gebunden, haftungsrechtlich hier eine Pri-
vilegierung nur des zuzuordnenden Verleihunternehmens 
vornehmen zu können. 

Selbst wenn in früheren Entscheidungen des BGH die Bin-
dungswirkung nach § 112 i. V. m. § 108 Abs. 1 SGB VII auch 
auf die Feststellung erstreckt wurde, ob einem Beschäftigten 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII oder als Wie-Beschäftigtem für 
ein anderes Unternehmen nach § 2 Abs. 2 SGB VII Versiche-
rungsschutz im Zeitpunkt des Unfallereignisses zukam, hin-
dere dies eine anderweitige Zuordnung hier nicht. Wenn die 
bisherige Rechtsprechung von einer Bindungswirkung des-
halb ausgegangen sei, weil nicht nur die Zuständigkeit meh-
rerer Träger oder ein mehrfacher Versicherungsschutz ver-
mieden werden sollte, sondern auch eine Zuordnung eines 
Arbeitsunfalls zu mehreren Unternehmen, so sei dies in der 
Fallkonstellation der Arbeitnehmerüberlassung grundsätz-
lich anders. § 133 Abs. 2 SGB VII stehe dem nicht entgegen, 
da diese Vorschrift nur eine ständige Änderung von Zustän-
digkeiten verhindere. 

Der BGH sieht sich in der haftungsrechtlichen Zuordnung 
zum Unternehmen des Entleihers zudem durch die frühere 
Rechtsauffassung noch unter Geltung der RVO bestätigt, an 
der der Gesetzgeber ausweislich der Gesetzesmaterialien 
nichts habe ändern wollen. Die Tatsache, dass der Verleiher 
die Beiträge zahlt, steht dem nicht entgegen – diese würden 
bei der Kalkulation des Entgelts berücksichtigt und an den 
Entleiher weitergereicht. Eine Privilegierung des Verleihers, 
der regelmäßig keinem Haftungsrisiko ausgesetzt sei, wäre 
weitgehend verfehlt; demgegenüber würde der Entleiher, 
der die arbeitgeberseitige Fürsorgepflicht trägt, einem un-
übersehbaren Haftungsrisiko ausgesetzt.

Die Entscheidung, die längst überfällig erschien, bringt end-
lich die schon lange in der Literatur erwartete Klarstellung. 
Die für eine Bindungswirkung sprechenden Gründe, dass 
mehrere Unternehmen einer Haftungsfrage ausgesetzt wür-
den und widersprechende Urteile zur möglichen Haftungs-
privilegierung ergingen, ferner dass ein Versicherungs-
schutz bei verschiedenen Unfallversicherungsträgern 
begründet würde (vgl. auch § 135 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII), sind 
bei einer haftungsrechtlichen (Sonder-)Zuordnung zum Un-
ternehmen des Entleihers nicht zu befürchten. 

Denn immer nur im Verhältnis zum jeweiligen Entleiher 
besteht eine mögliche Haftung und damit auch ein Grund 
für die Privilegierung, die ja neben dem Gedanken der ver-
sicherungsrechtlichen Ablösung durch die Beitragsfinan-
zierung der Unternehmer maßgeblich auch vom Gedanken 
der betrieblichen Gefahrengemeinschaft getragen ist und 
dem Betriebsfrieden Rechnung trägt. Damit wäre eine un-
terschiedliche haftungsrechtliche Behandlung des Unter-
nehmers, der in seinem Betrieb neben eigenen Arbeitneh-
mern Leiharbeitnehmer einsetzt, je nachdem, ob der 
eigene Arbeitnehmer oder ein Leiharbeitnehmer den Unfall 
erleidet, nicht vereinbar. 

Keine Privilegierung des  
Verleihers
Der Unfall, den ein Leiharbeitnehmer im Unternehmen des Entleihers erleidet, ist auch dann haf- 
tungsrechtlich dem Entleiher zuzuordnen, wenn ein bindender Verwaltungsakt des für den Verleiher 
zuständigen Unfallversicherungsträgers den Unfall als Arbeitsunfall eines Beschäftigten des  
Verleihunternehmens anerkannt hat. 

§
Urteil des BGH vom 18.11.2014 –  
VI ZR 141/13
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Laut Angaben des Statistischen Bundes-
amtes verbringen etwa zwei Drittel der  
25- bis 54-jährigen Beschäftigten in 
Deutschland täglich einen Teil ihrer Ar-
beitszeit vor dem Computer. Ist der Ar-
beitsplatz nicht an die individuellen Be-
dürfnisse des Beschäftigten angepasst, 
kann es zu Verspannungen und Schmer-
zen im Nacken sowie zu Sehbeschwerden  
wie ermüdeten Augen kommen.  

Mit der neuen Broschüre „Gutes Sehen  
im Büro. Brille und Bildschirm – perfekt  
aufeinander abgestimmt“ hilft die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits- 
medizin (BAuA) dabei, die richtige Brille 
für die Bildschirmarbeit auszuwählen und 
die Position des Monitors gut auf die Bril-
le, die individuellen Seheigenschaften 
und die Körpermaße abzustimmen. 

Mit neuer Broschüre  
Bildschirmarbeitsplatz optimieren

Impressum

BAuA-Broschüre  
„Gutes Sehen im Büro.  
Brille und Bildschirm –  
perfekt aufeinander abgestimmt“

Quelle: BAuA

Traumatische Ereignisse – das sind ver-
störende Ausnahmen von den normalen 
Geschehnissen des Alltags. Sie passieren 
selten, sind aber hoch belastend und fol-
genschwer. Um im Ernstfall nicht unvor-
bereitet, hilflos und planlos dazustehen, 
soll die DGUV Information 206-017 dazu 
beitragen, Betrieben den Umgang mit 
dem Thema „traumatische Ereignisse bei 
der Arbeit“ zu erleichtern.

In vielen Unternehmen treten traumati-
sche Ereignisse selten oder nie,  in man-
chen häufiger auf. Unabhängig von der 
Häufigkeit aber können sie seelische Ver-
letzungen mit schweren und langwierigen 
Folgen hinterlassen. Und sicher: Es han-
delt sich um seltene Ereignisse. Wenn sie 
jedoch eintreten, bedeuten sie für die Be-
troffenen eine extreme Belastung und für 
das Unternehmen erheblichen wirtschaft-
lichen Schaden.

Mit traumatischen Ereignissen  
im Betrieb umgehen

DGUV Information 206-017  
„Gut vorbereitet für den Ernstfall! – 
Mit traumatischen Ereignissen im  
Betrieb umgehen“
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Fachtagung 
Psychische Belastungen im Beruf
am 15. und 16. Oktober 2015

» Veranstaltungsort: Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Aus der Themenliste:

» Führungsaufgabe Gesundheit

» Nacht- und Schichtarbeit – ein besonderes Gesundheitsrisiko?

» Psychische Belastungen und Muskel-Skelett-Erkrankungen

» Absentismus und Präsentismus – zwei Seiten einer Medaille

» Psychische Folgen nach einem Arbeitsunfall

» Mobil, flexibel, ständig erreichbar – und wo bleibt die Familie?

Vorträge in polnischer Sprache mit konsekutiven Übersetzungen; Folien in englischer Sprache

Weitere Informationen unter www.universum.de/ppg

Universum Verlag GmbH · Taunusstraße 54 · 65183 Wiesbaden · Registriert beim Amts  ge richt Wiesbaden, HRB 2208

Einfach anmelden: auf konferencja.pracaizdrowie.pl
per E-Mail: pz@pracaizdrowie.pl
oder per Telefon 0611 90 30-244
Tagungspreis 690,– PLN (ca. 167,50 € (nach aktuellem Wechselkurs))
(Tagungsgebühr einschließlich Verpflegungskosten)

Neue Veranstaltung

in Warschau/Polen
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Zweite Fachtagung 
Gesund im Betrieb – 
Stress meistern
am 5. November 2015

» Veranstaltungsort: BG ETEM Wiesbaden, Rheinstraße 6-8, 65185 Wiesbaden

Aus der Themenliste:

» Vom Umgang mit Konflikten und Gewalt im Betrieb

» Die Rolle des Betriebsarztes bei psychischen Erkrankungen

» Berufsbezogene Psychotherapie

» Stress 

» Achtsamkeit – Die Kunst, besser zu leben

» Mobil und flexibel – und wo bleibt die Familie? 

» Burnoutprophylaxe

Weitere Informationen unter www.universum.de/ppg

Universum Verlag GmbH · Taunusstraße 54 · 65183 Wiesbaden · Registriert beim Amts  ge richt Wiesbaden, HRB 2208

Einfach anmelden: auf www.universum.de/ppg
per E-Mail: fachtagung@universum.de
oder per Telefon 0611 90 30-244
Tagungspreis € 350,–
Kombination Tagung plus „Praxishandbuch 
psychische Belastungen im Beruf“ € 398,–
(Tagungsgebühr einschließlich Verpflegungskosten)

Die Zertifizierung bei der Landes   ärzte -
kammer Hessen ist beantragt.

Die DGUV hat die Veran staltung mit 
7 Stunden im Rahmen der Aufrecht -
erhaltung des Zertifikats zum Certified 
Disability Manage ment Professionals 
anerkannt.
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